








































































































































































Voraus- Bisher 2021 2024 2025 2026 Finanz-
sichtliche finanziert Ergebnis Ermächtigungs- Ansatz Vorauss. Ermäch- Ansatz Verpflichtungs- Ansatz Ansatz Ansatz bedarf
Gesamt- einschl. Erg. übertragungen tigungsübertr. Planjahr ermächti- weitere 

ausgaben/ 2021 aus 2021 aus 2022 gungen Jahre 
Maßnahme einnahmen nach 2022 nach 2023 nachrichtlich

€ € € € € € € € € € € €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022

Maßnahmenplan I. Teilprogramm Kreisstraßen PG 5420

2023

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 840464001100 -18.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 840464001200 20.600.000 0 0 0 800.000 700.000 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 2.100.000 0 0 0 800.000 700.000 0 0 0 0 0 0

RSV Herrenberg - Nufringen 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 840014001100 -3.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 840014001200 4.400.000 0 0 0 400.000 300.000 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 500.000 0 0 0 400.000 300.000 0 0 0 0 0 0

RSV Käsbrünnlestraße SF
entlang der A 81 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 840081001100 -2.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 840081001200 3.500.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 750.000 0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0 0

RSV Böblingen - Holzgerlingen 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 840464002100 -1.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 840464002200 2.200.000 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 300.000 0 0 0 200.000 0 200.000 0 0 0 0 0

Maßnahmen nach Radverkehrskonzeption
(Kreisförderung nach Richtlinie Radverkehrsanlagen 
gem. KT-DS 067/2015 bis 2025)
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 841000001100 0 -25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 841000001200 0 452.019 0 0 300.000 0 300.000 450.000 150.000 150.000 150.000 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 427.019 0 0 300.000 0 300.000 450.000 150.000 150.000 150.000 0

Zwischensumme Radwege
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -46.570.000 -157.270 -132.270 -2.692.000 -2.930.000 -4.125.000 -4.495.000 -500.000 -500.000 0 0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 56.240.000 2.633.014 2.005.498 4.718.000 5.870.000 7.770.000 6.700.000 650.000 350.000 150.000 150.000 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 9.670.000 2.475.744 1.873.228 2.026.000 2.940.000 3.645.000 2.205.000 150.000 -150.000 150.000 150.000 0

Barierrefreie Bushaltestellen 
Kostenbeteiligung Landkreis an den Maßnahmen der Gem.
und Einzelmaßnahmen des Landkreises 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 851000001100 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 851000001200 0 209.269 36.233 264.000 50.000 0 500.000 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 0 209.269 36.233 264.000 50.000 0 250.000 0 0 0 0 0

Regionale Mobilitätsplattform 
Investitionskosten, die zu 59% förderfähig sind, KT-DS 156/2018 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 851000002100 -35.000 0 0 -35.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen 851000002200 60.000 7.960 7.960 52.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo aus Investitionstätigkeit 25.000 7.960 17.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Gesamt 
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen -69.992.000 -3.957.270 -3.432.270 -7.520.000 -6.578.000 -8.768.000 -4.865.000 -800.000 -800.000 0 0 -4.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen 141.350.000 20.596.508 13.390.690 10.169.600 13.640.000 10.840.000 15.658.000 12.042.000 5.111.000 4.414.000 2.517.000 11.632.000
Saldo aus Investitionstätigkeit 71.358.000 16.639.238 9.958.420 2.649.600 7.062.000 2.072.000 10.793.000 11.242.000 4.311.000 4.414.000 2.517.000 6.832.000

Spalte 1 In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 4 Abs. 4 Satz 4 GemHVO) nachrichtlich angegeben; bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
Spalte 2 Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 3);  bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich. 
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Voraus- 2021 2024 2025 2026
sichtliche Ergebnis Ermächtigungs- Ansatz Vorauss. Ermäch- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
Gesamt- übertragungen tigungsübertr. Planjahr

ausgaben aus 2021 aus 2022
nach 2022 nach 2023

€ € € € € € € € €

784007001000 ST 84 - Bewegliches Vermögen 9.750 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
785007001000 TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. BF 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 TH85
785007001001 TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. IL 288.461 420.000 850.000 850.000 875.000 560.000 560.000
785007001002 TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. KS 53.918 1.246.082 150.000 500.000 100.000 100.000 100.000
785007001100 TH 85 - Erwerb bewgl. Anlageverm. Einnahme ELW -104.000 0 0 0

711007001000 TH 11 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens 0 0 0 0 0 0 0 TH11
711007001002 TH 11 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens Projekt E 43.436 105.764 12.500 7.000 0 0 0
711007001001 TH 11 - Erwerb bewgl. Anlageverm. Zentr. Einkauf 89.148 60.000 47.000 146.500 0 100.000 0
711007001003 TH 11 - Erwerb bewgl. Anlagenverm. KMZ 19.355 0 24.000 37.000 20.000 25.000 25.000
711007001014 TH 11 - EDV - Beschaffung 0 0 7.900 162.100 50.000 50.000 115.000

1122 712007001014 TH 12 - EDV - Beschaffung 3.419 0 0 0 60.000 0 0
714007001001 TH 14 - Erwerb bewgl. Anlageverm. IuK 881.926 130.000 665.000 1.290.000 80.000 80.000 80.000 TH14
714007001005 TH 14 - Dokumentenmanagementsystem 490.233 0 1.050.000 850.000 850.000 850.000 850.000

3630 720007001002 TH 20 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens 3.419 0 0 0 0 0 0
3120 721007001000 TH 21 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens 0 0 3.000 14.600 0 0 0

731007001000 TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens 583.973 659.027 1.248.000 824.000 760.000 300.000 410.000 TH31
731007001014 TH 31 - EDV - Beschaffung 0 0 0 0 0 0 0
731007001100 TH 31 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens Einnahmen 0 0 -640.000 0 0 0 0
732007001000 TH 32 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens 331.340 0 496.000 130.000 0 0 0 TH32
732007001014 TH 32 - EDV - Beschaffung 0 0 0 50.000 0 0 0
733007001001 TH 33 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens 1.690 0 12.500 10.000 5.000 5.000 5.000
733007001014 TH 33 - EDV - Beschaffung 0 0 36.000 18.000 10.000 10.000 10.000

1226 734007001000 TH 34 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens 4.498 0 100.000 150.000 0 0 0 TH34
9042 743007001014 TH 43 - EDV-Beschaffung 0 0 0 5.000 0 0 0

744007001001 TH 44 - Erwerb bewgl. Anlagevermögens 10.377 0 25.000 60.000 65.000 30.000 0 TH44
744007001014 TH 44 - EDV - Beschaffung 3.659 0 30.000 10.000 10.000 18.000 10.000

Gesamt 0 2.818.602 2.630.873 4.145.900 0 5.039.200 2.914.000 2.157.000 2.194.000

Er
lä

ut
er

un
g*

1122

1120-014

5420

1221-032

4140

1260

5111

*Maßnahmen bewgl. Vermögen über 50T€ sind in den jeweiligen Teilhaushalten erläutert.

Maßnahmenplan II. Teilprogramm Bewegliches Vermögen Landratsamt (Anlage 8)

2022 2023Produkt-
gruppe

Auftrag 
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Voraus- 2021 2024 2025 2026
sichtliche Ergebnis Ermächtigungs- Ansatz Vorauss. Ermäch- Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz 
Gesamt- übertragungen tigungsübertr. Planjahr

ausgaben aus 2021 aus 2022
nach 2022 nach 2023

€ € € € € € € € €

730025001200 Bahn Calw-Weil d.Stadt 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000
751100001200 Vermögensumlage VRS 1.261.360 0 1.923.000 0 2.723.000 3.169.000 3.600.000 3.600.000

Gesamt 0 1.261.360 0 1.973.000 0 2.773.000 3.219.000 3.650.000 3.650.000

741101001200 KH Trägerzuweisungen für Investitionen (Leo, Hbg) 6.000.000 0 6.000.000 0 6.000.000 0 0 0
761200002200 Tilgungserstattungen EB Gebäudemanagement 1.753.652 0 1.722.540 0 2.811.900 2.815.300 3.514.200 0

Gesamt 0 7.753.652 0 7.722.540 0 8.811.900 2.815.300 3.514.200 0

5360 753600000200 Zuschuss Breitbandausbau 0 0 250.000 0 250.000 0 0 0
Gesamt 0 0 0 250.000 0 250.000 0 0 0

5750 755511300202 Stammkapital Regio Vers GmbH KT-DS 152/2022 0 0 0 0 12.250 0 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 12.250 0 0 0

5520 755200006200 Zuschuss WV Strudelbach Hochwasserrückhaltebecken 0 0 84.000 0 56.300 190.500 107.300 120.000
Gesamt 0 0 0 84.000 0 56.300 190.500 107.300 120.000

785007001003 Umbau Leitstelle 102.671 224.250 400.000 0 0 0 0 0
712600401200 Zuschuss Umweltschutz-und Gefahrgutzug 286.080 0 0 0 0 0 0 0
712600401100 Zuschuss Aufbau Sirenennetz von Gemeinden gem. KT-Drucks. 84/2022 -5.000.000 0 0 0 0 0 -2.500.000 -2.500.000 0
712600402200 Zuschuss Aufbau Sirenennetz für die Gemeinden gem. KT-Drucks. 84/2022 5.000.000 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0

Gesamt 0 388.751 224.250 400.000 0 0 0 0 0

Maßnahmenplan IV. Teilprogramm Kliniken 

Produkt-
gruppe

Maßnahmenplan III. Teilprogramm Nachhaltige Mobilität

2022 2023

5110

Auftrag 

1260-040

Maßnahmenplan VIII. Teilprogramm Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen

Maßnahmenplan VII. Teilprogramm Bauen und Umwelt

Maßnahmenplan V. Teilprogramm Wirtschaft und Tourismus

4110

Maßnahmenplan VI. Teilprogramm Landwirtschaft und Naturschutz
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Haushaltsquerschnitt                       

nach Produktbereichen                      
und Produktgruppen 
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Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 
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 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5370 Abfallwirtschaft 577.010 118 -16.649 -604 0 -72.476 0 -468.080 0 19.320 

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13.073.276 137.078 -5.620.936 -9.209.192 0 -56.447.343 299.065 -1.729.259 0 -59.497.312 

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 5.646.255 178 -645.440 -103.477 0 -50.904.390 0 -603.835 0 -46.610.708 

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 1.288.634 9.100 -5.021.024 -872.470 -308.100 -211.681 659.608 -2.384.225 0 -6.840.158 

56 Umweltschutz 152.000 80.000 -2.048.634 -210.512 -130.000 -343.218 0 -542.074 0 -3.042.437 

57 Wirtschaft und Tourismus 78.865 0 -706.470 -1.337.036 -382.134 -333.367 0 -258.704 0 -2.938.846 

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 357.794.575 75.326 -26.507 -1.661 -32.311.538 -19.319.413 0 -2.948.403 0 303.262.379 

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen 

357.794.575 326 -26.507 -1.661 -32.161.538 -17.869.677 0 -2.948.403 0 304.787.115 

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 75.000 0 0 -150.000 -1.449.736 0 0 0 -1.524.736 

PROD Summe 524.353.967 25.393.649 -87.469.243 -33.252.945 -259.097.457 -180.649.238 32.469.382 -32.469.382 0 -10.721.267 
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Haushaltsgliederung 
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Haushaltsgliederung 

11.10 Steuerung
11.11 Kommunale Willensbildung
11.14 Zentrale Funktionen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.13 Rechnungsprüfung
11.31 Kommunalaufsicht
12.10 Statistik und Wahlen
12.23 Personenstandswesen

83 Gleichstellungsbeauftragte 11.14 Gleichstellungsbeauftragte-/r
57.10 Wirtschaftsförderung
53.60 Breitbandausbau
57.50 Tourismus
12.60 Brandschutz
12.80 Katastrophenschutz
11.14 Zentrale Funktionen
11.23 Justiziariat

87 Kommunaler 
Behindertenbeauftragter 11.14

Kommunaler Behindertenbeauftragter 

1226-0FB Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung
41.10 Krankenhäuser
53.70 Abfallwirtschaft
61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.  Umlagen
61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30 Abwicklung Vorjahre
11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling
11.22 Finanzverwaltung, Kasse
11.23 Abschluss, Abwicklung von Versicherungen
11.25 Werkstättenund Fahrzeuge
11.26 Zentrale Dienste
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
21.50 Sonstige schulische Aufgaben
25.21 Archiv
28.10 Sonstige Kulturpflege
12.10 Statistik und Wahlen (Zensus)

12 Personal 11.21 Personalwesen
14 IUK 11.20 Organisation und EDV

Justiziariat86

Dezernat 1 - Steuerung und Service

Finanzen11

ProduktgruppeTeilhaushalt

FB Finanzbudget

Landrat und Erster Landesbeamter 
Teilhaushalt Produktgruppe

Bevölkerungsschutz- und 
Feuerwehrwesen85

81 Zentralstelle

82 Prüfung und 
Kommunalaufsicht

Stabstelle 
Wirtschaftsförderung und 
Tourismus

84
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21.50 Sonstige schulische Aufgaben
36.20 Allg. Förderung junger Menschen
36.30 Hilfen für junge Menschen und Familien

36.50
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und 
in Tagespflege

36.80 Kooperation und Vernetzung
36.90 Unterhaltsvorschussleistungen
31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

31.40 Soziale Einrichtungen für Ältere

31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.70 Betreuungsleistungen
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b 
BKGG

32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX 
Eingliederungshilferecht

52.20 Wohnraumakquise
37.10 Schwerbehindertenrecht
37.20 Soziales Entschädigungsrecht
11.14 Integrationsbeauftragte/r
12.22 Einwohnerwesen
31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
31.40 Soziale Einrichtungen 
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

12.21 Verkehrswesen
51.10 Verkehrsplanung
54.70 Verkehrsbetrieb/ÖPNV
54.20 Kreisstraßen
54.30 Landesstraßen
54.40 Bundesstraßen
57.50 Tourismus
11.26 Zentrale Dienste
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
56.20 Arbeitsschutz

33 Gesundheit 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

34 Veterinärdienst und 
Lebensmittelüberwachung 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung

Teilhaushalt Produktgruppe

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 

Produktbereich 32 Teilhabe von Menschen mit BehinderungSozialbudget (Sonderbudget)SB

Dezernat 2 - Jugend und Soziales
Teilhaushalt Produktgruppe

23 Migration und Flüchtlinge

22

Jugend20

Versorgung

Soziales21

31

30 Stabstelle Nachhaltige 
Mobilität

Straßenbau

32 Straßenverkehr und Ordnung

Dezernat 3 - Verkehr und Ordnung
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52.10 Bauordnung

52.20
Wohnungsbauförderung und 
Wohnungsversorgung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
55.20 Gewässerschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen
56.20 Arbeitsschutz
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57.50 Tourismus
55.40 Naturschutz
55.51 Landwirtschaft
12.20 Ordnungswesen
55.50 Forstwirtschaft

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und 
Grundlagen

51.12 Flurneuordnung
44 Vermessung und 

Flurneuordnung

42 Landwirtschaft und 
Naturschutz

43 Forsten

42 Stabstelle Klimaschutz und 
nachhaltige Kreisentwicklung

Dezernat 4 - Bauen und Umwelt
Teilhaushalt Produktgruppe

41 Bauen und Umwelt
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Teil 2 
 

Struktur und Budgetverantwortliche 

Budgetregelungen 

Gesamtübersicht der Teilhaushalte 
nach § 1 Abs. (2)  Nr. 3 GemHVO 

 
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes 

nach § 1 Abs. (2) Nr. 3 GemHVO 
 

Einzelbudget 
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Landrat Dezernat 1 Dezernat 2 Dezernat 3 Dezernat 4
Roland Bernhard Steuerung und Service Jugend und Soziales Verkehr und Ordnung  Umwelt und Klima

Björn Hinck Dusan Minic Thomas Wagner Martin Wuttke

Stabsstelle / TH 81 FB SB Stabsstelle / TH 30 TH 41
Zentralstelle inkl. Steuerungsbudget 

und Personalrat
Finanzbudget Sozialbudget

Nachhaltige Mobilität (ehem. 
ÖPNV)

Bauen und Umwelt 

Franziska Fais (Sonderbudget) (Sonderbudget) Gernot Kämmerer Bettina Wagner

Stabsstelle / TH 82 TH 11 TH 20 TH 31 Stabstelle / TH 42

Prüfung und Kommunalaufsicht Finanzen Jugend Straßenbau
Klimaschutz und nachhaltige 

Kreisentwicklung
Annette Hettler Wiebke Höfer Harry Hennig Wladimir Hahnstein Yvonne Bäuerle

Stabsstelle / TH 83 TH 12 TH 21 TH 32 TH 42
Gleichstellungsbeauftragte Personal Soziales und Teilhabe Straßenverkehr und Ordnung Landwirtschaft und Naturschutz

Melitta Thies Judith Dengler Michaela Morris Marnie Schirner Yvonne Bäuerle

Stabsstelle / TH 84 TH 14 TH 22 TH 33 TH 43

Wirtschaft und Tourismus
Informations- und 

Kommunikationstechnologie
Versorgung Gesundheit Forsten

Dr. Sascha Meßmer Daniel Grün Eva Roth-Städele Dr. Anna Leher Reinhold Kratzer

Stabsstelle / TH 86 TH 23 TH 34 TH 44

Justiziariat Migration und Flüchtlinge
Veterinärdienst u. 

Lebensmittelüberwachung
Vermessung und Flurneuordnung

Dr. Julia Marx Katharina Pfister Dr. Wilhelm Hornauer Tillmann Faust

Stabsstelle / TH 87 Stabsstelle / TH 85

Kommunaler Behindertenbeauftragter
Bevölkerungsschutz und 

Feuerwehrwesen
Reinhard Hackl Guido Plischek

Struktur und Budgetverantwortliche der Teilhaushalte (TH) 

Gesamthaushalt 2023
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Budgetregeln für das           
Landratsamt Böblingen 
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1. Grundlage 
 
 Grundlage dieser Budgetregelung ist die Gemeindeordnung und die Gemeindehaushaltsver-

ordnung (GemHVO) in Verbindung mit der Landkreisordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
 
2. Geltungsbereich 
 
 Diese Regelungen gelten für den Haushalt des Landkreises Böblingen ohne seine Sonderver-

mögen. 
 
3. Dezentrale Ressourcenverantwortung 
 
3.1 Ziele der dezentralen Ressourcenverantwortung und Budgetierung 
 

Mit der Budgetierung werden folgende Ziele angestrebt: 
 

Eigenverantwortlicher wirtschaftlicher Umgang mit den Ressourcen, Optimierung der Verwal-
tungsabläufe und Aufgabenerfüllung durch Stärkung der personellen, finanziellen und organi-
satorischen Eigenverantwortung, Förderung eines effizienten und effektiven Ressourcenein-
satzes im Rahmen der aufgabenorientierten Möglichkeiten, raschere und flexiblere Reaktion 
auf veränderte Anforderungen, Steigerung der Zufriedenheit und Motivation der Beschäftigten. 

 
3.2 Aufgaben zur Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung 
 
3.2.1 Die Amtsleitungen der Verwaltung des Landkreises Böblingen tragen, in ihren Aufgabenge-

bieten, die Verantwortung für ein kundenorientiertes, fachlich korrektes, nachhaltiges und wirt-
schaftlich optimales Verwaltungshandeln. Sie tragen in ihren Aufgabengebieten die Verant-
wortung für eine sachgerechte und den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Landkreises ange-
passte Haushaltsplanung. Sie sind in ihrem Aufgabengebiet für den Vollzug, des vom Kreistag 
beschlossenen Haushalts, verantwortlich. Sie sind verpflichtet mit den bereitgestellten Sach-, 
Personal- und Finanzressourcen wirtschaftlich und sparsam umzugehen (Budgetverantwor-
tung). 

 
3.2.2 Die Amtsleitungen tragen die Verantwortung für die ihren Aufgabengebieten zugeordneten 

Produkte. Sie tragen die Verantwortung für die richtige Zuordnung von Produktaufwand und 
Produktertrag. Sie sind verantwortlich für die, dem Kreiseinwohner bzw. dem Kunden für die 
Erbringung öffentlicher Leistungen, in Rechnung zu stellenden Produktkosten bzw. Gebühren 
und Entgelte (Produktverantwortung). 

 
3.2.3 Die Amtsleitungen tragen die Verantwortung für den, in ihren Aufgabengebieten, notwendigen 

Aufwand. Sie haben die Verantwortung für die, ihren Aufgabengebieten, zugeordneten Kos-
tenstellen und alle der Kostenstelle zuzurechnenden Aufwendungen und Erträge (Kostenstel-
lenverantwortung). 

 
3.2.4 Für die für Sonderbudgets verantwortlichen Stellen werden diese Regelungen in gleicher 

Weise angewandt. 
 
3.3 Aufgaben des Amtes für Finanzen 
 

Das Amt für Finanzen entwickelt jährlich mit dem Landrat die Grundsätze der Haushaltspla-
nung. Es legt auf dieser Grundlage für die Amtsleitungen Finanzziele fest, die bei der Aufstel-
lung des Kreishaushaltes einzuhalten sind. Es stellt den Gesamthaushalt auf und stellt die 
Gesamtfinanzierung sicher. 

99



 
Das Amt für Finanzen hat im Zuge des Haushaltsvollzuges die Gesamtverantwortung für die 
Einhaltung des Haushaltsbeschlusses. Das Amt für Finanzen kann in eigener Verantwortung 
oder nach Abstimmung mit dem Landrat Vorgaben für die Bewirtschaftung der Budgets erlas-
sen, soweit sie für die nachhaltige Sicherung der jährlichen Haushaltswirtschaft notwendig er-
scheinen. 

 
4. Budget 
 
4.1 Gliederung – Abgrenzung der Verantwortung 
 

Der Ergebnishaushalt ist in den Gesamtergebnishaushalt und Teilergebnishaushalte (Bud-
gets) gegliedert. Für die Teilergebnishaushalte (Budgets) sind die Amtsleitungen verantwort-
lich. Sie sind je Haushaltsjahr in der Übersicht der Teilergebnishaushalte und der Budgets 
genannt. Die Verantwortung ist jeweils an die Ausübung der Funktion gebunden und geht bei 
Personalwechseln über. 

 
4.2 Inhalt der Verantwortung 
 

Im Teilergebnishaushalt erstreckt sich die Verantwortung auf die Einhaltung und Umsetzung 
der Planungsinhalte und Planungsziele. Für das Budget ist die vollständige Finanzverantwor-
tung im Rahmen der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung übertragen. 

 
4.3 Finanzverantwortung 
 

Die Finanzverantwortung erstreckt sich auf die rechtzeitige Anmeldung des Bedarfs im Rah-
men der jährlichen Haushaltsplanung. Sie umfasst die Bewirtschaftungs- und Anordnungsbe-
fugnis im Rahmen der Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung. Das vom Kreistag im Zuge 
des Haushaltsbeschlusses festgelegte Budget ist unter Beachtung der vorgegebenen Zielset-
zungen und der Grundsätze einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltswirtschaft umzu-
setzen und einzuhalten. 
 

4.4 Einhaltung der Festlegungen des Geschäftsverteilungsplanes 
 

Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, sich in der Ausübung ihrer Aufgaben der zentra-
len Servicestellen (Amt für IuK und Service, Amt für Personal, Amt für Finanzen, Eigenbetrieb 
Gebäudemanagement u.a.) zu bedienen. Die im Geschäftsverteilungsplan vorgenommenen 
Aufgabenzuweisungen sind bindend und werden durch die Budgetverantwortung nicht außer 
Kraft gesetzt. 

 
5. Finanzwirtschaftliche Regelungen 
 
5.1 Budget 
 

Das Budget umfasst alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches 
Ergebnis). 
 

5.2 Aufstellen des Budgets 
 
5.2.1 Das Budget wird im Rahmen der Haushaltsplanung jährlich aufgestellt und im Rahmen des 

Haushaltsbeschlusses vom Kreistag festgelegt. 
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5.2.2 Zur Aufstellung der Budgets haben die Budgetverantwortlichen ihren Finanzbedarf zu erheben 
und als Mittelanforderung nach Abstimmung mit ihren Vorgesetzten dem Amt für Finanzen 
vorzulegen. Das Amt für Personal legt nach Absprache mit den Fachämtern die Ansätze für 
Personalaufwendungen vor. Die zeitlichen Vorgaben des Amts für Finanzen sind einzuhalten. 

 
5.2.3 Die zentralen Servicestellen sind, im Rahmen der ihnen im Geschäftsverteilungsplan zuge-

wiesenen Aufgaben, verpflichtet die Budgetverantwortlichen bei der Aufstellung des Haus-
haltsplanes zu unterstützen. Sie erheben den sich aus ihrem Aufgabenbereich für das jewei-
lige Budget entstehenden Finanzbedarf. Die Budgetverantwortlichen sind an die Vorgaben der 
Servicestellen gebunden. Bei abweichenden Anmeldungen entscheidet das Amt für Finanzen 
im Benehmen mit den Beteiligten. 

 
5.2.4 Die Budgetverantwortlichen können ihre Budgets in Unterbudgets aufteilen und dafür Verant-

wortliche bestimmen. 
 
5.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haushaltsmitteln 
 
5.3.1 Die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Erträgen sowie von Einzahlun-

gen und Auszahlungen ist in der Gemeindehaushaltsverordnung festgelegt. Die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit der Budgets beschränkt sich abweichend davon auf die im Budget erfass-
ten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. 

 
5.3.2 Die Ansätze der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen sind gegenseitig 

deckungsfähig. Durch höhere ordentliche Erträge können höhere ordentliche Aufwendungen 
ausgeglichen werden. Maßgebend für die Feststellung der Einhaltung des Budgets ist die Ein-
haltung der im Haushaltsbeschluss für das Budget festgelegte Finanzierungsbeitrag/Finanz-
bedarf. 

 
5.3.3 Die in den Budgets geplanten Zahlungsmittelüberschüsse dienen der Finanzierung des Ge-

samtfinanzhaushalts. Wird im Haushaltsvollzug durch aktives Handeln des Budgetverantwort-
lichen der Zahlungsmittelüberschuss verbessert, können die zusätzlichen Mittel für Ausgaben 
im Aufgabenbereich im entsprechenden Teilfinanzhaushalt des Budgetverantwortlichen ein-
gesetzt werden. 

 
5.3.4 Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt (lfd. Nr. 14 und lfd. Nr. 18) können zugunsten von 

Auszahlungen für Investitionen im Teilfinanzhaushalt (lfd. Nr. 16) verwendet werden. 
 
5.4 Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln 
 
5.4.1 Die budgetorientierte Haushaltsführung ist vom Grundgedanken her auf eine langfristige Haus-

haltsplanung ausgerichtet. Es soll daher die Möglichkeit gegeben sein, nicht verbrauchte 
Haushaltsmittel in das kommende Jahr zu übertragen. Die Haushaltsmittel der zahlungswirk-
samen ordentlichen Aufwendungen sind übertragbar. 

 
5.4.2 Die Übertragung von Haushaltsmittel in das nachfolgende Haushaltsjahr hat Auswirkungen 

auf das Ergebnis des Gesamthaushalts. Über die Übertragung entscheidet die nach der 
Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung zuständige Stelle. Die zur Übertragung vorgesehe-
nen Haushaltsmittel sind dem Amt für Finanzen rechtzeitig vor dem festgelegten Datum des 
Kassenschlusses für das Haushaltsjahr anzumelden und zu begründen. 

 
5.4.3 Der Budgetverantwortliche hat Anspruch auf die Übertragung der für übertragbar erklärten 

Haushaltsmittel, wenn das Budget im Ergebnis der übertragbaren Haushaltsmittel einen hö-
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heren Finanzierungsbeitrag oder geringeren Finanzbedarf als geplant aufweist (Budgetver-
besserung). Der Anspruch entsteht dann, wenn die Budgetverbesserung durch aktives Han-
deln des Budgetverantwortlichen eingetreten ist. Er erstreckt sich auf höchstens 50 % der er-
wirtschafteten Budgetverbesserung. 

 
5.4.4 Wird im Budget im Ergebnis ein geringerer Finanzierungsbeitrag oder höherer Finanzbedarf 

als geplant festgestellt (Budgetverschlechterung), muss der Budgetverantwortliche die Ursa-
che der Budgetverschlechterung erklären. Der Betrag der Budgetverschlechterung kann z.B. 
aus Gründen der Haushaltssicherung vom Kreiskämmerer in das Folgejahr vorgetragen wer-
den.  

 
5.4.5 Budgetüberschüsse oder -fehlbeträge, die z.B. durch Tarif- oder Besoldungsänderungen, Än-

derungen bei Fördermitteln oder durch Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse ent-
standen sind, sind grundsätzlich dem Gesamthaushalt zugunsten oder zulasten zuzurechnen. 
Das Amt für Personal legt im Benehmen mit den Fachämtern fest, welche ungeplanten Ände-
rungen der Personalaufwendungen für die Ämterbudgets relevant sind.  

 
5.4.6 Das Amt für Finanzen ist im laufenden Haushaltsjahr dazu verpflichtet, den Ausgleich des 

Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts sicher zu stellen. Das Amt für Fi-
nanzen ist deshalb dazu berechtigt, Budgetkürzungen zur Sicherung des Haushaltsausgleichs 
zu verfügen. 

 
5.4.7 Im Finanzhaushalt (Maßnahmenplan) nicht verwendete Planansätze können in begründeten 

Fällen am Jahresende im Rahmen der Hauptsatzung/Zuständigkeitsordnung als Ermächti-
gungsübertragungen in das Folgejahr übertragen werden. Die Übertragung ist beim Amt für 
Finanzen zu beantragen. 

  
6. Budgetvollzug - Budgetberichte 
 
6.1 Der Budgetverantwortliche hat im Zuge der Haushaltswirtschaft die Planungsziele seines Auf-

gabenbereichs umzusetzen. Er ist verpflichtet, laufend die Einhaltung des Budgets zu über-
prüfen und bei erkennbaren Abweichungen entsprechend lenkend einzugreifen. Er ist ver-
pflichtet, bei Bedarf über den Stand des Budgetvollzugs jederzeit dem Amt für Finanzen zu 
berichten. 

 
6.2 Der Budgetverantwortliche ist verpflichtet, dem Amt für Finanzen zu erwartende Budgetver-

besserungen oder Budgetverschlechterungen, unverzüglich nachdem sie erkennbar werden, 
anzuzeigen. 

 
6.3 Die Servicestellen der Kreisverwaltung haben den Budgetverantwortlichen und dem Amt für 

Finanzen unverzüglich anzuzeigen, wenn sich Veränderungen bei den von ihnen berechneten 
ordentlichen Aufwendungen oder ordentlichen Erträgen ergeben. 

 
6.4 Die Budgetverantwortlichen sind verpflichtet, auf Anforderung zu den Quartalswechseln dem 

Amt für Finanzen über die Budgetentwicklung zu berichten. Sie sind verpflichtet, bei der Er-
stellung von Haushaltsberichten für den Kreistag oder seiner Ausschüsse mitzuwirken. Sie 
haben in diesen Fällen den Stand des Budgetvollzugs und der zu erwartenden Planabwei-
chungen zu dem vom Amt für Finanzen festgelegten Zeitpunkt mitzuteilen. 
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7. Interne Leistungsverrechnung und Budgetierung 
 

Gegenstand der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung und Verteilung sämtli-
cher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb der Landkreisverwaltung. 

 
Ziel und Aufgabe ist es die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns immer weiter zu 
verbessern. Durch die Budgetverantwortung der einzelnen Fachämter, die auch die Auf-
wendungen und Erträge der internen Leistungsverrechnung beinhaltet, wird das Kosten-
bewusstsein erhöht. 

 
Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämt-
licher Bereiche durch die Darstellung von Leistungsbeziehungen zwischen der Verwal-
tungssteuerung (Kreistag, Landrat, Dezernenten), den Servicebereichen des Dezernates 
1 Steuerung und Service (TH 11 Finanzen, TH 12 Personal, TH 14 IuK ) und den Produkt-
bereichen. 
Zur Verdeutlichung der vielfältigen Leistungsbeziehungen soll folgendes Schaubild dienen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung:  Leistungsbeziehungen innerhalb einer Kommune aus Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung von 
Steuerungs- und Serviceleistungen AG Berichtswesen und Controlling1 

                                            
1 Der Landkreis Böblingen verzichtet auf eine Leistungsverrechnung zwischen den einzelnen Servicebereichen. Eine Aus-

nahme hiervon sind die Serviceleistungen für die Preise kalkuliert wurde. 
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7.1 Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen 
 

Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen sind alle Leistungen, die zur Steue-
rung der Gesamtverwaltung notwendig sind. 

 
11 10   TH 81  Steuerung 
11 11 01  TH 81  Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse 
11 12 01  TH 11  Grundsätze, Strategie und Handlungsrahmen 
11 12 03  TH 11  Steuerungsunterstützung und zentr. Controlling 
11 12 04  TH 11  Beteiligungsmanagement 
11 13    TH 82  Rechnungsprüfung 
11 14 01 083  TH 83  Gleichstellung von Frau und Mann 
11 14 03  TH 81  Gesamtpersonalrat 
11 14 05  TH 86  Datenschutzbeauftragte/r 
11 14 08  TH 23  Kommunale Integrationsförderung 
11 14 11  TH 87  Kommunaler Behindertenbeauftragter/Inklusion 
11 30 03  TH 11  Visuelle Kommunikation 
11 30 08 1  TH 81  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 

 
7.2 Serviceleistungen 

 
Serviceleistungen sind verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Pro-
duktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Service-
stellen erbracht.  
 
11 20 06  TH 14  IT-Standardarbeitsplatz 
11 20 08  TH 14  Zuschlag mobiler Arbeitsplatz / Smartphone und Tablet 
11 21 01   TH 12  Personalbedarfsdeckung 
11 21 02  TH 12  Personalbetreuung und -abrechnung 
11 21 03  TH 12  Ausbildung 
11 21 04  TH 12  Fortbildung 
11 21 06  TH 12  Freiwillige soziale Leistungen 
11 21 07  TH 12  Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
11 22 01  TH 11  Haushalts- und betriebswirtliche Dienstleistungen 
11 22 06  TH 11  Buchhaltung/Rechnungslegung/Jahresabschluss 
11 22 07  TH 11  Mahn- und Beitreibungswesen 
11 23 03 5  TH 86  Justiziariat 
11 23 05  TH 11  Versicherungswesen 
11 25 04  TH 11  Transport- und Beförderungsleistungen 
11 26 01  TH 11  Zentraler Einkauf 
11 26 02  TH 11  Boten-, Zustell- und Postdienst 
11 26 03  TH 11  Druckerei 
11 26 04   TH 11  Zentrale Registratur, Hausdienste und Pforte 
11 26 06  TH 32  Zentrale Bußgeldstelle 

 
7.3 Grundlagen 
 

Interne Leistungen sind nach § 16 Abs. 5 GemHVO in den Teilhaushalten zu verrechnen. 
 

Der internen Leistungsverrechnung des Landkreises Böblingen liegt das Arbeitsergebnis 
„Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistun-
gen“ der AG Berichtswesen und Controlling zu Grunde, das hier in Auszügen zitiert ist. 
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7.4 Vorgehensweise bei der Verrechnung von Steuerungsleistungen und Serviceleistungen 
 
7.4.1 Steuerungsleistungen 
 

Es herrscht Einigkeit, dass es zur Aufteilung der Steuerungskosten keinen verursacher-
gerechten Verteilungsschlüssel gibt. Im Arbeitsergebnis der AG Berichtswesen und Con-
trolling zum Produktbereich 11 wird empfohlen, dass der Gesamtbetrag der Steuerungs-
kosten zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach dem Voll-
zeitäquivalent (VZÄ gibt an, wie viele Vollzeitstellen sich rechnerisch bei einer gemisch-
ten Personalbelegung mit Teilzeitbeschäftigten ergeben) verrechnet wird. Dieses Ver-
rechnungsschema erfolgt nach einem evtl. Vorwegabzug für Leistungen an Dritte. 

 
Die Steuerungsleistungen werden auf die Endprodukte verteilt. Eine Verteilung auf die 
Serviceämter findet nicht statt, da diese entweder für die Steuerung selbst oder für an-
dere Servicestellen tätig sind. 

 
7.4.2 Serviceleistungen 
 

Die entstandenen Kosten werden anhand des Verursacherprinzips verteilt, sofern ein Preis 
kalkuliert wurde. Dies wurde erstmalig in dieser Haushaltsplanung 2018 vorgenommen. Es 
wurden für die Leistungseinheiten P112504 Transport- und Beförderungsleistungen sowie 
für P112006 Standard-Arbeitsplatz und P112008 Mobiler Arbeitsplatz/Smartphone oder Tab-
let folgende Preise kalkuliert: 
 

• Preis pro Kilometer für Fahrzeuge im Fahrzeugpool 
o 1,80 pro Kilometer 

 
• Pauschale pro Fahrzeug für direkt zuordenbare Fahrzeuge 

o 6.100 Euro pro Fahrzeug 
 

• Preis pro Standard-Arbeitsplatz  
o 3.842 Euro pro Arbeitsplatz 

 
• Preis pro Zuschlag Smartphone oder Tablet 

o 1.305 Euro pro Smartphone oder Tablet 
 

Sämtliche Serviceleistungen, für die bisher noch kein Preis definiert wurde oder auch in Zu-
kunft kein Preis definiert werden soll, werden an externe Produkte (Produktbereich 12-57) 
per Umlage (100 % nach Vollzeitäquivalent (VZÄ)) verrechnet. 
 
Für den Bereich Fuhrparkmanagement wurden auf dem Produkt P112504 Transport- und 
Beförderungsleistungen zwei unterschiedliche Preise kalkuliert. 
Zum einen ein Preis pro Kilometer für Fahrzeuge im Fahrzeugpool. Hierbei handelt es sich 
um Fahrzeuge, die von allen Mitarbeitern des Landratsamtes für Dienstfahrten ausgeliehen 
werden können und zum anderen eine Pauschale für direkt zugeordnete Fahrzeuge. Diese 
Fahrzeuge stehen nur einem Fachamt unmittelbar zur Verfügung. 
 
Die Basis für die Kalkulation stellen die Ist-Zahlen aus dem Jahr 2020 dar. Diese wurden um 
Planansätze für das kommende Haushaltsjahr 2022 erweitert. In den Preisen sind sämtliche 
Aufwendungen wie Personal-, Sach-, Gemeinkosten, sowie Leasingkosten und Abschreibun-
gen enthalten. 
Die Verrechnung erfolgt über die nachgefragte Leistungsmenge (Preis*Menge). 
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Für den Bereich EDV wurden auf den Produkten P112006 Standard-Arbeitsplatz und 
P112008 Zuschlag Mobiler Arbeitsplatz / Smartphone oder Tablet unterschiedliche Preise 
kalkuliert. 

 
Auf dem Standard-Arbeitsplatz ist die Hardware, Software, Telefonie, Druck- und Scanlösung 
beinhaltet (ausschließlich zentrale Infrastruktur). 

 
Im Preis nicht enthalten sind Lizenz- und Wartungskosten für Fachverfahren, sowie Kosten 
für Arbeiten an diesen Verfahren (z.B. Updates- oder Anpassungskosten) durch die betreu-
enden Firmen. Ebenfalls nicht enthalten ist Sonderhardware, welche für ein Fachverfahren 
benötigt wird. Diese Kosten werden im jeweiligen Teilhaushalt im ordentlichen Ergebnis 
(SK 42720000) geplant und bewirtschaftet. 

 
Der Zuschlag Mobiler Arbeitsplatz / Smartphone oder Tablet beinhaltet die entsprechenden 
Geräte, Vertragskosten sowie weiteres Zubehör. 
 
Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen werden im kalkulatorischen Er-
gebnis des jeweiligen Teilergebnishaushalts dargestellt. 

 
7.5 Verantwortlichkeit 
 

Die Amtsleitungen als Budgetverantwortliche tragen die Verantwortung für den Teilhaushalt 
inklusive der gesamten internen Leistungsverrechnung im kalkulatorischen Ergebnis. 
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Gesamtübersicht der Teilhaushalte 
nach § 1 Abs. (2) Nr. 3 GemHVO 

 

Haushaltsquerschnitt des 
Finanzhaushaltes 

nach § 1 Abs. (2) Nr. 3 GemHVO 
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Teilhaushalte (Einzelbudgets) 
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Dezernat Steuerung und Service 
 

1 Dezernat Steuerung und Service 
Dezernatsleitung: Björn Hinck 

1 LEITZIELE  

 Steuerung  

Das Landratsamt ist eine moderne, dienstleistungsorientierte Verwaltung und ein attraktiver Arbeit-
geber. Wesentliche Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft werden frühzeitig erkannt 
und Ziele und Steuerungsprozesse entsprechend angepasst.  

 Service 

Der Service bietet verlässlich und bedarfsgerecht Leistungen für die Gesamtverwaltung an und ent-
wickelt diese aktiv, den gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen gemäß 
innovativ weiter. Die interne Verwaltung handelt einheitlich, effizient und nachhaltig.  

2 STRATEGISCHE ZIELE 

 Innovatives/effizientes/ordnungsgemäßes und nachhaltiges Finanzmanagement  

Der Haushaltsplan ist das wichtigste, zentrale Informations- und Steuerungsinstrument im Aus-
tausch zwischen Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit. Er wird deshalb konsequent weiterentwickelt, 
um entsprechend über die strategischen Ziele und die Kennzahlen der Nachhaltigkeitsstrategie zu 
informieren. Als Grundlage für jedes Finanzmanagement dient eine ordnungsgemäße, sichere und 
effektive Buchführung des Kreishaushalts mit hohem Digitalisierungsgrad, für die das bargeldlose 
Bezahlen und die e-Rechnung weiter ausgerollt werden. 

 Personal – Attraktiver Arbeitgeber werden und bleiben 

Der Landkreis Böblingen schreibt die neu installierte Arbeitgebermarke kontinuierlich fort. Stellen-
vakanzen sollen so weit wie möglich reduziert werden, indem gewonnenes bzw. vorhandenes Per-
sonal bestmöglich weiterqualifiziert wird. Der Bereich Personalentwicklung und Fortbildung wird aus-
gebaut, zudem werden die Führungskräfte weiterqualifiziert. Die Personalbindung ist unerlässlich, 
um dauerhaft die Aufgaben im Kreis erledigen zu können. 

 Hochwertige Gesundheitsversorgung - Neubau Flugfeldklinikum 

Im Sinne einer wohnortnahen und hochwertigen medizinischen Versorgung in kommunaler Träger-
schaft für die Menschen im Landkreis Böblingen sollen durch den Neubau des Flugfeldklinikums die 

111



Leistungen der bisherigen Krankenhäuser in Sindelfingen und Böblingen an einem zentralen Stand-
ort gebündelt werden.  

 Digitalisierung 

Die nachhaltige Steuerung des digitalen Wandels mittels Digitalisierungsstrategie ist ein zentrales 
Handlungsfeld der IT. Die Befähigung der Landkreisverwaltung, bürgerorientierte Services stetig zu 
verbessern, steht unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit sowie Effizienz im Fokus. 

Die fortschreitende Digitalisierung wirkt sich auch auf den Bereich der Bildung aus. Ziel des 
IT@School Projekts ist daher eine nachhaltige, systematische und effektive IT-Betreuung in den 
kreiseigenen Schulen in den Bereichen Support, Beschaffung, Ausstattung und Betrieb zu gewähr-
leisten. 

 Ganzheitliche Immobilienkonzeption 

Der Landkreis verfolgt eine ganzheitliche, nachhaltige Immobilienstrategie, die alle kreiseigenen Lie-
genschaften einschließt und dabei ökonomisches und ökologisches Bauen nachhaltig über den ge-
samten Lebenszyklus vereint. Die Verwaltungsgebäude werden kunden- und mitarbeiterorientiert 
gestaltet. Die Schulgebäude erfüllen sowohl die technischen als auch die nutzerseitigen Bedarfe. 

3 NACHHALTIGER LANDKREIS 20301 

Der Kreistag hat die Verwaltung im Dezember 2020 beauftragt, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu er-
arbeiten. Diese wird sich - auf Grundlage einer Bestandsaufnahme - in acht Handlungsfelder kom-
munaler Nachhaltigkeit gliedern. Jedes Handlungsfeld beinhaltet einen Leitsatz, strategische und 
operative Ziele, Maßnahmen sowie Indikatoren.2 Die Erstellung der Strategie ist noch nicht abge-
schlossen. Die hier dargestellten Indikatoren richten sich hier deshalb zunächst noch zum Großteil 
nach dem Katalog „SDG-Indikatoren für Kommunen“.3 

Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) Indikator (Nr.) 4 Nachhaltigkeitsziele 20305 

 Geschlechtergleichstellung errei-
chen und alle Frauen zur Selbstbe-
stimmung am Arbeitsplatz befähigen. 

Medianein-
kommen (29) 

Bis 2030 ist im Landkreis Böblingen das Me-
dianeinkommen gleich ausgebildeter weibli-
cher, männlicher und diverser Mitarbeitender 
gleich hoch.   

 

Energie  
Der Zugang zu bezahlbarer und 
sauberer Energie ist gesichert. 

Fläche der PV-
Anlagen  

2030 sind alle rentablen Flächen auf und an 
den kreiseigenen Liegenschaften für PV-An-
lagen zu 80 % ausgeschöpft.  

                                                
1 Im Rahmen der Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises, in die auch die Gremien des Kreistags eingebunden sind, wird es noch 
zu Veränderungen kommen, die insbesondere die Priorisierung strategischer Ziele und die Auswahl von Indikatoren und Kennzahlen betreffen.  
2 Die Handlungsfelder nachhaltiger Kommunalentwicklung werden im Vorbericht erläutert. 
3 Träger der Initiative „SDG-Indikatoren für Kommunen“ sind: Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Deutsches Institut für Urbanistik, Bertelsmann Stiftung, Engagement Global sowie der 
Rat der Gemeinden und Regionen Europas / Deutsche Sektion. 
4 Die Definitionen bzw. Berechnungsformeln der Indikatoren befinden sich in der Anlage 16.  
5 Die Erreichung der hier genannten Nachhaltigkeitsziele 2030 ist teilweise abhängig von Rahmenbedingungen und Handlungsspielräumen, die 
nicht von der Kreisverwaltung bestimmt werden bzw. nur in eingeschränktem Maß von ihr beeinflusst werden können. 
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Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) Indikator (Nr.) 4 Nachhaltigkeitsziele 20305 

 Weniger Ungleichheiten 
Ungleichheit in und zwischen Län-
dern verringern. 

Beschäfti-
gungsquote 
 

Bis 2030 entspricht der Anteil der Mitarbei-
tenden mit Behinderungsgrad dem Durch-
schnitt der berufstätigen Kreisbevölkerung.    

 

Verantwortungsvolle Konsum- und 
Produktionsmuster sicherstellen 
 
Nachhaltige Bewirtschaftung und 
effiziente Nutzung der natürlichen 
Ressourcen erreichen  

Nachhaltige 
Beschaffungs-
verfahren (85) 

Bis 2030 beträgt der Anteil nachhaltiger Be-
schaffungsverfahren mit Berücksichtigung 
von sozialen und umweltbezogenen Aspek-
ten an der Gesamtanzahl der Beschaffungs-
verfahren 80 %. 

Index "Nach-
haltige Be-
schaffung" (84) 

Bis 2030 sind die im Index "Nachhaltige Be-
schaffung"6 erhobenen Maßnahmen für ein 
nachhaltiges Beschaffungswesen zu 100 % 
umgesetzt. 

 

Maßnahmen zum Klimaschutz 
Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Auswirkun-
gen werden umgehend ergriffen. 

Index „Kom-
munaler Klima-
schutz“(97) 

Bis 2030 sind 90 % der im Index "Nachhalti-
ger Klimaschutz"7 erhobenen Maßnahmen 
umgesetzt. 

Anteil Liegen-
schaften mit 
klimaneutraler 
Heizenergie 

Bis 2030 ist der Gebäudebestand des Land-
kreises zu 80 % mit klimaneutraler Heizener-
gie versorgt. 

PKW mit Elekt-
roantrieb (ein-
schl. Plug-In-
Hybride) (62) 

Bis 2030 sind 80 %. der Fahrzeuge des Ge-
samtfuhrparks mit einem Elektroantrieb8 
ausgestattet. 

 

Frieden, Gerechtigkeit und starke 
Institutionen 
Leistungsfähige, rechenschafts-
pflichtige und transparente Instituti-
onen auf allen Ebenen aufbauen. 

Index “Digitale 
Kommune“ 
(112) 

Bis 2030 sind 100 % der im Index „Digitale 
Kommune“ erhobenen Maßnahmen umge-
setzt. 

  

                                                
6 Index „Nachhaltige Beschaffung“ basiert auf einem standardisierten Fragebogen mit 10 Fragen, die jährlich mit Ja oder Nein zu beantworten 
sind. (Fragebogen s. Anlage 16) 
7 Index „Nachhaltiger Klimaschutz“= Anteil umgesetzter Klimaanpassungsmaßnahmen als Summenindex aus 10 dichotomen Variablen, basie-
rend auf einem standardisierten Fragebogen (s. Anlage 16) 
8 einschließlich Plug-In Hybride. 
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4 KURZ- UND MITTELFRISTIGE, OPERATIVE NACH-
HALTIGKEITSZIELE9 

Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) Kennzahl Nachhaltigkeitsziele 2023 – 2026 

 Geschlechtergleichstellung  
in der Kreisverwaltung erreichen.  
 

Frauenanteil in 
Führungsposi-
tionen (31) 

Der Anteil von Frauen und Männern einer 
Hierarchiestufe entspricht dem Anteil der 
hierfür gleich ausgebildeten Frauen und 
Männer in der Gesamtverwaltung. 

 Nachhaltiger Konsum und Produk-
tion  
Nachhaltiges Beschaffungswesen 
sicherstellen. 

Nachhaltige 
Beschaf-
fungsverfah-
ren (84) 

Alle Vergabeverfahren erfolgen auf einer 
Vergabeplattform, die eine benutzerfreund-
liche Unterstützung zur Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitskriterien aufweist. 

 

Maßnahmen zum Klimaschutz 
Den Klimawandel und seine  
Auswirkungen bekämpfen. 

Zielerrei-
chungsgrad 

Ein nachhaltiger Haushalt mit Zielen und 
Kennzahlen zur Steuerung der Klimaschutz-
maßnahmen für eine klimaneutrale Land-
kreisverwaltung 2035 steht bereit. 

Anteil Liegen-
schaften mit 
PV-Anlagen  

Ein PV-Anlagenkonzept mit Wärmepumpen-
technik i. S. d. Nachhaltigkeit ist aufgestellt. 

PKW mit Elekt-
roantrieb (ein-
schl. Plug-In-
Hybride) (62) 

Bis 2025 sind 60 % der Fahrzeuge des 
Fuhrparks mit einem Elektroantrieb10 ausge-
stattet. 

 

Frieden, Gerechtigkeit und starke 
Institutionen 
Leistungsfähige, transparente 
Kreisverwaltung verwirklichen. 

Zielerrei-
chungsgrad 

Die Umsetzung des Digitalisierungskonzepts 
inklusive zukunftsfähige Aufstellung der IT 
verläuft planmäßig.  

Umsetzungs-
grad 

Projekte, Prozesse sowie die unterstützende 
Gremienarbeit werden in einer softwarege-
stützten Lösung gebündelt und gesteuert. 

 

                                                
9 Auch bei den mittelfristigen, operativen Zielen kann es im Rahmen der Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises zu Änderungen 
und vor allem Ergänzungen kommen. 
10 einschließlich Plug-In Hybride. 
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TH 11 Finanzen 

TH 11 Finanzen 
Budgetverantwortung: Wiebke Höfer, Verwaltungs- und Finanzausschuss 

 GRUNDLAGEN 

 KURZBESCHREIBUNG 

Der Teilhaushalt Finanzen umfasst sowohl die Leistungen aus den Bereichen Steuerungsunterstüt-
zung, Controlling, Haushaltsplanung, Liquiditäts- und Forderungsmanagement als auch verschiedene 
interne Serviceleistungen. 
 
Im Bereich Steuerungsunterstützung und Controlling gilt es Grundsätze, Rahmenregelungen, Leitli-
nien und Standards zugunsten einer modernen und effizienten Verwaltung zu erarbeiten und weiter-
zuentwickeln und darüber hinaus Planungs-, Kontroll- und Informationsleistungen bereitzustellen, die 
eine transparente, strategische Steuerung der Kreisverwaltung und deren Beteiligungen zum Ziel ha-
ben. Hierfür wird den Fachämtern zentrales Know-how als Managementunterstützung angeboten.  
 
Hauptaufgabe des Amtes für Finanzen ist eine an den langfristigen Zielen des Landkreises ausge-
richtete finanzwirtschaftliche Ziel-, Leistungs- und Budgetplanung. Dies beinhaltet vor allem die Haus-
haltsplanung und –steuerung inkl. der mittelfristigen Finanz- und Investitionsplanung. Weitere Berei-
che sind die Buchhaltung, Liquiditätsplanung und –steuerung, das Forderungsmanagement sowie 
haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen wie die Kosten- und Leistungsrechnung, die 
Gebührenkalkulation oder Steuerangelegenheiten. 
 
Wichtige Aufgaben im internen Servicebereich haben die Zentrale Vergabestelle, die für Ausschrei-
bungsverfahren nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) und dem Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) zuständig ist sowie die Visuelle Kommunikation, in deren Zu-
ständigkeitsbereich die Gestaltung der CI-Richtlinie des Landkreises Böblingen sowie die Beratung, 
Gestaltung und Produktion von landkreisspezifischen Medien fallen. Ferner zum Servicebereich ge-
hören auch das Fuhrparkmanagement, das sich um die Wartung und Pflege der Dienstfahrzeuge und 
die Erledigung der Kurierfahrten kümmert, die hausinterne Poststelle und die Registratur zur Sicher-
stellung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen von Akten. Die Infotheke und die Te-
lefonzentrale runden den Servicebereich als erste Anlaufstellen für die Bürgerinnen und Bürger ab. 
 
Dem Teilhaushalt sind noch Einzelleistungen zugeordnet: die Kulturpflege, das Kreisarchiv, das als 
„Gedächtnis des Landkreises“ rechtlich oder historisch bedeutsame Unterlagen sichert und pflegt, um 
sie für die Nachwelt zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und das Kreismedien-
zentrum, das Medien und Geräte an Schulen verleiht und dazugehörige Serviceleistungen und Bera-
tungen anbietet. 
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 ENTHALTENE PRODUKTE UND KOSTENSTELLEN 

Produkte P111201 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 
 P111203 Steuerungsunterstützung und Zentrales Controlling 
 P111204 Beteiligungsmanagement 
 P112201 Haushalts- u. betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 
 P112206 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss 
 P112207 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 
 P112305 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen 
 P112504 Transport- und Beförderungsleistungen 
 P112601 Zentraler Einkauf 
 P112602 Boten-, Zustell- und Postdienst 
 P112603 Hausdruckerei und Vervielfältigung (Print-Service) 
 P112604 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreib-

dienst 
 P113003 Visuelle Kommunikation 
 P21500411 Bereitstellung u. Vermietung von AV-Medien u. Geräten inkl.  

Service (Kreismedienstelle) 
 P2521 Archiv 
 P2810020 Sonstige Kulturpflege 
 K1210 Zensus 
Kostenstellen 11001100 Allgemeine Verwaltung 

 AUFTRAGSGRUNDLAGEN 

 Gesetze / externe Vorgaben 

GemO, LKrO, GemHVO, GemKVO, EigBG BW, EigBVO, LGebG, KAG, UStG, LVwVG, AO, ZPO, 
GKZ, GWB, VgV, VOL, BGB, GPA-Mitteilungen, VwV Produkt- und Kontenrahmen, verschiedene Leit-
fäden zum NKHR (Bilanzierung, Buchführung, Jahresabschluss, Haushaltsgliederung, interne Leis-
tungsverrechnung), Kommunaler Produktplan 

 Beschlüsse / interne Regelungen 

Verfahrensanweisung für die Durchführung von Vergabeverfahren, DA für die Vergabe von Lieferun-
gen und Leistungen, DA für das Kassenwesen, DA e-Rechnung, Gebührensatzung, Gebührenrechts-
verordnung, Haushaltssatzung Landkreis Böblingen, Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gebäudemanage-
ment 
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 KENNZAHLEN 

 GRUND- UND STRUKTURKENNZAHLEN 

 2018  2019 20201 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Vollzeitäquivalente besetzt 50,7 47,4 58,7 60,1 59,9 61,7 
Beteiligungsunternehmen 
[Anz.]2 24 28 28 28 28 28 

Km-Pauschale Fahrzeugpool3 [€] 1,24 1,30 1,30 1,10 1,10 1,80 

Auszahlungsanordnungen [Anz.] 32.154 33.233 33.800 36.699 33.500 35.000 

 AKTIVITÄTS- UND STEUERUNGSKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Fahrleist. Fahrzeugpool [km] 152.525 149.430 93.735 87.850 150.000 140.000 
  davon mit Elektroantrieb [km] 37.823 38.838 40.824 42.266 50.000 55.000 

Erfüllungsquote RAL [%] 
Rechnungsbearbeitung 85% < 15 Arb.Tg. 94,2 93,9 93,5 92,0 95,0 95,0 

Vollstreckungsaufträge Eingang 
[Anz.] 

5.182 
 

4.973 
 

4.845 
 

4.543 
 

5.100 
 

4.800 
 

  abgeschlossen 
  erfolgreich abgeschlossen 

4.923 
3.993 

5.314 
4.006 

5.169 
3.728 

4.684 
3.690 

5.100 
4.000 

4.800 
3.740 

Erfolgsquote  
Vollstreckungsaufträge [%] 81,1 75,4 72,1 78,8 78,4 77,9 

Kosten Steuerungsunterstütz./ 
Controlling je Führungskraft 
LRABB [€] 

1.600 1.419 1.134 1.229 1.102 1.246 

 

                                                
1 Neue Aufbauorganisation: ab 01.01.20: das Sachgebiet „Steuerung und Controlling“ vom Amt Steuerung und Beteiligungen und das Kreismedien-
zentrum und die sonstige Kulturpflege sind zum Amt Finanzen gewechselt (+11,4 Stellen). 
2 Beteiligungsunternehmen gem. § 105 GemO (inkl. Zweckverbände und Kreistierheim; ohne geringfügige Beteiligungen). 
3 Aktuell setzt der Fahrzeugpool des Landratsamtes Böblingen drei VW Busse (2 x Diesel, 1 x Benzin) und ein Fahrzeug für Schmutzfahrten mit 
Benzinmotor ein. Neben diesen „Sonderfahrzeugen“ werden ausschließlich Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien genutzt. Das sind fünf 
Fahrzeuge mit Flüssiggasantrieb, drei Elektro-Hybridfahrzeuge (Benzin-, Elektromotor) sowie drei Fahrzeuge mit Elektromotor. Darüber hinaus stehen 
zwei Elektrofahrräder und ein Elektro-Lastenfahrrad für die Dienstfahrten zur Verfügung. Nicht enthalten sind die Dienstfahrzeuge, die Fachämtern 
oder Personen fest zugeordnet sind. 
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 NACHHALTIGKEITSKENNZAHLEN  
UND -INDIKATOREN 

 2018  2019 2020 2021 ZIEL 2030 BW 2020 
Fahrleistung mit Elektroan-
trieb im Fahrzeugpool4 [%] 24,8 26,0 43,6 48,1 60,0 50,0 

Anteil Fahrzeuge mit Elektro-
antrieb Fahrzeugpool [%]    50,0 70,0 k.A. 

Fahrleistung Gesamtfuhrpark5 
[km]    709.056 k. A. k.A. 

Anteil Fahrzeuge mit Elektro-
antrieb Gesamtfuhrpark [%]    36,0 80,0 k.A. 

CO²-Ausstoß Gesamtfuhrpark 
[t]    94,7 k. A. k.A. 

Anteil nachhaltiger Beschaf-
fungsverfahren [%]6 6,4 k. A. 10,4 15,8 80,0 20,5 

Index „Nachhaltige Beschaf-
fung [%] 7   20,0 20,0 100,0 k.A. 

Vergaben an Inklusionsunter-
nehmen und Werkstätten für 
behinderte Menschen [Anz.] 

 13 20 k. A. k. A.  k.A. 

 

                                                
4 Aktuell setzt der Fahrzeugpool des Landratsamtes Böblingen drei VW Busse (2 x Diesel, 1 x Benzin) und ein Fahrzeug für Schmutzfahrten mit 
Benzinmotor ein. Neben diesen „Sonderfahrzeugen“ werden ausschließlich Fahrzeuge mit alternativen Antriebstechnologien genutzt. Das sind fünf 
Fahrzeuge mit Flüssiggasantrieb, drei Elektro-Hybridfahrzeuge (Benzin-, Elektromotor) sowie drei Fahrzeuge mit Elektromotor. Darüber hinaus stehen 
zwei Elektrofahrräder und ein Elektro-Lastenfahrrad für die Dienstfahrten zur Verfügung. Nicht enthalten sind die Dienstfahrzeuge, die Fachämtern 
oder Personen fest zugeordnet sind. 
5 Fahrzeugpool plus alle den Fachämtern oder Personen fest zugeordneten Dienstfahrzeuge. 
6 Anteil Beschaffungsverfahren mit Berücksichtigung von sozialen und umweltbezogenen Aspekten. Die Vergabequote bezieht sich ausschließlich auf 
die Vergabeverfahren der Zentralen Vergabestelle des Amts für Finanzen. 
7 Der Fragebogen zur Berechnung des Index befindet sich in Anlage 16. 
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 BUDGETBERICHT 
Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen 

 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen (P111201) 

Das Ziel für die Verwaltungsmodernisierung ist es, die Führungskräfte in ihrer Steuerungsverantwor-
tung zu unterstützen und allen Mitarbeitenden durch Rahmenregelungen Orientierung für ein einheit-
liches und optimiertes Verwaltungshandeln zu geben. Der kontinuierliche Verbesserungsprozess 
muss wachgehalten werden. Hierzu gehört die Entwicklung von neuen Formaten der übergreifenden 
Zusammenarbeit unter Einbeziehung digitaler Möglichkeiten, die nach erfolgreicher Testphase in die 
Linie übernommen werden können.  
 Für alle Projekte in diesem Leistungsbereich ist ein Gesamtbudgetbedarf von rd. 50.000 € veran-

schlagt. 

 Steuerungsunterstützung und Zentrales Controlling (P111203) 

Für die Gebühren und Beiträge an die Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt) ist im Budget ein Be-
darf in Höhe von rd.18.000 € veranschlagt. Für Projekte wie die Einführung des internen Kontrollsys-
tems (IKS), die Begleitung des Haushaltsvollzugs sowie andere Daueraufgaben des Controllings wer-
den keine zusätzlichen Mittel benötigt. 

 Beteiligungsmanagement (P111204) 

Zur Wahrnehmung der Gesellschafterrechte des Landkreises bereitet das Beteiligungsmanagement 
sämtliche Informationen zu den Beteiligungen auf, dokumentiert die Entwicklung im jährlichen Beteili-
gungsbericht und gibt Ziel- und Steuerungsimpulse. Im Jahr 2023 liegt ein Schwerpunkt auf der Be-
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gleitung der Fusion der Klinikgesellschaften. Im Budgetbedarf müssen hierfür unter anderem grund-
sätzlich Rechts- und Beratungskosten eingeplant werden. Für Aufsichtsratsveranstaltungen, inkl. 
Schulungen und Prüfungen, ist ein zusätzlicher Budgetbedarf veranschlagt. 

 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (P112201) 

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021 für den neugegründeten Eigenbetrieb Gebäudemanagement 
sowie der Jahresabschluss 2021 sind erstellt und im Winter 2022 formal beschlossen worden. Die 
vorbereiteten Arbeiten zur Einführung des neuen § 2 b UStG auf 01.01.2023 sind in vollem Gange. Es 
wurde u.a. ein flächendeckendes Einnahme-Screening über alle Ämter hinweg durchgeführt, um auf 
diese Weise zu ermitteln welche Einnahmen zukünftig der Umsatzsteuer zu unterwerfen sind. Der 
Arbeitsaufwand wird im Steuerbereich ab 2023 erheblich umfangreicher als dies bisher der Fall war. 

 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss (P112206) 

Vorrangiges Ziel ist es den laufenden Dienstbetrieb sicherzustellen. Die Digitalisierung der Rech-
nungsbearbeitung im Rahmen des e-Rechnungsprojektes nimmt auch im Jahr 2023 eine herausra-
gende Rolle ein. Der Produktivstart der Pilotämter konnte im Mai 2022 realisiert werden. Im Pilotbetrieb 
traten neue technische Probleme zu Tage, welche einen weiteren Roll-out derzeit verzögern. Damit 
die die hausweite Einführung des e-Rechnungsworkflows erfolgreich fortgesetzt werden kann, sind 
weitere organisatorische Schritte aus den im Pilotbetrieb gewonnenen Erkenntnissen abzuleiten. Pro-
jektmittel werden daher auch im Jahr 2023 erforderlich sein.  
Im Rahmen weiterer Digitalisierungs- und OZG-Projekte im Landratsamt und im Eigenbetrieb Gebäu-
demanagement wird das Sachgebiet Liquiditätsmanagement auch im Hinblick auf die Implementie-
rung sinnvoller e-Payment Lösungen gefordert sein.  

 Zwangsweise Einziehung von Forderungen (P112207) 

Hauptaufgabe im Haushaltsjahr 2023 wird es sein den regulären Dienstbetrieb sicherzustellen. Zu-
sätzlich müssen die durch die Einführung der elektronischen Akte festgelegten Abläufe weiter konso-
lidiert werden.  

 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen (P112305) 

Mit Ausnahme der Versicherungen für Gebäude und Inhalt werden alle Versicherungen zentral vom 
Amt 11 bearbeitet. Dies beinhaltet Versicherungsabschluss, Vertragsverwaltung, Schadensmeldun-
gen und Verrechnung der Versicherungskosten.  

 Transport- und Beförderungsleistungen (P112504) 

Das Fuhrparkteam kümmert sich um die technische Instandhaltung und die Fahrzeugpflege der 
Dienstfahrzeuge des Landratsamtes Böblingen. Neben den Dienstfahrzeugen, die Fachämtern oder 
Personen fest zugeordnet sind, werden insbesondere auch der allgemeine Fuhrpark des Landrats-
amtes Böblingen sowie die Kurierfahrzeuge betreut. Darüber hinaus übernimmt das Team den Fahr-
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dienst für den Landrat und den Ersten Landesbeamten sowie sämtliche Stadt-, Kreiskurier- und Son-
derfahrten. Die Kurier- und Sonderfahrten werden durch die Mitarbeitenden koordiniert und dadurch 
auf ein Minimum reduziert. 
Ziel des Fuhrparkmanagements ist der ressourcenschonende, wirtschaftliche und ökologische Betrieb 
der Fahrzeugflotte. Um die Anzahl an Dienstfahrzeugen auf das Mindestmaß zu beschränken wird in 
regelmäßigen Abständen geprüft, ob vorhandene Dienstfahrzeuge weiterhin vorgehalten oder im Be-
darfsfall ersetzt werden müssen. Grundsätzlich werden Fahrzeuge der unteren bis mittleren Preis-
klasse mit zeitgemäßen umweltfreundlichen Antriebstechnologien ausgewählt. Viele Jahre wurden da-
her Dienstfahrzeuge mit Flüssig- oder Erdgasantrieb gekauft oder geleast - heute sind es Plug-in-
Hybrid- oder Elektrofahrzeuge, die eine noch größere Reduzierung des Schadstoffausstoßes errei-
chen.  
Aktuell sind im Landratsamt - ohne Eigenbetriebe und Amt für Straßenbau – 71 Dienstfahrzeuge im 
Einsatz: 19 Fahrzeuge mit Plug-in-Hybrid Antrieb, 4 Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb, 17 Fahr-
zeuge mit Flüssiggas- und 3 Fahrzeuge mit Erdgasantrieb, 12 Fahrzeuge mit Benzin- und 16 Fahr-
zeuge mit Dieselmotor. Darüber hinaus stehen den Mitarbeitenden sechs Pedelecs und drei E-Las-
tenfahrräder zur Verfügung. Für den Betrieb und die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge ist ein Finanz-
bedarf von 412.000 € veranschlagt. 
Auf dem Gelände des Landratsamtes befindet sich eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge mit drei 
Ladestationen und jeweils zwei Ladepunkten, die mit Mitteln aus dem LINOx BW Förderprogramm 
installiert werden konnten  

 Zentraler Einkauf (P112601) 

Der Zentrale Einkauf ist für Vertragsangelegenheiten und die zentrale Beschaffung von Dienstfahr-
zeugen, Hard- und Software, Büromöbeln und Büromaterial für die Landkreisverwaltung sowie Ein-
richtungs- und Ausstattungsgegenstände für die berufsbildenden Schulen, die sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren und die Schulkindergärten zuständig. Darüber hinaus wird 
im Bedarfsfall die Corona Schutzausrüstung für die Landkreisverwaltung zentral beschafft. Die Fi-
nanzmittel für die zentralen Beschaffungen werden unter dem betreffenden Sachkonto/Produkt zent-
ral veranschlagt. Angeschaffte Anlagegüter werden durch den Zentralen Einkauf in die Anlagen-
buchhaltung eingepflegt. 

 Hausdruckerei und Vervielfältigung (Printservice) (P112603) 

Im Jahr 2021 wurde mit einem Inklusionsunternehmen ein Rahmenvertrag über die Erstellung von 
Druckdienstleistungen abgeschlossen. Ca. 90% der Druckaufträge werden über diesen Rahmenver-
trag abgedeckt und nur ein kleiner Rest von ca. 10 % des Druckaufkommens, sehr kleine Auflagen 
oder besonders dringliche Druckerzeugnisse, wird noch intern gedruckt (KT-DS 107/2020). Für den 
Bereich Printservice wird kein Personal vorgehalten. Die Erstellung der erforderlichen Druckaufträge 
wird durch den Servicebereich abgedeckt.  

 Visuelle Kommunikation (P113003) 

Die Visuelle Kommunikation ist Ansprechpartner in allen Fragen des Corporate Designs, sie ist ver-
antwortlich für das visuelle Erscheinungsbild und für die konzeptionelle und gestalterische Ausrichtung 
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und die Weiterentwicklung der Onlinepräsenzen des Landkreises Böblingen. Sie konzipiert in Zusam-
menarbeit mit den Dezernaten die Kommunikationsmittel des Landratsamtes und unterstützt bei der 
Umsetzung von Medien- und Werbekampagnen. Schwerpunkte für das Jahr 2023 sind die Aufberei-
tung und der Relaunch des „Corporate Design“, die Weiterentwicklung des hausinternen „Intranets“ 
und das Bürgerfest 50 Jahre LKBB. 
 Für alle Projekte in diesem Leistungsbereich ist ein Gesamtbudgetbedarf von rd. 9.000 € veran-

schlagt (Aufwendungen für EDV (spezielle Software): 5.000 €, Aufwendungen für spezielle Hard-
ware: 3.000 €, Aufwendungen für Schulungen: 1.000 €). 

 Bereitstellung u. Vermietung von AV-Medien u. Geräten inkl. Service (Kreismedienstelle) 
(P21500411)  

Die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen der Digitalisierung und ein erneutes befürchtetes 
Aufflammen der Pandemie beantwortet das Kreismedienzentrum (KMZ) mit der Fortführung und Aus-
differenzierung der Unterstützungsmaßnahmen. Beispielhaft sei hier der Ausbau des online verfügba-
ren Medienangebots (Unterrichtsfilme, digitale Arbeitsblätter) für den Fernunterricht mit knapp 185.000 
€ genannt. Die Bereitstellung einer Online-Lizenz, damit diese von den heimischen PCs aus erreicht 
werden können, beläuft sich auf ca. 950 € pro Medium und setzt eine ständige Verbesserung der 
Mediendistribution durch Verwaltungs- und Streaming-Portale für Lehrkräfte (Sesam, Edupool) vo-
raus. In diesem Betrag sind auch spezielle Materialien wie z.B. Schullizenz für das Online-Portal „Lern-
max“ enthalten, um z.B. Geflüchteten oder Kindern mit Migrationshintergrund die Deutsche Sprache 
auch zu Hause einfacher näherzubringen.  
Die kostenlose Bereitstellung eines datenschutzkonformen Videokonferenzsystems (z.B. Jitsi  
oder Pexip) für alle Schulen im Landkreis gehört weiterhin zu diesem Maßnahmenbündel. Die Kosten 
für die genannten Videokonferenzsysteme belaufen sich auf 12.000 € für das Jahr 2023. 
Die Unterstützung von Unterrichts-Projekten in Form von Begleitung und Ausstattung mit z. B. aktuel-
len iPads an Schulen gehört ebenfalls zu den Angeboten des KMZ. Zurzeit kann das KMZ 150 iPads 
hierfür zur Verfügung stellen. Weiterer Bedarf ist absehbar und eingeplant. 
Der Fortbildungsbedarf der Lehrkräfte und Mitarbeitenden an Schulen steigt, da sie in die Handhabung 
und in den Einsatz der über den „Digitalpakt“ angeschafften Geräte eingewiesen werden müssen. Aus 
diesem Grund sind die Fortbilder an vielen pädagogischen Nachmittagen der Schulen beteiligt. Er-
gänzt werden diese durch regelmäßige Fortbildungen (Medienwerkstatt / Schulungsraum) am KMZ.  
Darüber hinaus kümmern sich geschulte Berater des Landesmedienzentrums weiterhin sehr individu-
ell um Schulen im Kreis Böblingen. 

 Archiv (P2521) 

Pflege der Archivbestände  
Zu den Pflichtaufgaben des Kreisarchivs gehören unter anderen die jährliche Aussonderung und Be-
wertung von Akten aller Ämter des Landratsamtes Böblingen sowie die Übernahme von 50 – 100 
laufenden Metern Akten und deren Sicherung zzgl. Bildmaterialien und Sammlungsgut. Hinzu kommt 
die Bestandspflege und Überlieferungsbildung (Altbestände, Luftbilder, Mikroverfilmung und Digitali-
sierung).  
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Beratungsleistungen und Benutzerdienst  
Das Kreisarchiv informiert zur sachgerechten Schriftgutverwaltung und Archivführung, bearbeitet als 
Informationsdienstleister Anfragen, stellt analoges und digitales Archivgut zur Nutzung bereit, berät 
und betreut Nutzer der Archivbestände, fertigt Reproduktionen an und unterstützt Behörden, Bildungs-
einrichtungen und Einzelpersonen. 
 
Erforschung und Vermittlung der Landkreisgeschichte  
Das Kreisarchiv fördert die Erforschung und Vermittlung der Geschichte des Landkreises und betreibt 
aktive Kulturarbeit für den Landkreis. Anstehende Projekte sind die wissenschaftliche Aufarbeitung 
des Flüchtlingslagers Kehrhau, Jettingen. Für dieses Projekt wurden Fördermittel beantragt und be-
willigt (KT-DS 052/2022). Darüber hinaus steuert das Kreisarchiv Beiträge zum Jubiläum der Kreisre-
form und zu „100 Jahre Jugendamt“ bei. Für die technische Betreuung und Weiterentwicklung der vier 
Internetauftritte des Kreisarchivs (kreisgeschichte-bb.de, zeitreise-bb.de, zeitzeugen-bb.de und klein-
denkmale-bb.de) sind Finanzmittel eingeplant.  
Auf dem Arbeitsmarkt ist gut ausgebildetes Archivpersonal mit Berufserfahrung bereits seit längerer 
Zeit nur sehr schwer zu finden. Aus diesem Grund sollen für die Wahrnehmung der vielfältigen Pflicht-
aufgaben und Projektarbeiten des Kreisarchivs möglichst schnell freie Personalkapazitäten durch die 
Unterstützung von externen Fachkräften geschaffen werden. Für die externe Unterstützung wurde ein 
Finanzbedarf ermittelt und 110.000 € eingeplant. 
Zu den weiteren Maßnahmen gehört die Pflege und Weiterentwicklung der Dienstbibliothek. 
 
Kommunale Archivpflege - Digitale Langzeitarchivierung  
Pflege der kommunalen Archivbestände  
Die Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen 
sowie die Nutzbarmachung der Überlieferung erfolgt in Absprache und auf Rechnung der beteiligten 
Kreiskommunen. Das Kreisarchiv unterstützt die Kommunale Archivpflege für 10 Kommunen. Darüber 
hinaus berät und betreut der Landkreis die digitale Langzeitarchivierung für 14 Kommunen.  
Für die automatisierte Sicherung von Daten aus landeseinheitlichen Fachverfahren in das digitale Ma-
gazin (DIMAG) ist ein Budgetbedarf von 26.000 € veranschlagt. 

 Sonstige Kulturpflege (P2810020) 

Die Zuschüsse des Landkreises Böblingen zur Förderung der Kultur werden zentral durch das Amt für 
Finanzen ausbezahlt. Hierzu gehören die Förderung der Jugendforschungszentren Landkreis Böblin-
gen und Herrenberg-Gäu, die mit jeweils 15.000 € veranschlagt sind, sowie die Unterstützung von 
Musikverbänden und Jugend musiziert.   

 Zensus (K1210) 

Der Zensus 2022 ist ein deutschlandweites Großprojekt und dient in erster Linie der Ermittlung der 
amtlichen Einwohnerzahl. Bis Ende 2022 beginnen die Abschlussarbeiten, sodass das Projekt „Zen-
sus 2022“ bis spätestens Ende des 2. Quartals 2023 abgeschlossen sein sollte. Um die Abschlussar-
beiten und die Schließung der Erhebungsstelle einzuleiten wurden für das Jahr 2023 insgesamt rund 
34.000 € veranschlagt. Nach Abschluss der Arbeiten und Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl 
wird dem LRA eine weitere Finanzzuweisung in Höhe von ca. 222.000 € ausbezahlt. 
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4 TEIL-ERGEBNISHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 222.381 0 0 

  31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 222.381 0 0 

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 5.236 6.087 1.487 

  31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 5.236 6.087 1.487 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 300 300 172 

  33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 72 

  33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 300 300 100 

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.050 3.850 15.688 

  34210000 Erträge aus Verkauf 13.150 950 11.039 

  34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 2.900 2.900 4.649 

7 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 290.218 291.100 167.591 

  34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 90.000 0 84.961 

  34850000 Erst.verb.Unternehmen,Beteiligungen,Sond 80.000 108.000 82.378 

  34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 115.000 115.000 0 

  34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 5.218 68.100 252 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 64.900 63.500 65.244 

  35610010 Zwangsgelder 0 0 150 

  35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF 63.000 63.000 59.482 

  35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten 0 0 4.389 

  35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 1.900 500 1.123 

  35910100 Ausb. Kleinbetrag 0 0 91 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 599.085 364.837 250.182 

12 - Personalaufwendungen -4.722.994 -4.528.133 -4.587.506 

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.801.801 -1.104.000 -801.068 

  42310000 Mieten und Pachten -584.001 0 0 

  42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen -140.600 -157.000 -122.560 

  42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 0 -459 

  42510000 Haltung von Fahrzeugen -356.200 -400.000 -357.700 

  42610000 Dienst- und Schutzkleidung -500 -500 118 

  42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -41.800 -35.100 -16.798 

  42620010 Reisekosten zu Fortbildungen -8.000 -10.950 -883 

  42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -74.400 -56.000 0 

  42720000 Aufwendungen für EDV -101.100 -103.250 -61.980 

  42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren -229.100 -108.000 -19.486 

  42731000 Aufwand für Dienstleistungen 0 0 -2.785 

  42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten 0 0 -228 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -266.100 -233.200 -218.307 

15 - Abschreibungen -165.004 -200.025 -200.352 

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -100.000 -90.000 -68.872 

  45930000 Aufwand des Geldverkehrs -100.000 -90.000 -68.872 

17 - Transferaufwendungen -331.800 -919.800 -833.623 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -45.000 -60.000 -35.000 

  43180410 Zuweisungen an Volkshochschulen 0 -383.800 -383.800 

  43180420 Zuweisungen an Träger Erwachsenenbildung 0 -115.800 -123.300 

  43180430 Zuschuss Blasmusikverband -4.500 -4.500 -4.500 

  43180440 Zuschuss Jugend musiziert -4.000 -4.000 -4.000 

  43180450 Zuweisung an Otto Elben e.V. -1.600 -1.600 -1.600 

  43180460 Zuweisung an Kepler- und Hesse-Gau -700 -700 -700 

  43180480 Zuschuss an den Sportkreis 0 -11.400 -11.400 

  43780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche (u -276.000 -338.000 -269.323 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.330.257 -1.468.214 -1.112.868 

  44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -2.157 -5.100 -1.190 

  44294000 Rechts- und Beratungskosten -53.600 -40.000 -68.518 

  44310000 Geschäftsaufwendungen -136.600 -164.900 -86.373 

  44310010 Bürobedarf -65.000 -68.300 -40.862 

  44310020 Bücher und Zeitschriften -17.100 -5.750 -11.442 

  44310030 Postgebühren -329.800 -310.000 -263.042 

  44310040 Fernmeldegebühren 0 0 -50 

  44310050 Öffentliche Bekanntmachungen -43.600 -10.800 -42.918 

  44310060 Dienstreisekosten -20.600 -22.964 -10.352 

  44310070 Sachverst.-,Gerichts-, ähnliche Kosten ( -115.300 -162.300 -8.935 

  44310080 Mitgliedsbeiträge -18.500 -21.500 -17.814 

  44310090 Repräsentation,Besprechung(Catering),Tag -15.500 -13.600 -3.407 

  44310120 Öffentlichkeitsarbeit -9.900 -10.500 -3.855 

  44430000 Versicherungen -502.500 -632.400 -553.677 

  44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit -100 -100 -433 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -8.451.856 -8.310.172 -7.604.289 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -7.852.771 -7.945.335 -7.354.107 

22 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung 6.625.107 6.232.014 6.077.664 

  92102004 Kfz-Haltung, direkt zuordenb. Fahrzeuge 457.500 416.000 436.800 

  92102005 Kilometerpauschale 177.199 150.020 92.386 

  92102009 Mitwirkung TH 11 an Servicepreis EDV 207.923 204.271 181.958 

  92110000 Umlage Serviceleistungen 4.615.904 4.402.103 4.387.202 

  92800000 Steuerung 1.166.581 1.059.619 979.318 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen -713.488 -656.610 -557.823 

  92102004 Kfz-Haltung, direkt zuordenb. Fahrzeuge -36.600 -31.200 -31.200 

  92102005 Kilometerpauschale -7.821 -5.233 -4.703 

  92102006 IT-Standardarbeitsplatz -376.516 -352.600 -335.400 

  92102008 Zusch.Mobil.Arbeitsp.(Smartphone/Tablet) -26.100 -35.640 -35.100 

  92110000 Umlage Serviceleistungen -170.589 -113.802 -72.720 

  92112400 Umlage Gebäudekosten 0 -49.424 -24.477 

  92800000 Steuerung -95.862 -68.712 -54.223 

27 - kalkulatorische Kosten 0 0 292 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 5.911.619 5.575.404 5.520.133 

29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.941.153 -2.369.932 -1.833.974 
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5 TEIL-FINANZHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilfinanzhaushalt 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

VE 
 

2023 
 

EUR 

   1 2 3 4 

1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des 
Ergebnishaushalts 

593.849 358.750 241.114 0 

2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des 
Ergebnishaushalts 

-8.286.852 -8.110.147 -7.236.371 0 

3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

-7.693.003 -7.751.397 -6.995.257 0 

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 6.810 0 

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung 
Sachvermögen 

0 0 10.591 0 

9 = Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 17.401 0 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Sachvermögen 

-352.600 -91.400 -215.708 0 

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -352.600 -91.400 -215.708 0 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -352.600 -91.400 -198.307 0 

18 = Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 

-8.045.603 -7.842.797 -7.193.564 0 

 
 
 
 
 
 
 

Teilhaushalt 
Auftrag 

Produktgruppe 
Vorgesehene Beschaffungen  2023 2024 2025 2026 

€ € € € 
11 Finanzen  

  711007001000 Finanzen Bewegliches Vermögen 0       

     0       

             

  711007001001 Service und Zentraler Einkauf 
Bewegliches Vermögen 146.500 0 100.000 0 

    Pedelec Amt für Jugend: Sozialer Dienst / 
Beratungsstelle Sindelfingen 

4.000 
 

   

    Pedelec Amt für Jugend: Sozialer Dienst / 
Beratungsstelle Herrenberg 4.000       

    Pedelec Gesundheitsamt BB, Dornierstr. 3 4.000       

    Lastenfahrrad Gesundheitsamt BB, 
Dornierstr. 3 8.500       

    Ergonomische Arbeitsplätze Infotheke 4.000       

  TH44 DW3 Ersatz BB-LA 2981 60.000    

  TH32 Multivan Life 1.4 e-Hybrid OPF 
Geschwindigkeitsüberwachung 62.000    
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  TH44 DW4 Ersatz BB-LA 2982   50.000  

  TH41 DW Rufbereitschaft BB-LA 240   50.000  

             

  711007001002 Projekt E-Rechnung 7.000 0 0 0 

    e-Rechnung ergänzung DMS/Codia 3.000    

    e-Rechnung WMD 4.000    

             

  711007001003 Kreismedienzentrum Bewegliches 
Vermögen 37.000 20.000 25.000 25.000 

    Avatar 5.000    

    Laptop mit Schnittsoftware 3.000       

    Hochleistungsbeamer 10.000       

    Strahler (Ersatz) 2.500       

    Leuchtdosen (App gesteuert) 2.500       

  Anlage (Ersatz) 10.000    

  Outdoor-Panel bis 65" transportable 
(Airplay) 2.000    

    TwinBox 2.000        

  711007001014 EDV - Beschaffung 162.100 50.000 50.000 115.000 

    2x Outdoortablets für 
Vollstreckungsbeamte im Außendienst 3.100        

  Mobilitätsplattform Landkreisverwaltung 159.000 50.000 50.000 50.000 
  Austausch Kassenautomat 1 in BB    65.000 

    Gesamtsumme 352.600 70.000 175.000 140.000 
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Budgetverantwortung: Judith Dengler, Verwaltungs- und Finanzausschuss 

 GRUNDLAGEN 

 KURZBESCHREIBUNG 

Über den Teilhaushalt 12 werden rund 2.300 Mitarbeitende des Landkreises betreut. Neben den klas-
sischen Themen Stellenbesetzungen und Gehaltszahlungen kümmert sich das Amt für Personal um 
die Personalgewinnung, Personalentwicklung, das betriebliche Gesundheits- und Eingliederungsma-
nagement, die Vereinbarung von Familie und Beruf, Ausbildung, Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten, Personalplanung, Bildung Arbeitgebermarke, Beurteilungen und Controlling. 

 ENTHALTENE PRODUKTE UND KOSTENSTELLEN 

Produkte P112101 Personalbedarfsdeckung 
 P112102 Personalbetreuung und -abrechnung 
 P112103 Ausbildung  
 P112104 Fortbildung 
 P112106 Freiwillige soziale Leistungen 
 P112107 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
Kostenstellen 12001100 Allgemeine Verwaltung 
 12015101 ATZ, Springer, Beurlaubte 

 AUFTRAGSGRUNDLAGEN 

 Gesetze / externe Vorgaben 

GG; BGB; TVöD; Allgemeines Beamtenrecht mit BeamStG, LBG, LNTVO, AzUVO, LVO, LBesGBW; 
LPVG; ArbSchG; ASiG; DGUV; BzG BW; AGG; ChancenG BW; LHO; TzBfG; KSchG; MuSchG; 
BEEG; usw. 

 Beschlüsse / interne Regelungen 

DV Betriebliches Eingliederungsmanagement, Beurteilungsrichtlinien, Konzept über eine integrative 
Personalentwicklung, DV Bezahlung eines Leistungsentgelts, DV mobiles Arbeiten, DV Gewährung 
Leistungsprämien, DV Leistungsstufen § 17 (2) TVöD, DV Arbeitszeiterfassung, DA Berechtigungs-
verwaltung, DV Suchtprävention, DA Verhütung und Bekämpfung von Korruption, Inklusionsvereinba-
rung, DV Freistellungsjahr, u.a. 
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 KENNZAHLEN 

 GRUND- UND STRUKTURKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Vollzeitäquivalente (VZÄ)1 
  darunter Personalbetreuung 
  darunter Personalabrechnung 

22,1 
13,8 
4,2 

23,6 
13,2 
4,0 

25,6 
14,5 
4,2 

26,5 
15,3 
4,7 

27,6 
15,7 
4,6 

30,05 
18,2 
3,9 

Personalfälle gesamt [Anz.] 
  davon LRA  
  davon Landesbedienstete 
  davon Dritte 
EB Gebäudemanagement 
Abfallwirtschaftsbetrieb 
Sonstige2 

2.328 
1.739 

66 
523 

 
468 
55 

2.338 
1.738 

68 
532 

 
477 
55 

2.379 
1.744 

68 
567 

 
508 
59 

2.425 
1.555 

66 
793 
221 
520 
62 

2.501 
1.640 

68 
793 
224 
511 
58 

2.547 
1.689 

68 
793 
224 
511 
58 

Personalaufwendungen [€] 
- für Personalbetreuung  
- für Personalabrechnung 

871.621 
255.195 

895.000 
267.000 

942.475 
257.545 

 
1.026.156 

289.357 

 
946.012 
277.165 

 
1.125.874 

233.107 
Personalbedarfsdeckung [Anz.] 
- Austritte3 
- Stellenbesetzungsverfahren  
- Wiedereinsteigerinnen 

 
123 
156 
10 

 
107 
229 
30 

 
149 
204 
28 

 
174 
376 
27 

 
160 
175 
25 

 
190 
250 
30 

 AKTIVITÄTS- UND STEUERUNGSKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Stellen lt. Stellenplan4 [Anz.] 1.239 1.201 1.200 1.114 1.166 1.287 
Stellen Eigenbetrieb 
Geb.mgm. [Anz.]    132 170 169 

Stellen lt. Stellenplan, 
inkl. Eigenbetriebe [Anz.] 1.506 1.475 1.479 1.520 1.608 1.767 

Altersdurchschnitt LRA [Jahre] 
(Stichtag 30.6.JJ) 45,8 45,5 45,4 44,7 45,5 45,6 

Personalaufwand Personalbe-
treuung je Fall5/J [€] 374 383 396 423 385 442 

Personalaufwand für Personal-
abrechnung je Fall6/J  [€] 113 118 111 119 113 88 

  

                                                
1 VZÄ Vollzeitäquivalent = Messgröße für die Personalkapazität. Berücksichtigt wird der durchschnittliche, tatsächliche Stellenbesetzungsgrad innerhalb 
eines Zeitraums. 
2 RBB, Eigenbetriebe bis 2020 EB Klinikgebäude und Gebäudewirtschaft s. Excel, Tierheim, VHS, Sportkreis, KKH 
3 Austritte von Mitarbeitenden aufgrund Altersgrenze, Kündigung, Auflösungsvertrag, Ende Zeitvertrag, Entlassung Beamte, Tod 
4 Stellen ohne Auszubildende, Praktikanten, Landesbedienstete 
5 Fallzahl = Personalfälle gesamt 
6 Fallzahl = Personalfälle gesamt abzgl. Landesbedienstete 
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Stellenausschreibungen [Anz.] 
  davon interne 
  davon externe 

     
250 
250 
125 

Erfolgreiche Stellenbeset-
zungsverfahren nach Erstaus-
schreibung [%]7 

     
90,0 

 
 

Durchschnittl. Vakanz bei Stel-
len [Anz. Wochen]      4,0 

  
Bleibequote Neueinstellungen 
nach 12 Monaten [%]8      95,0 

 
Externe Fluktuationsrate [%]9 14,9 15,0  12,9   12,6   12,5  
Interne Fluktuationsrate [%]10 3,4 2,8  2,6   4,3   4,0  
 

 NACHHALTIGKEITSKENNZAHLEN  
UND -INDIKATOREN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 ZIEL 2030 
Krankheitstage je VZÄ [%] - - - 11,5 14,0 10,0 
Schwerbehindertenquote  
(gesetzlich >= 5,0) [%] 6,3 6,4 6,5 6,4 6,3 7,0 

Betriebliches Eingliederungs-
management (BEM) [Tage] 196 254 291 230 220 200 

Teilnehmer Aufstiegslehrgänge [Anz.] 6 5 6 6 6 5 
Teilnehmer Nachwuchsführungskräfte 
(interkommunal) [Anz.] - 1 3 3 5 3 

Teilnehmer Jobticket (o. AWB) [Anz.] 273 288 274 310 320 600 
Teilnehmer Jobrad Zuschuss [Anz.] - - 37 100 100 125 

Ausbildungsquote [%]11 4,2 3,4  3,6   3,8  3,4 4,0 

Übernahmequote [%]12 76,5 73,7  73,3   42,9  83,3 90,0 

                                                
7 Anz. erfolgreiche Stellenbesetzungsverfahren / Anz. Stellenausschreibungen * 100 
8 Gebliebene Neueingestellte nach 12 Monaten / Anz. Neueingestellte * 100 
9 (Anzahl der Austritte wegen Kündigung, Ablauf oder Auflösung eines Anstellungs- , Dienst - oder Ausbildungsverhältnisses + Anzahl der Austritte 
wegen Altersruhestand, Vorruhestand, Frühverrentung, Ende Altersteilzeit) / Anzahl der Beschäftigten (gesamt) * 100 
10 Anzahl der Umsetzungen / Anzahl der Beschäftigten (gesamt) * 100 
11 Anzahl der Auszubildenden / Anzahl der Vollstellen * 100 
12 Anzahl der übernommenen Ausbildungsabsolventen / Anzahl der Ausbildungsabsolventen mit bestandener Prüfung 
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 BUDGETBERICHT 
Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen 

 Personalbedarfsdeckung (P112101) 

Die Gewinnung von qualifiziertem Personal gestaltet sich aufgrund des demografischen Wandels 
weiterhin schwierig. In Zusammenarbeit mit einer externen Firma werden die Ausschreibungen des 
Landratsamts neu designt und eine Arbeitgebermarke entwickelt. Ein besonderer Schwerpunkt 
wird im Rahmen des Re-Designs auf die Vorzüge des Landratsamts als Arbeitgeber gelegt. In die-
sem Zuge wird eine neue Karriereseite mit allen Benefits des Landratsamtes als Arbeitgeber ge-
staltet und mit neuem Design und Werbespruch veröffentlicht. Außerdem sind verstärkt Social-Me-
dia-Auftritte in Bezug auf die Arbeitgebermarke geplant, auch ein neuer Messestand soll umge-
setzt werden.    

 Personalbetreuung und -abrechnung (P112102) 

Der Landkreis Böblingen wird als Arbeitgeber seine Dienstvereinbarung über die Zeiterfassung vom 
Jahr 2015 umfassend überarbeiten. Hierbei sind vor allem Anpassungen hinsichtlich Arbeitsschutz, 
Personalfürsorge aber auch der allgemeinen gesetzlichen Vorgaben wie auch der Rechtsprechungen 
notwendig. Mit den Änderungen wird der Landkreis Böblingen sich als flexibler Arbeitgeber weiterent-
wickeln und die persönlichen und familiären Interessen der Mitarbeitenden berücksichtigen. Auch dies 
ist ein weiterer Baustein, um das vorhandene Personal zu binden und neues qualifiziertes Personal 
gewinnen zu können.  
 
Bei der neuen Dienstvereinbarung wird selbstverständlich der Dienstleistungsgedanke für die Bürge-
rinnen und Bürger des Landkreises Böblingen im Rahmen der Öffnungs- und Kontaktzeiten berück-
sichtigt.  

 Ausbildung (P112103) 

Das Landratsamt Böblingen wird im Jahr 2023 zum ersten Mal eine Ausbildung zur/zum Fachinforma-
tiker/in für Systemintegration anbieten. Zudem soll sowohl die Anzahl an Ausbildungs- als auch Stu-
dienplätze angehoben werden.  

 Fortbildung (P112104) 

Im Bereich der Fortbildungen soll im Jahr 2023 ein Fortbildungskonzept zur Führungskräfteentwick-
lung erstellt werden. Grundlage hierfür ist die Aufstellung eines einheitlichen Anforderungsprofils für 
Führungskräfte, daraus ableitend werden die einzelnen Fortbildungsbausteine erarbeitet.  

 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (P112107) 

Die Betriebliche Gesundheitsförderung ist im Rahmen der Personalfürsorge ein wichtiges Anliegen. 
Aus diesem Grund werden bereits seit einigen Jahren zahlreiche Gesundheitskurse angeboten, Ge-
sundheitstage durchgeführt sowie Kooperationen mit Sportstudios geschlossen. Um die sportlichen 
Angebote für die Mitarbeitenden noch attraktiver zu gestalten, möchte die Verwaltung im Jahr 2023 
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ein ganzheitliches und innovatives Konzept zu den Themen Ernährungsprogramme, Sportkurse, Ge-
sundheitsvorsorge und Mental-Coaching umsetzen (vgl. KT-DS 124/2022/1). Ziel des Landkreises 
Böblingen ist es, einen Dienstleister zu finden, bei dem der Mitarbeitende mit einem monatlichen Mit-
gliedsbeitrag verschiedenste Sportarten aber auch Ausgleichangebote nutzen kann.  
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4 TEIL-ERGEBNISHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 2.786 

7 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 60.000 60.000 189.814 

  34800000 Erstattungen vom Bund 60.000 60.000 63.889 

  34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 0 0 125.925 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 402.549 503.042 593.550 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 462.549 563.042 786.150 

12 - Personalaufwendungen -5.822.649 -5.745.875 -5.119.184 

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -898.280 -654.000 -565.374 

  42310000 Mieten und Pachten -139.180 0 0 

  42610000 Dienst- und Schutzkleidung -500 -500 0 

  42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -28.400 -29.000 -38.689 

  42620010 Reisekosten zu Fortbildungen -5.800 -6.100 -3.389 

  42620020 Aus- u. Fortbildung mD, VFA -23.700 -25.000 -24.106 

  42720000 Aufwendungen für EDV -222.100 -234.500 -157.605 

  42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren -300 -300 0 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -478.300 -358.600 -341.584 

15 - Abschreibungen -1.090 -15.822 -25.967 

17 - Transferaufwendungen 0 0 -908 

  43910000 Sonstige Transferaufwendungen 0 0 -908 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -858.493 -575.800 -473.667 

  44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendung -724.993 -481.500 -382.515 

  44310000 Geschäftsaufwendungen -17.900 -9.600 -3.134 

  44310010 Bürobedarf -4.600 -4.800 -2.684 

  44310020 Bücher und Zeitschriften -6.700 -7.100 -5.357 

  44310060 Dienstreisekosten -39.000 -4.200 -282 

  44310070 Sachverst.-,Gerichts-, ähnliche Kosten  -18.900 -20.000 -4.789 

  44310080 Mitgliedsbeiträge -12.100 -12.800 -8.290 

  44310090 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen -15.400 -16.200 -8.642 

  44310120 Öffentlichkeitsarbeit -3.300 -3.500 -4.415 

  44430000 Versicherungen -10.900 -11.100 -11.017 

  44440000 Aufwendungen für Schadensfälle -4.700 -5.000 -1.508 

  44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 0 0 -38.428 

  44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit 0 0 -2.606 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.580.512 -6.991.497 -6.185.100 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -7.117.963 -6.428.455 -5.398.950 

22 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung 6.063.348 4.868.125 3.172.143 

  92110000 Umlage Serviceleistungen 6.063.348 4.868.125 3.172.143 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen -167.377 -150.760 -143.459 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  92102005 Kilometerpauschale -3.330 -3.300 -3.059 

  92102006 IT-Standardarbeitsplatz -157.522 -143.500 -136.500 

  92102008 Zuschlag Mobiler Arbeitsplatz(Smartphone/Tablet) -6.525 -3.960 -3.900 

  92711241 Serviceleistung Objekte (Gebäudemanage.) 0 0 0 

  92711242 Serviceleistung Außenanlagen 0 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 5.895.971 4.717.365 3.028.684 

29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -1.221.992 -1.711.089 -2.370.266 

5 TEIL-FINANZHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilfinanzhaushalt 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

VE 
 

2023 
 

EUR 

   1 2 3 4 

1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des 
Ergebnishaushalts 

60.000 60.000 168.712 0 

2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des 
Ergebnishaushalts 

-6.778.268 -6.178.893 -5.237.336 0 

3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

-6.718.268 -6.118.893 -5.068.625 0 

9 = Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Sachvermögen 

0 0 0 0 

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 

18 = Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 

-6.718.268 -6.118.893 -5.068.625 0 

 

Teilhaushalt 
Auftrag 
Produktgruppe 

Vorgesehene Beschaffungen 2023 2024 2025 2026 

€ € € € 

12 Personal 

  712007001000 Bewegliches Vermögen  0 60.000 0 0 

    Software 360°-Feedback  40.000   

    Erweiterung e-Unterweisungs-programm zum 
Seminarmanager    20.000     

    Gesamtsumme 0 60.000 0 0 
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TH 14 Informations- und Kommunikationstechnologie 
Budgetverantwortung: Daniel Grün, Verwaltungs- und Finanzausschuss 

 GRUNDLAGEN 

 KURZBESCHREIBUNG 

Das Amt für Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) hat sowohl strategische Aufgaben 
als auch klassische Dienstleistungsaufgaben zu erfüllen. Die Informationstechnologie bildet den zent-
ralen Baustein für einen hochverfügbaren und störungsfreien Dienstbetrieb für alle Ämter und Dienst-
stellen der Landkreisverwaltung. Darüber hinaus ist das Amt für Informations- und Kommunikations-
technologie für die Themenstellung Digitalisierung verantwortlich. Die damit verbundene Transforma-
tion in der Landkreisverwaltung bietet Umsetzungspotenziale, welche in den nächsten Jahren konti-
nuierlich umgesetzt werden. In diesem Themenfeld sind umfangreiche konzeptionelle Aufgaben inner-
halb der Landkreisverwaltung zu leisten. 

 ENTHALTENE PRODUKTE UND KOSTENSTELLEN 

Produkte P112006 IT-Standardarbeitsplatz 
 P112008 Zuschlag Mobiler Arbeitsplatz (Smartphone, Tablet) 
Kostenstelle 14001100 Allgemeine Verwaltung 

 AUFTRAGSGRUNDLAGEN 

 Gesetze / externe Vorgaben 

GemHVO BW, GWB, VgV, VOL, EGovG, EGovG BW, Datenschutzgesetze (DSGVO, LDSG), elDAS-
Verordnung, E-Rechnungs-Gesetz, Telekommunikations- und Mediengesetze, OZG (Online-Zu-
gangs-Gesetz), Verordnungen, LVwZG, LIFG, ERV-FördG / E-Justice-Gesetz, ERVV, De-Mail-Ge-
setz, VwGO 

 Beschlüsse / interne Regelungen 

DA Beschaffung, IT Sicherheitshandbuch, IT Sicherheitsrichtlinie, DA Internet, DV Dokumentenmana-
gementsystem (DMS), DV digitale Signatur 
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 KENNZAHLEN 

 GRUND- UND STRUKTURKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Vollzeitäquivalente besetzt 18,8 17,0 20,1 22,8 33,9 35,7 

PC-Arbeitsplätze LRA [Anz.] 
Stand 31.12.JJ1  
  davon  
  Standard-Arbeitsplätze [Anz.] 
  Mobile-Arbeitsplätze [Anz.] 

1.487 
 
 

1.089 
398 

1.494 
 
 

149 
1.345 

1.520 
 
 

120 
1.400 

1.545 
 
 

143 
1.402 

1.568 
 
 

108 
1.460 

 
1.643 

 
 

118 
1.525 

 
Mobile Endgeräte [Anz.] 
(Smartphones, Tablets)  416 422 645 653 650 680 

 

 

 AKTIVITÄTS- UND STEUERUNGSKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
IuK-Betreuungsschlüssel 
PC-Arbeitsplätze je VZÄ IuK 
[Anz.] 

79,1 87,9 75,6 67,8 46,3 46,02 

IuK-Servicepreis 
je PC-Arbeitsplatz [€] 5.700 5.400 4.5663 4.245 4.100 3.842 

                                                
1 Die Hardware der Landkreisverwaltung ist grundsätzlich mit dem Green-IT-Zertifikat (Optimierung des Ressourcenverbrauchs während der 
Herstellung, des Betriebs und der Entsorgung) versehen. 
2 Bei Berechnung wird 1 VZÄ „E-Government-Koordinator“ aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt. 
3 Ab 2020 neues Berechnungsmodell via eWarenkorb Leasing. 

398

1.345 1.400 1.402 1.460 1.525
1.089

149 120 143 108 1181.487 1.494 1.520 1.545 1.568 1.643

2018 2019 2020 2021 Plan
2022

Plan
2023

PC-Arbeitsplätze
PC-Arbeitsplätze LRA [Anz.] Stand 31.12.JJ

davon Standard-Arbeitsplätze [Anz.]

davon Mobile-Arbeitsplätze [Anz.]

1.487 1.494 1.520 1.545 1.568 1.643

416 422
645 653 650 680

2018 2019 2020 2021 Plan
2022

Plan
2023

EDV-Ausstattung
PC-Arbeitsplätze LRA [Anz.] Stand 31.12.JJ
Mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets) [Anz.]
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 NACHHALTIGKEITSKENNZAHLEN  
UND -INDIKATOREN 

 2018 2019 2020  2021 Plan 2022 Plan 2023 ZIEL 2030 
MA mit grds. techn. 
Möglichkeit zum 
Home-Office [%] 

  92,1 90,7 93,1 92,8 100,0 

Index “Digitale Kom-
mune“4 [%]   62,5 62,5 62,5 75,0 100,0 

Nachhaltige Beschaf-
fung durch Ausschrei-
bungskriterium „Green 
IT Zertifikat“ [%] 

   100,0 95,0 95,0 100,0 

 BUDGETBERICHT 
Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen 

 IT-Standardarbeitsplatz (P112006) 

Digitalisierung – Grundlagen und Handlungsrahmen 
Das Pandemiegeschehen hat die IuK vor große Herausforderungen gestellt. Die neuen Umstände 
wurden aber auch zu einem Katalysator und Treiber vom Aspekt der Digitalisierung. Der Stellenwert 
dieses Themenfeldes wurde nochmals unterstrichen. In Zeiten von Covid-19 ist der Nutzen von digi-
talen Verwaltungsangeboten unumstritten. Die IuK greift diesen Aspekt auf und fokussiert sich unter 
anderem auf die – auch von Gesetzes wegen erforderliche – Umsetzung der notwendigen OZG-Pro-
zesse. Erste Prozesse sind hier bereits umgesetzt und bieten somit den Bürgerinnen und Bürgern im 
Kreis die Möglichkeit online Dienstleistungen der Landkreisverwaltung in Anspruch zu nehmen. Unter-
stützende Leistungen im Rahmen der Video-Telefonie, hybride Veranstaltungsformate gestützt von 
hochverfügbarer IT-Infrastruktur und die Bereitstellung einer zeitgemäßen und wirtschaftliche IT-Aus-
stattung runden das Bild der IuK als innovativer Treiber der Digitalisierung ab. 

                                                
4 Index “Digitale Kommune“ = Summenindex aus dichotomen Variablen, basierend auf einem standardisierten Fragebogen zu Digitalisierungsprozes-
sen in der Kommune 

79,1 87,9 75,6 67,8 46,3 46,0

2018 2019 2020 2021 Plan 2022
--> erst ändern, wenn die endgülti

Zahlen 2022 vorliegen (Ergebnis

Plan 2023

IuK-Betreuungsschlüssel
PC-Arbeitsplätze je VZÄ IUK

5.700 5.400 4.566 4.245 4.100 3.842

2018 2019 2020 2021 Plan
2022

Plan
2023

IuK-Servicepreis
je PC-Arbeitsplatz [€]
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Digitalisierungsstrategie  
Der Kreistag hat eine Digitalisierungsstrategie für den Landkreis Böblingen (KT-DS 043/2021) verab-
schiedet. Erste Maßnahmen sind bereits umgesetzt. Im Jahr 2023 stehen die kontinuierliche Fortfüh-
rung des Themenfeldes, die Erarbeitung von Maßnahmenplänen in den verschiedenen Ziel- und 
Handlungsfeldern sowie die Planung und Umsetzung von konkreten Einzelmaßnahmen im Fokus. 
 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendun-
gen sowie Digitalisierung von Bestandsakten 
In der Landkreisverwaltung wird sukzessive die DMS-Software „d.velop documents“ (bislang d.3) der 
Firma d.velop ausgerollt.  
Zielsetzung ist, alle Verwaltungsvorgänge in einer zentralen elektronischen Akte zu führen. Um dies  
zu gewährleisten werden u.a. Schnittstellen zu Fachverfahren hergestellt und Bestandsakten digitali-
siert. Diese Veränderung trägt nicht zuletzt dem durch die Pandemie geförderten Wunsch nach  
orts- und zeitunabhängigem Arbeiten bei. 
 
IT-Sicherheit - Bereitstellung und Betrieb zentraler Rechnersysteme und Infrastruktur  
Die Bedeutung der IT-Sicherheit nimmt nicht zuletzt durch die Vorfälle im Landkreis Anhalt-Bitterfeld-
eine zentrale Bedeutung ein. Die konsequente Erreichung der Zielsetzung, die höchsten Sicherheits-
standards und hohe Flexibilität beim Einsatz von IT-Anwendungen zu vereinen, ist seitens des Amtes 
für IuK eine zentrale Triebfeder. Der im Jahr 2021 begonnene Prozess zur kontinuierlichen  
Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards wird in den kommenden Jahren fortgesetzt.  
 
 Für alle Projekte in diesem Leistungsbereich ist ein Gesamtbudgetbedarf von 1.150.000 € veran-

schlagt. 
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4 TEIL-ERGEBNISHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 1 

  33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 1 

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 4.597 

  34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 4.597 

7 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 71.000 0 271 

  34810000 Erstattungen vom Land 71.000 0 0 

  34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 136 

  34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 136 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 71.000 0 4.869 

12 - Personalaufwendungen -2.710.041 -2.342.284 -1.772.326 

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.275.279 -3.865.500 -2.946.226 

  42310000 Mieten und Pachten -108.979 0 0 

  42320000 Leasing, Miete, Wartung Büromaschinen -994.400 -1.038.000 -827.549 

  42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -71.000 -75.000 -9.842 

  42620010 Reisekosten zu Fortbildungen -2.400 -2.500 0 

  42720000 Aufwendungen für EDV -1.913.000 -2.400.000 -2.017.724 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistungen -185.500 -350.000 -91.111 

15 - Abschreibungen -252.629 -147.201 -157.915 

  47000000 Planung bilanzielle Abschreibung -252.629 -147.201 0 

17 - Transferaufwendungen -10.000 -10.000 -5.538 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -436.700 -268.500 -227.714 

  44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 0 0 -1.104 

  44294000 Rechts- und Beratungskosten -145.000 0 0 

  44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 -511 

  44310010 Bürobedarf -2.400 -3.000 -94 

  44310020 Bücher und Zeitschriften -500 -500 -519 

  44310040 Fernmeldegebühren -284.100 -260.000 -220.639 

  44310060 Dienstreisekosten -1.900 -2.000 0 

  44310090 Repräsentation, Besprechung(Catering),Tagungen -2.800 -3.000 -1.035 

  44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen 0 0 -3.812 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -6.684.649 -6.633.485 -5.109.718 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.613.649 -6.633.485 -5.104.849 

22 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung 6.856.700 6.973.200 6.800.300 

  92102006 IT-Standardarbeitsplatz 6.031.940 6.174.600 6.013.800 

  92102008 Zuschlag mobiler Arbeitsplatz (Smartphone/Tablet) 824.760 798.600 786.500 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen -499.593 -503.731 -468.510 

  92102005 Kilometerpauschale -5.400 -3.300 -3.153 

  92102006 IT-Standardarbeitsplatz -249.730 -246.000 -234.000 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  92102008 Zuschlag mobiler Arbeitsplatz (Smartphone/Tablet) -36.540 -50.160 -49.400 

  92102009 Mitwirkung TH 11 an Servicepreis EDV -207.923 -204.271 -181.958 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.357.107 6.469.469 6.331.790 

29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -256.542 -164.017 1.226.941 
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5 TEIL-FINANZHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilfinanzhaushalt 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

VE 
 

2023 
 

EUR 

   1 2 3 4 

1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des 
Ergebnishaushalts 

71.000 0 4.869 0 

2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des 
Ergebnishaushalts 

-6.432.020 -6.486.284 -4.819.113 0 

3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

-6.361.020 -6.486.284 -4.814.244 0 

9 = Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Sachvermögen 

-2.140.000 -1.715.000 -1.395.375 0 

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.140.000 -1.715.000 -1.395.375 0 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.140.000 -1.715.000 -1.395.375 0 

18 = Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 

-8.501.020 -8.201.284 -6.209.620 0 

 
 

Teilhaushalt 
Auftrag 

Produktgruppe 
Vorgesehene Beschaffungen  2023 2024 2025 2026 

€ € € € 

14 IuK  

  714007001001 EDV - Beschaffung 1.290.000 80.000 80.000 80.000 

    Monitoring Auslastung von EDV-Leitungen 50.000    

    Einführung VDI 250.000    

    AirGap Backup-Sicherung  50.000    

    Ausbau der Netzwerkinfrastruktur auf 10G/bit 
hausweit 50.000    

    Neuer Storage (Speicherplatz für Daten) 30.000 30.000 30.000 30.000 

    
Umbau von Verteilerschränken in der 
Landkreisverwaltung 
 10.000 

      

    
Update / Austausch von vorhandenen 
Infrastruktur-Komponenten (Server, Switche) 
 250.000 

50.000 50.000 50.000 

    Austausch notwendiger Hardware für 
Türsysteme 100.000       

  Neubeschaffung Drucker 500.000    

       

  714007001005 Dokumentenmanagementsystem 850.000 850.000 850.000 850.000 

             

    Gesamtsumme 2.140.000 930.000 930.000 930.000 

 
  

141



TH 14 Informations- und Kommunikationstechnologie 

 

Erläuterung 
 
Monitoring Leitungsauslastung: 
Um ein effizientes Arbeiten in der Landkreisverwaltung weiterhin zu gewährleisten, ist es erforderlich 
Auslastungsspitzen auszuwerten. Mittels der zu beschaffenden Software ist die Analyse, sowie eine 
Umverteilung im Bedarfsfall möglich. 

 
Einführung VDI: 
Durch die anhaltende pandemische Lage, wurden viele Tätigkeiten im Rahmen der mobilen Arbeit 
wahrgenommen. Dies hat Schwachstellen in der Performance unterschiedlicher Anwendungen 
aufgezeigt. Die sogenannte "VDI" (Bereitstellung von Fachanwendungen auf einem virtuellen Desktop) 
ermöglicht es, die Geschwindigkeit der Anwendungen zu optimieren. Ein umfangreicher Test ist für 2023 
vorgesehen. Ableitend daraus dann ggf. Folgeinvestitionen. 

 
AirGap Backup-Sicherung: 
Im Zuge vermehrter sog. Hackerangriffe ist es notwendig entsprechende Datensicherungen 
angriffssicher vorzuhalten. Air Gap bietet hier die Möglichkeit Daten über ein Speichermedium 
abzusichern. 

 
Ausbau der Netzwerkinfrastruktur auf 10G/bit hausweit: 
Im Zuge der Digitalisierung steigen die Datenmengen. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, wird 
Haus weit auf 10G/bit umgestellt und somit die Datenautobahn zu erweitern. Das Projekt findet 2023 
seinen Abschluss. 

 
Neuer Storage (Speicherplatz für Daten): 
Die Digitalisierung von analogen Datenbeständen erfordert eine Erweiterung des digitalen 
Speicherplatzes. Dies wird seitens IT kontinuierlich gewährleistet. 

 
Umbau von Verteilerschränken in der Landkreisverwaltung: 
Die Menge an Anschlüssen in den Verteilerschränken ist die letzten Jahren mitgewachsen und die 
Kabelführung ist somit in der Praxis nicht mehr mit den vorhandenen Schränken ordentlich durchführbar, 
was schlecht für die Luftzirkulation und den Austausch von Geräten ist. Mit neuen Schränken und 
ausreichend Kabelführungen wird hier ein zukunftsorientierter Zustand hergestellt. Das Projekt verläuft 
planmäßig und wird Schritt für Schritt umgesetzt und findet 2023 seinen Abschluss. 

 
Update / Austausch von vorhandenen Infrastruktur-Komponenten (Server, Switche): 
Analog zum Ausbau der Netzwerkinfrastruktur müssen Server und Switche ausgetauscht werden, über 
die dann die Datenautobahn laufen kann. Der Austausch erfolgt kontinuierlich. 

 
Austausch notwendiger Hardware für Türsysteme: 
Das Türschließsystem wird softwareseitig auf den neuesten Stand gebracht. Nach Abschluss der 
Arbeiten am Bestandssystem ist eine gesamtkonzeptionelle Betrachtung des Sachverhalts für 2023 
vorgesehen gewesen. Aufgrund eines positiven Projektverlaufs ist die Betrachtung bereits in 2022 
abgeschlossen und es kann 2023 mit der Umsetzung begonnen werden. 

 
Neubeschaffung Drucker: 
Das Leasing für die in der Landkreisverwaltung eingesetzten Drucker läuft 2023 aus. In Anbetracht 
fortscheitender Digitalisierung ist geplant, das Druckvolumen nicht zuletzt im Kontext der Nachhaltigkeit 
deutlich zu reduzieren. Daher ist eine Beschaffung neuer Geräte über unseren kommunalen 
Dienstleister Komm.One geplant. Durch Kauf der Geräte ist eine flexible Nutzungsdauer, sowie die 
Generierung eines Wiederverkaufswertes bei sukzessiver Reduzierung der Geräte angedacht. 
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2 Jugend und Soziales 
Dezernatsleitung: Dusan Minic  

1 LEITZIELE 

 Soziales 

Die Landkreisverwaltung bekennt sich mit einem vielfältigen Angebot zur Ausschöpfung ihrer Ge-
staltungsmöglichkeiten für eine sozial gerechtere Gesellschaft – insbesondere für Familien, junge 
Menschen, Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderung. Soziale Leistungen ermög-
lichen in Not geratenen Menschen ein Leben in Würde, ihre Auszahlung erfolgt ohne Rückstände. 

 Jugend 

Eine wirkungsorientierte Kinder- und Jugendhilfe ist eine wichtige Zukunftsinvestition. Kinder und 
Jugendliche sollen in allen Lebensbereichen sicher und möglichst geborgen aufwachsen und sich 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft bestmöglich entwickeln können 

 Migration und Ausländer 

Die Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern sowie Menschen mit Migrations-
hintergrund wird, basierend auf der Wertschätzung von Vielfalt als Ressource und Potenzial, als 
Chance für den Kreis begriffen. Benachteiligungen wegen der ethnischen Herkunft, der Religion 
oder Weltanschauung werden verhindert und beseitigt. 

2 STRATEGISCHE ZIELE 

 Kindertagesbetreuung 

Im Landkreis stehen ausreichend Betreuungsangebote für Kinder zur Verfügung. Familien mit psy-
chisch kranken Kindern kann eine geeignete und niedrigschwellige Unterstützung angeboten wer-
den. Bedarfe werden sozialraumorientiert und integriert beplant. 

 Erhalt und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 

Der Landkreis Böblingen setzt sich für den Erhalt und die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
ein. 

 Hochwertige Bildung 

Das AVdual-Konzept wird weiter umgesetzt, stetig weiterentwickelt und vervollständigt. Der Pro-
zess zur Etablierung eines einheitlichen Rahmenkonzeptes für AVdual ist evaluiert durch regelmä-
ßigen Austausch. 
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 Verbesserung der Inklusion 

In den Angeboten im Landkreis spiegelt sich die Diversität der Gesellschaft wider. Kinder und Ju-
gendliche mit verschiedenen Stärken und Förderbedarfen werden gemeinsam betreut und/oder 
individuell in ihrer Entwicklung gefördert. 

 Aufnahme von Flüchtlingen 

An den Landkreis zugewiesene Flüchtlinge finden menschenwürdige Aufnahme, effektive Beglei-
tung und Integrationsangebote im Landkreis Böblingen. 

3 NACHHALTIGER LANDKREIS 20301 

Der Kreistag hat die Verwaltung im Dezember 2020 beauftragt, eine Nachhaltigkeitsstrategie zu er-
arbeiten. Diese wird sich - auf Grundlage einer Bestandsaufnahme - in acht Handlungsfelder kom-
munaler Nachhaltigkeit gliedern. Jedes Handlungsfeld beinhaltet einen Leitsatz, strategische und 
operative Ziele, Maßnahmen sowie Indikatoren. Die Erstellung der Strategie ist noch nicht abge-
schlossen. Die hier dargestellten Indikatoren richten sich hier deshalb zunächst noch zum Großteil 
nach dem Katalog „SDG-Indikatoren für Kommunen“.2 

Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) Indikator (Nr.)3 Nachhaltigkeitsziel 20304 

 
 

Keine Armut 
Armut in jeder Form und überall 
beenden. 

SGB II-/SGB 
XII-Quote (1) 

Bis 2030 beträgt der Anteil der Leistungsbe-
rechtigten nach SGB II und der Leistungsbe-
rechtigen nach SGB XII im Alter von unter 65 
Jahren an der Bevölkerung 4 %. 

Altersarmut (4) Bis 2030 sinkt der Anteil der Bevölkerung ab 
65 Jahren, die Leistungen zur Grundsiche-
rung nach SGB XII erhalten auf 1,5 %. 

 

Hochwertige Bildung 
Inklusive, gleichberechtigte und 
hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen 
Lernens für alle fördern. 

Schulabgänger 
ohne Haupt-
schulabschluss 
– gesamt (21) 

Bis 2030 sinkt der Anteil der Schulabgänger 
ohne Hauptschulabschluss auf < 2 %. 

Unter 3-Jährige 
in Tageseinrich-
tungen (22) 

Bis 2030 ist die Ganztagsbetreuung für Kin-
der (0- bis 2-Jährige) auf 35 % erhöht. 

30- bis 34-Jäh-
rige mit tertiä-
rem oder post-
sekundären Ab-
schluss (24) 

Bis 2030 steigt der Anteil der 30- bis 34-Jäh-
rigen, die über einen tertiären oder postse-
kundären Abschluss verfügen auf 50 %. 
 

                                                
1 Im Rahmen der Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises, in die auch die Gremien des Kreistags eingebunden sind, wird es noch 
zu Veränderungen kommen, die insbesondere die Priorisierung strategischer Ziele und die Auswahl von Indikatoren und Kennzahlen betreffen.  
2 Träger der Initiative „SDG-Indikatoren für Kommunen“ sind: Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeinde-
bund, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Deutsches Institut für Urbanistik, Bertelsmann Stiftung, Engagement Global sowie der 
Rat der Gemeinden und Regionen Europas / Deutsche Sektion. 
3 Die Definitionen bzw. Berechnungsformeln der Indikatoren befinden sich in der Anlage 16.  
4 Die Erreichung der hier genannten, bundesweiten Nachhaltigkeitsziele 2030 ist vielfach abhängig von Rahmenbedingungen und Handlungs-
spielräumen, die nicht von der Kreisverwaltung bestimmt werden bzw. nur in eingeschränktem Maß von ihr beeinflusst werden können. 
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Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) Indikator (Nr.)3 Nachhaltigkeitsziel 20304 

 

Menschenwürdige Arbeit und Wirt-
schaftswachstum 
Dauerhaftes, breitenwirksames 
und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, produktive Vollbeschäf-
tigung und menschenwürdige Ar-
beit für alle fördern. 

Langzeitarbeits-
losenquote (42)  

Bis 2030 sinkt der Anteil der Erwerbsperso-
nen, die länger als 1 Jahr arbeitslos waren 
auf 0,7 %. 

Beschäftigungs-
quote - 15- bis 
64-Jährige (43) 

Bis 2030 erhöht sich die Erwerbstätigen-
quote insgesamt (15 bis 64 Jahre) auf 73 %. 

Beschäftigungs-
quote - 55- bis 
64-Jährige (44) 

Bis 2030 erhöht sich die Erwerbstätigen-
quote insgesamt (55 bis 64 Jahre) auf 65 %. 

Aufstocker ge-
samt (45) 

Bis 2030 sinkt der Anteil der ALG II-Bezie-
her, die zusätzlich zum Bezug erwerbstätig 
sind auf 20 %. 

 

Weniger Ungleichheiten 
Ungleichheit in und zwischen Län-
dern verringern 

Beschäftigungs-
quote - Auslän-
der (50) 

Bis 2030 beträgt das Verhältnis der Beschäf-
tigungsquote von Ausländern zur Beschäfti-
gungsquote in der Gesamtbevölkerung  
95 %. 

Schulabbre-
cherquote - 
Ausländer (51) 

Bis 2030 sinkt das Verhältnis der Schulab-
brecherquote von Ausländern zur Schulab-
brecherquote innerhalb der Gesamtbevölke-
rung auf 150 %. 

Migrantenanteil 
im Kreistag (54) 

Bis 2030 steigt der Anteil der Menschen mit 
Migrationshintergrund mit Mandat im Kreis-
tag auf 10 %. 

Einbürgerungen 
(55) 

Bis 2030 erhalten jährlich 2 % der ausländi-
schen Bevölkerung eine deutsche Staatsbür-
gerschaft. 

 

Nachhaltige Städte und Gemeinden 
Städte und Siedlungen sind inklu-
siv, sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig gestaltet. 

Überlastung 
durch Wohn-
kosten (57) 

Bis 2030 sinkt der Anteil der durch Wohn-
kosten überlasteten Personen an der Bevöl-
kerung auf 13 %. 
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4 KURZ- UND MITTELFRISTIGE, OPERATIVE NACHHALTIG-
KEITSZIELE5 

Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) Kennzahl Nachhaltigkeitsziele 2023 – 2026 

 

Keine Armut 
Armut in jeder Form und überall 
beenden. 

Wohnungsver-
mittlungen 
[Anz] 

Durch das gemeinsame Konzeptes mit den 
Großen Kreisstädten und freien Trägern 
Wohnungsleerstände aktivieren werden 
im Jahr 2023 100 Wohnungen vermittelt. 

  Beratungsfälle 
[Anz] 

Die Fachstelle Wohnraumerhalt verhin-
dert drohenden Wohnungsverlust und Ob-
dachlosigkeit. 

 

Hochwertige Bildung 
Inklusive, gleichberechtigte und 
hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen 
Lernens für alle fördern. 

Konzept Ein bildungspolitisches Konzept für die 
Beruflichen Schulen des Landkreises ist 
entwickelt. 

 Schulen mit 
AVdual [Anz] 

AVdual ist an der sechsten Beruflichen 
Schule (GDS1) und damit flächendeckend 
im Landkreis Böblingen eingeführt. 

  Betreuungs-
plätze [%] 

Für alle Kinder ab dem 1. Lebensjahr bis 
einschl. Grundschulalter steht ein bedarfs-
gerechter Betreuungsplatz zur Verfügung. 

 

Weniger Ungleichheiten 
Ungleichheit in und zwischen Län-
dern verringern 

Belegungs-
plätze [Anz] 

Zugewiesene Geflüchtete finden menschen-
würdige Aufnahme, effektive Begleitung und 
Integrationsangebote. 

Einbürgerun-
gen [Anz] 

Im Jahr 2023 erhalten 1.000 Personen die 
deutsche Staatsbürgerschaft. 

  Kampagne Im Jahr 2023 wird eine Einbürgerungskam-
pagne durchgeführt. 

  Anteil förder-
bedürftiger 
Kinder in Kitas 
[%] 

Kinder und Jugendliche mit verschiedenen 
Stärken und Förderbedarfen werden ge-
meinsam betreut und/oder individuell in ih-
rer Entwicklung gefördert. Der Anteil förder-
bedürftiger Kinder zwischen den Kitas 
schwankt um nicht mehr als 10 %. 

 

Nachhaltige Städte und Gemeinden 
Städte und Siedlungen sind inklu-
siv, sicher, widerstandsfähig und 
nachhaltig gestaltet. 

Entwickelte 
Quartiere 

Der Landkreis fördert die Entwicklung le-
bendiger Quartiere – also Nachbarschaf-
ten, in die Menschen sich einbringen, Ver-
antwortung übernehmen und sich gegensei-
tig unterstützen. 

  Bündnis Der Runde Tisch des Bündnisses für be-
zahlbaren Wohnraum wird in erweiterter 
Besetzung als Netzwerkakteur im Landkreis 
Böblingen wieder etabliert. 

 

                                                
5 Auch bei den mittelfristigen, operativen Zielen kann es im Rahmen der Erstellung der Nachhaltigkeitsstrategie des Landkreises zu Änderungen 
und vor allem Ergänzungen kommen. 
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TH 20 Jugend 
Budgetverantwortung: Harry Hennig, Jugendhilfe- und Bildungsausschuss 

 GRUNDLAGEN 

 KURZBESCHREIBUNG 

Das Jugendamt des Landkreises Böblingen mit seinen rund 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
für alle Leistungen und Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetz-
buch (SGB VIII) entweder selbst zuständig oder – wie beispielsweise bezüglich der Förderung in Kin-
dertageseinrichtungen oder der Jugendarbeit – Gewährleistungsträger. Im Jugendamt ressortieren 
vier Psychologische Beratungsstellen, die auch von der evangelischen und der katholischen Kirche 
mitgetragen werden sowie HASA – Hauptschulabschlusskurse. Schließlich werden im Jugendamt die 
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz administriert. 
Im Budget des Jugendamts wird zudem der Etat des Bildungsbüros des Landkreises geführt. Das 
Bildungsbüro fungiert als Stabsstelle beim Dezernenten für Jugend und Soziales. 

 ENTHALTENE PRODUKTE UND KOSTENSTELLEN 

Schlüssel- P21500020 Bildungsbüro mit Schulsozialarbeiter und AVdual-Begleitung 
positionen P363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, einschl. 

Krisenintervention 
Produkte P362001 Kinder- und Jugendarbeit 
 P362002 Jugendsozialarbeit 
 P363001 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme 

von Hilfe zur Erziehung 
 P363002 Förderung der Erziehung in der Familie 
 P36300401 Mitwirkung Verfahren Vormundschafts- u. Familiengericht 
 P36300402 Adoptionsvermittlung 
 P36300403 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
 P363005 Beistandschaft/Amtsvormundschaft 
 P365001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
 P365002 Kindertagespflege 
 P36500201 Förderung von Kindern in Gruppen 0-6 Jahre 
 P36500202 Förderung von Kindern in Gruppen 7-14 Jahren 
 P365003 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -

pflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII) 
 P368001 Kooperation und Vernetzung 
 P369001 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

Kostenstellen 20001100 Allgemeine Verwaltung 
 20005100 Rufbereitschaft Sozialer Dienst 

147



TH 20 Jugend 

 20015100 Sozialer Dienst Leonberg 
 20025100 Sozialer Dienst Sindelfingen 
 20035100 Sozialer Dienst Böblingen 
 20045100 Sozialer Dienst Herrenberg 
 20085100 Beratungsstelle Leonberg 
 20095100 Beratungsstelle Sindelfingen 
 20105100 Beratungsstelle Böblingen 
 20115100 Beratungsstelle Herrenberg 
 20125100 HASA 
 20155101 Erziehungsbeistandschaft 
 29005103 Präventionsbeauftragter 
 29005104 Jugendhilfeplanung 
 29005105 Kindheit und Familie 

 AUFTRAGSGRUNDLAGEN 

 Gesetze / externe Vorgaben 

SGB VIII, KKG, JGG, Landesausführungsgesetz zum KJHG Baden-Württemberg, UVG 

 Beschlüsse / interne Regelungen 

KT-DS 100/2013 Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe 
 

 KENNZAHLEN 

 GRUND- UND STRUKTURKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Jugendeinwohner  
(0 bis unter 21, Stichtag 31.12.JJ)  

82.565 82.512 81.963 82.297 82.100 83.770 

HzE / HfjV / EGH [Fälle]1 1.647 1.625 1.647 1.659 1.795 1.940 

Beratung [Fälle]2  2.543 2.539 2.261  2.201 2.550 2.700 
Unterhaltsbeistandschaften 
[Fälle] 1.407 1.329 1.303 1.263 1.300 1.300 

Unterhaltsvorschussleistungen 
[Fälle]3 1.824 1.867 1.939 1.965 2.000 2.150 

                                                
1 Fälle jeweils zum Stichtag 31.12.JJ 
2 Beratung der Psychologischen Beratungsstellen nach §§ 17, 28 SGB VIII; Klienten gesamt. 
3 Ab 1.7.2017 können Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder/Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr und ohne zeitliche Befristung beansprucht werden. 
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Personalkapazität [VZÄ] 172,5 173,9 195,25 202,35 219,25 227,25 

davon Bildungsbüro   18,50 23,50 27,00 28,00 

Ordentl. Ergebnis [T€] -13.943 -14.702 -16.157 -17.022 -19.001 -22.032  

 AKTIVITÄTS- UND STEUERUNGSKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Individuelle Jugendhilfen 
insges. [Fälle]4 2.106 k.A. k.A.  1.7515 2.300 2.060 

Stationäre Hilfen für unbeglei-
tete minderjährige Ausländer 
(UmA)  [Fälle]6 7 

134 65 37 42 5 20 

Ausgaben Individuelle Jugend-
hilfen je Jugendeinwohner im 
Landkreis Böblingen [€] 

338 372 426 428 452 450 

Ausgaben Durchschnitt alle 
Landkreise [€] 353 393 429 452 455 470 

 

 NACHHALTIGKEITSKENNZAHLEN  
UND -INDIKATOREN 

 2018  2019 2020 2021 ZIEL 2030 BW 2020 
Kinderarmut [%]8 7,5 7,0 6,9 6,7 4,0 7,8 
Jugendarmut [%]9 5,5 5,1 5,1 k.A. 3,0 5,9 
Unter 3-Jährige in Tagesein-
richtungen [%] 22,0 22,4 23,1 21,8 35,0 25,3 

Schulabgänger ohne Haupt-
schulabschluss [%] 2,0 1,7 1,3 k.A. < 2,0 1,5 

 

                                                
4 Gesamtzahl der vom Sozialen Dienst bearbeiteten Fälle gem. §§ 16, 19, 20, 27, 35a, 41 SGB VIII. 
5 Wegen Umstellung des Fachprogramms auf Prosoz entsteht ein Bruch in der Zahlenreihe. Die Daten wurden nach der vorübergehenden Unterbre-
chung unter anderen Voraussetzungen gewonnen, wodurch der scheinbare Einbruch der Fallzahlen entsteht. (Zählweise der Beratungsfälle des ASD 
gem. § 16 SGB VIII) 
6 Hilfen insgesamt und für UMAs jeweils zum Stichtag 31.12. 
7 Inkl. Fälle gem. § 13 SGB VIII Jugendwohnheime und §§ 42, 42a SGB VIII (vorläufige) Inobhutnahme. 
8 Anteil der unter 15 Jährigen, die selbst (NEF) oder indirekt (NLB) durch Bedarfsgemeinschaft Sozialgeld nach SGB II erhalten, Quelle: Bertelsmann 
Stiftung, https://www.wegweiser-kommune.de/daten. 
9 Anteil 15-17-Jährige, die selbst (NEF, ELB) oder indirekt (NLB) durch Bedarfsgemeinschaft Sozialgeld nach SGB II erhalten, Quelle: Bertelsmann 
Stiftung, https://www.wegweiser-kommune.de/daten. 
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 Schlüsselposition 21500020 Bildungsbüro 

Kurzbeschreibung 
 

Das Bildungsbüro ist als Stabsstelle im Dezernat 2 für die Schul- und Bildungspolitik der Schulen in Trägerschaft 
des Landkreises Böblingen zuständig (Schulentwicklung). Im Schwerpunktbereich „Übergang von der Schule in 
den Beruf“ werden die Bildungsthemen in einem Netzwerk aller an Bildung beteiligter Akteure weiterentwickelt. 
Zum Bildungsbüro gehören die Schulsozialarbeit der Beruflichen Schulen und der Sonderpädagogischen Bil-
dungs- und Beratungszentren sowie das Regionale Übergangsmanagement (RÜM) / Ausbildungsvorbereitung 
dual (AVdual) und die AVdual-Begleitung. Das Bildungsbüro ist beteiligt am Landesprogramm Bildungsregionen. 
Kern dieser Vernetzung bildet der Runde Tisch „Bildung und Beruf“. 
 

Allgemeine Ziele 
 

Strategische und politische Ausrichtung der Schul- und Bildungspolitik des Landkreises, Abstimmung der Bil-
dungsbedarfe und Koordinierung der Bildungsangebote am Übergang Schule-Beruf. 
 
Grundkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Schüler an beruflichen Schulen und 
SBBZ [Anz]  12.083 11.846 11.695 10.431 11.700 10.800 

 
Schlüsselkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Kooperationspartner Runder Tisch 
„Bildung und Beruf“ [Anz]  15 15 15 15 15 

AVdual-Begleitungen [VZÄ]10   1,5 5,5 6,5 6,5 

Schüler je AVdual-Begleitung [Anz]   66,0 42,0 50,0 45,0 

Vermittelte Praktika AVdual [Anz]   52 231 150 250 

Stellen Schulsozialarbeit [VZÄ]  15,5 15,5 15,5 16,0 16,0 
Schüler je  
VZÄ Schulsozialarbeit [Anz]  764 755 673 731 719 

Nettoressourcenbedarf je Schüler 
31.12.JJ [€]   125,05 135,50 159,40 229,96 

                                                
10 AVdual begann mit dem Schuljahr 2020/2021, daher sind keine Zahlen bis einschließlich 2019 verfügbar. 
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Finanzkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Ordentliche Erträge   179.671 396.995 491.057 501.057 
Personalaufwendungen   1.298.001 1.427.055 1.654.713 1.740.195 

Aufwend. f. Sach-/Dienstleist.   20.159 69.664 143.976 294.864 

Transferaufwendungen   3.217 41.374 110.935 434.061 

Sonst. ordentl. Aufwendungen   16.635 59.639 198.639 214.792 

Ordentliche Aufwendungen   1.338.012 1.597.731 2.108.262 2.683.912 
Ordentliches Ergebnis   -1.158.341 -1.200.736 -1.617.205 -2.182.856 
Kalkulatorisches Ergebnis11   -304.129 -212.696 -247.823 -300.691 

Nettoressourcenbedarf [€]12   1.462.469 1.413.432 1.865.028 2.483.546 
Kostendeckungsgrad [%]13   10,9 21,9 20,8 16,8 
 
 
 
 Schlüsselposition 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen 

Kurzbeschreibung 
 
Leistungen zur Überwindung von individuellen Problemlagen (Rechtsanspruch): Hilfe zur Erziehung für Minder-
jährige und ihre Familien, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Hilfe für junge 
Volljährige. Die Hilfsangebote richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall: ambulante Leistungen, teilstationäre 
Hilfen, vollstationäre Hilfen, Inobhutnahme u.a. 
 
Allgemeine Ziele 
 
Gewährleistung einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Erziehung. 
 
Grundkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Individ. Hilfen f. j. Menschen [Fälle]14 2.930 2.848 2.371 2.581 2.900 2.900 

davon stationär [Fälle] 1.135 1.034 884 719 850 810 

davon nicht stationär [Fälle] 1.795 1.814 1.487 1.862 2.050 2.090 

Anteil stationär [%] 38,7 36,3 37,3 27,9 29,3 27,9 
 
Schlüsselkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Nettoressourcenbedarf je EW 
31.12.JJ [€] 88,23 94,76 90,57 100,92 102,97 111,08 

Nettoressourcenbedarf je Fall [€] 11.793 13.070 15.009 15.375 14.018 15.136 

NRB je Jugendeinwohner [€] 419 451 434 482 495 524 

NRB stationäre Hilfe je JEW [€] 245 263 224 258 255 273 

                                                
11 Kalkulatorisches Ergebnis =  Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten 
12 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt 
13 Kostendeckungsgrad = Anteil der Erträge am Gesamtaufwand (=ordentl. Aufwendungen + kalkulierte Ergebnisse) 
14 Fälle "Individuelle Hilfen f. j. Menschen" IST-Werte aus Statistik KVJS, inkl. § 42 SGB VIII als stationäre Hilfe (analog Vergleichsring); Summe der 
am 31.12. laufenden + im jeweiligen Jahr beendeten Hilfen. 

151



TH 20 Jugend 

NRB nicht-stat. Hilfe je JEW [€] 174 188 210 224 240 260 
"Individ. Hilfen f. j. Menschen"  
je 100 JEW [Fälle]  3,5 3,5 2,9 3,1 3,5 3,5 

 
Finanzkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Ordentliche Erträge 8.473.605 6.903.757 10.844.797 6.239.086 5.823.558 8.385.857 
Personalaufwendungen 5.839.276 5.835.549 6.050.322 6.324.075 6.815.456 7.244.152 

Aufwend. f. Sach-/Dienstleist. 130.132 225.594 221.877 194.691 266.529 790.104 

Planmäßige Abschreibungen +60.342 +160.541 58.823 -21.145 5.052 15.000 

Transferaufwendungen15 35.583.182 36.641.370 38.467.354 37.630.016 37.608.914 42.530.486 

Sonst. ordentliche Aufwendungen 926.348 793.326 865.495 1.090.478 967.214 912.143 

Ordentliche Aufwendungen 42.418.596 43.335.298 45.663.871 45.218.115 45.663.166 51.491.884 
Ordentliches Ergebnis -33.944.991 -36.431.541 -34.819.074 -38.979.029 -39.839.607 -43.106.027 
Kalkulatorisches Ergebnis -608.466 -792.596 -767.302 -704.017 -812.568 -787.011 

Nettoressourcenbedarf [€] 34.553.457 37.224.137 35.586.375 39.683.046 40.652.176 43.893.038 
Kostendeckungsgrad [%] 19,7 15,6 23,4 13,6 12,5 16,0 
 

  
  

                                                
15 Transferaufwendungen sind im TH SB dargestellt. 
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 BUDGETBERICHT 
Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen 

Mehr Kindertagesbetreuungsplätze schaffen 
Die Anzahl der Klageverfahren wegen fehlender Betreuungsplätze für Kinder nehmen stetig zu.  
Nicht alle Kommunen können zeitnah passende Einrichtungsplätze anbieten und auch im Bereich der 
Kindertagespflege steigt der Bedarf an geeigneten Tagespflegepersonen bzw. Qualifizierungsmaß-
nahmen (Kursen).  
Dieser Druck dürfte sich angesichts des ab dem Schuljahr 2026/2027 beginnenden Anspruchs auf 
Ganztagsbetreuung für Schulkinder weiter verstärken. 
Zusammen mit den Kommunen und dem Land gilt es daher, sich dieser Herausforderung zu stellen 
und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Der Auftakt fand im Rahmen der Bürgermeisterrunde im 
Oktober 2022 statt. Zudem startete im Herbst 2022 ein Workshop mit einer Werbeagentur, der eine 
umfassende Kampagne zu Gewinnung, Erhalt und Qualifizierung von Fach- und Betreuungskräften 
für die Kindertagesbetreuung in den Folgejahren zum Ziel hat. Ein erster gemeinsamer Austausch 
zwischen Fachebene und Politik im Landkreis fand im Rahmen des Kita-Gipfels im Dezember 2022 
statt. 
 
Inklusive Kindertagesbetreuung verstetigen 
Das 2020 gestartete Pilotprojekt „Inklusive Kindertagesbetreuung“ läuft zum Ende des Jahres 2023 
aus. Im Rahmen der Evaluation muss daher - auch im Hinblick auf das Nachhaltigkeitsziel, Ungleich-
heiten zu reduzieren - über eine dauerhafte Verstetigung beraten werden.  
 
Arbeit in der Jugendhilfe an die neue Gesetzesgrundlage des KJSG (SGB VIII) anpassen 
Entsprechend des Mitte 2021 in Kraft getretenen neuen Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes wer-
den die gesetzlichen Änderungen der Stufe 1 umgesetzt und die Änderungen der Stufe 2 vorbereitet.  
Zentrale Themen hierbei sind die Nachbetreuung nach Hilfen zur Erziehung, die Bereitstellung nied-
rigschwelliger Beratungsangebote, die Barrierefreiheit von Hilfen, die Implementierung von Verfah-
renslots*innen und perspektivisch in der dritten Stufe die vollständige Übernahme der Sozialhilfeleis-
tungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung im Jugendamt. 
 
Arbeit an die neue Gesetzesgrundlage für Vormundschaftsrecht anpassen 
Umsetzung des Vorrangs ehramtlicher Vormünder gegenüber Amtsvormündern und Realisierung der 
hierfür geplanten Infrastruktur im Bereich der Beistandschaften, Pflegschaften und Vormundschaften 
(Inkrafttreten 1.1.2023). Hierfür wurden umfangreiche Werbe- und Qualifizierungsmaßnahmen geplant 
und umgesetzt – u.a. in Kooperation mit einem Verein, der bereits Erfahrungen im Praxisfeld „gesetz-
liche Betreuungen“ vorweisen kann.  
 
Personalsituation im Sozialen Dienst verbessern 
Das IMAKA-Gutachten vom August 2021 attestierte dem Bezirkssozialdienst in den vier Außenstellen 
des Sozialen Dienstes eine unzureichende Personaldecke. Die Schaffung zusätzlicher 22 VZÄ für die 
Bezirkssozialarbeit begann 2022 und soll 2024 bzw. 2025 abgeschlossen werden. Ausreichend Per-
sonalkapazität ist notwendig, um der hohen Verantwortung dieses Dienstes, nicht zuletzt im Kinder-
schutz, gerecht zu werden. Dies gilt besonders bei den ambulanten Hilfen und unter Berücksichtigung 
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des gestiegenen Aufwands für Dokumentation und neuen Aufgaben durch Gesetzesänderungen in 
den vergangenen und kommenden Jahren.  
Ebenfalls in einem gemeinsamen Prozess mit IMAKA wurde die Aufbauorganisation untersucht. 2023 
werden Vorbereitungen getroffen, um auch auf Ebene der Sachgebiete auf die Personalaufstockung 
zu reagieren. Dies soll zukunftsorientiert auf die Reform SGB VIII ausgerichtet passieren. 
 
Nachbetreuung für sog. „Careleaver*innen“ verbessern 
In den vergangenen Jahren wurde für sogenannte Careleaver*innen (CL), das sind junge Volljährige 
nach längerem Aufenthalt in einem Heim, ein Konzept der Nachbetreuung entwickelt, welches ab 
Herbst 2021 Anwendung findet. Die Begleitung junger Volljähriger soll perspektivisch in Anlehnung an 
das englische Modell des „Pathway plannings“ noch weiter intensiviert werden.  
Darüber hinaus soll entsprechend des reformierten § 4b im SGB VIII auch die Selbstvertretung von 
CL unterstützt werden. Ein Prozess zur Unterstützung der Vernetzung von CL soll ab 2023 beginnen. 
 
Signs of Safety – Qualitätsentwicklung im Kinderschutz 
In 2020 startete für die Belegschaft der Sozialen Dienste und der Freien Jugendhilfeträger eine breit 
angelegte Schulung in der Methode „Signs of Safety“, einem schon mehrfach als wirksam evaluierten 
Ansatz aus Australien. Ende 2023 soll die Implementierung schließlich abgeschlossen werden. 
 
Projekte für mehr Nachhaltigkeit  
Wie das gesamte Landratsamt wurde auch im Jugendamt am Zielen für eine Nachhaltigkeitsstrategie 
gearbeitet. Im Bereich der  Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wurden im Rahmen eines Workshops 
Schwerpunkte zur Verfolgung der 17 Nachhaltigkeitsziele identifiziert und erste Schritte zur Durchfüh-
rung geplant. Dieser Prozess soll weitergeführt und die Maßnahmen zur Zielerreichung umgesetzt 
werden. Die Bekämpfung von Kinder- und Jugendarmut, der Zugang zu guter Bildung, der Abbau von 
Ungleichheiten oder die ökologischere Gestaltung von (stationären) Jugendhilfen sind hier nur exemp-
larisch zu nennen. 
 

 Bildungsbüro mit Schulsozialarbeiter und AVdual-Begleitung (P21500020) 

Einnahmenseite 
Das Bildungsbüro beantragt standardmäßig Fördermittel für die vereinbarte Zielumsetzung. Für das 
Jahr 2023 wird mit einem Gesamtvolumen von 501.000 € kalkuliert. Diese teilen sich auf in Förderung 
durch die Beteiligung am Landesprogramm Bildungsregionen mit 45.000 € und die Beteiligung an dem 
Regionalen Übergangsmanagement (RÜM) / Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual) mit 226.000 € 
jeweils durch das Land Baden-Württemberg.  
Die Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen sowie an den Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungseinrichtungen (SBBZ) werden durch das Land Baden-Württemberg mit 230.000 € gefördert.  
 

Die Ziele von AVdual können folgendermaßen zusammengefasst werden:  
Mehr Jugendlichen den direkten Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf zu ermöglichen. 
Schwächere Jugendliche bei diesem Übergang zu unterstützen und den Übergangsbereich zu redu-
zieren und zu optimieren. Im Fokus stehen hierbei Jugendliche mit Förderbedarf. 
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Jugendliche, die im Anschluss an den Besuch einer allgemein bildenden Schule noch Förderbe-
darf haben, sollen über AVdual zu einer Ausbildung geführt werden. Auf wirtschaftlicher Seite gilt es 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Die finanzielle Förderung des Modellversuchs erfolgt durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport ist für 
die inhaltliche Ausgestaltung des Modellversuchs verantwortlich. 
 
Im Bereich AVdual/Regionales Übergangsmanagement steht die Schaffung einer 100% Stelle an 
der Gottlieb-Daimler-Schule 1 an, die bereits schon für das Schuljahr 2022/23 vorgesehen und in 
Planung war (vgl. KT-Drucksache 032/2020). Eine geringe Aufstockung der Koordinationsstelle Regi-
onales Übergangsmanagement um 25% (von 50% auf 75%) steht für 2023 an. Schwerpunkt wird hier 
der Aufbau eines Monitorings sein, für welches dieser erhöhte Stellenanteil eingesetzt werden soll. 
 
Schulsozialarbeit an den Beruflichen Schulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungseinrichtungen (SBBZ) 
 
Die Schulsozialarbeit ist direkt dem Bildungsbüro zugeordnet. Damit ergibt sich ein pädagogisches 
Netzwerk, welches optimal an den Bedarf der Schülerinnen und Schüler angepasst werden kann. Im 
Jahr 2023 gilt es weiterhin mit verstärkten pädagogischen Angeboten, Projekten und Maßnah-
men, die Folgen der Pandemie aufzuarbeiten (vgl. Anlage zu KT-Drucksache 046/2022 „Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit der Schulsozialarbeit und der Jugendhilfe“). Entspre-
chende Mittel sind hierfür im Haushalt eingestellt. 
Weiterhin hat die Pandemie die dringende Notwendigkeit aufgezeigt, die Digitalisierung in dem Bereich 
der Sozialen Arbeit voranzubringen. Insbesondere steht die digitale Kommunikation mit den Schüle-
rinnen und Schülern im Vordergrund, hier gilt es Verbesserungen umzusetzen. Auch soll mit dem 
bereits 2022 angefangenen Digitalkonzept die Schulsozialarbeit, wie auch die AVdual-Begleitung, 
gezielt an die Kommunikationswege der Schulen und gleichzeitig an das Landratsamt angebunden 
werden. Die Zusammenarbeit untereinander soll, durch den erleichterten Austausch und die gemein-
same Arbeit an Daten und Dokumenten, ermöglicht werden um dadurch die bestehenden Ressourcen 
optimal zu nutzen. Die Pflege der Technik wird daher künftig über die Firma Indasys erfolgen. Einzelne 
Positionen sind hierbei „Support IT-Dienstleister“ mit 10.000 €, Hosting-Gebühren von 2.000 € und 
Lizenz-Gebühren für Programme Schulsozialarbeit mit 2.000 €. Die im Jahr 2023 noch nicht vollstän-
dige und daher teilweise noch fehlende technische Ausstattung wird mit 10.000 € veranschlagt. 
 
Bildungswege erschließen und transparent machen – Bildungswebsite MOVE 
 
Insbesondere im beruflichen Schulwesen sind die Bildungswege und die Möglichkeiten der beruflichen 
Bildung vielfältig, haben den Vorteil der hohen Durchlässigkeit, was jedoch ein hohes Maß an Kom-
plexität mit sich bringt. Dies führt häufig zu Überforderung von Eltern, Jugendlichen aber auch auf 
Seiten der betreuenden Fachkräfte. In Folge damit auch zu verlängerten Bildungswegen. Eine gezielte 
Information und Öffentlichkeitsarbeit für die attraktiven und vielfältigen Bildungsmöglichkeiten an den 
Beruflichen Schulen des Landkreises Böblingen ist somit ein strategisches Ziel des Bildungsbüros.  
Die Information von Hauptamtlichen Kräften, Eltern, Jugendlichen und Ehrenamtlichen erfolgt über 
verschiedene Formate. So ist dies die Schulbroschüre, deren Aktualisierung und Neuauflage auch 
im Jahr 2023 wieder erfolgen wird, Flyer zur Arbeit der Schulsozialarbeit und die Beteiligung am Aus-
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bildungsatlas des Wirtschaftsförderers. Diese drei Positionen sind im Jahr 2023 mit 6.000 € veran-
schlagt. Ebenso das Bildungsdomino mit 3.000 €, welches die Bildungswege von Baden-Württem-
berg darstellt und auf die Möglichkeiten im Landkreis Böblingen bezieht.  
Die Überarbeitung und der Neuansatz des Bildungsportals move www.move-bb.de, welche in Zu-
sammenarbeit mit Netzwerkpartnern und unter Berücksichtigung der Rückmeldungen der Nutzerinnen 
und Nutzer stattfand, wird mit 30.000 € veranschlagt. 
 
Schulentwicklung 
 
Die Schulentwicklung ist wesentlicher Bestandteil der Schul- und Bildungspolitik der kreiseigenen 
Schulen, für die das Bildungsbüro inhaltlich zuständig ist.  
Das Bildungsbüro wurde im November 2021 beauftragt, für den Berufsschulstandort Böblingen mit 
dem Kaufmännischen Schulzentrum und der Mildred-Scheel-Schule ein zukunftsorientiertes 
Bildungskonzept zu erstellen (KT-Drucks. Nr. 258/2021). Dabei sollen die räumlichen Bedarfe in 
ein bildungspolitisches Gesamtkonzept eingebettet werden, das die pädagogischen Ziele für die 
kreiseigenen Schulen als Grundlage heranzieht, zukünftige wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Entwicklungen beachtet und den gesamten Landkreis mit den verschiedenen Standorten in den 
Blick nimmt und zusammenführt.  
Ein entsprechender Fahrplan, wie die Fortführung der Schulentwicklung zu einem Schulent-
wicklungskonzept mit erstem Fokus auf das Kaufmännische Schulzentrum und die Mildred-
Scheel-Schule zeitlich und inhaltlich ausgestaltet werden kann, wurde in der KT-Drucksache Nr. 
138/2022 vorgestellt. Für die Fortführung der Entwicklungsarbeit zu einem Schulentwicklungs-
konzept und damit aufbauend auf die Machbarkeitsstudien von Drees & Sommer wird für das Jahr 
2023 mit 60.000 € kalkuliert. 
 
Monitoring 
 
Alle strategischen Entscheidungen bedürfen einer Datengrundlage, die für die Entscheidungsfin-
dung von Bedeutung ist. Das Monitoring ist eine der verpflichtenden Aufgaben des Regionalen 
Übergangsmanagements und auch eine Verpflichtung dem Land Baden-Württemberg gegen-
über, als Beteiligte am Bildungsgang AVdual und am Regionalen Übergangsmanagement.   
Der Aufbau eines datenbasierten Monitorings ist eine der Handlungsempfehlung, die aus den 
Ergebnissen des 2. Bildungsberichtes resultiert und zudem für die bildungspolitischen Entschei-
dungsprozesse von Bedeutung sind. Ziel ist es, ein geeignetes Softwareprogramm zu erwerben, 
damit diese Prozesse optimiert werden können. Hierfür sind 20.000 € angesetzt.  
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4 TEIL-ERGEBNISHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 6.134.300 5.902.700 5.815.512 

  31300000 Gebühr Untere Verwaltungsb. Bund 2.400 2.400 0 

  31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 167.000 285.000 250.405 

  31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 5.435.900 5.166.300 5.011.764 

  31410010 FAG § 29d Abs. 2 389.000 389.000 389.510 

  31410610 Zuweis. KVJS Modellprojekt 90.000 0 9.375 

  31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 0 0 680 

  31490000 Zuw. U Zusch. F lfd. Zwecke von EU 50.000 60.000 153.778 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 235.500 269.500 192.742 

  33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 20 

  33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 205.500 254.500 159.899 

  33220000 Elternbeiträge f. Betr.Kinder 0-3 Jahre 30.000 15.000 32.823 

7 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 389.000 392.000 367.414 

  34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 2.080 

  34810000 Erstattungen vom Land 70.000 70.000 70.814 

  34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 319.000 322.000 294.520 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 500 500 -150 

  35610010 Zwangsgelder 500 500 -150 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 6.759.300 6.564.700 6.375.518 

12 - Personalaufwendungen -16.234.832 -15.320.645 -14.431.389 

  40110000 Dienstaufwendungen für Beamte -1.796.940 -1.831.798 -1.641.159 

  40120000 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftig -10.345.102 -9.612.005 -9.258.833 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -639.560 -662.013 -587.139 

  40220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Beschä -1.064.038 -1.009.088 -915.111 

  40320000 SozVS-Beiträge Beschäftigte/Arbeitnehmer -2.267.169 -2.065.320 -1.902.803 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete -122.022 -140.422 -126.344 

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.100.610 -749.785 -499.378 

  42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 0 0 -1.256 

  42310000 Mieten und Pachten -1.389.810 0 0 

  42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen 0 -205 -662 

  42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -147.700 -159.800 -90.694 

  42620010 Reisekosten zu Fortbildungen -17.800 -21.440 -1.046 

  42720000 Aufwendungen für EDV -421.900 -422.740 -370.638 

  42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel -600 -500 -75 

  42750000 Lernmittel -1.300 -1.200 0 

  42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen -2.700 -2.500 -1.167 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -111.200 -123.400 -26.036 

  42910020 Fortbildung, Vollzeitpflegepersonen -7.600 -18.000 -7.803 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

15 - Abschreibungen -882 -969 -11.868 

17 - Transferaufwendungen -8.885.855 -7.923.050 -7.221.905 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -5.384.150 -5.168.150 -4.865.876 

  43180010 Förderung der Vereinsjugendarbeit -110.000 -110.000 -46.701 

  43180020 Förderung der Stadtranderholung -76.000 -76.000 -73.987 

  43180030 Kreisjugendring Böblingen -126.000 -126.000 -93.920 

  43180050 Zuweisungen an Kinderschutzbund -80.000 -80.000 -74.622 

  43180070 Zuschuss Theaterfestival -10.000 -10.000 -10.000 

  43180110 Projektbudget "Frühe Hilfen" -257.000 -211.000 -150.660 

  43180120 Zuschuss Berufseinstiegsbegleitung SBBZ -48.000 -105.900 -41.374 

  43180130 Zuschuss an Vereine für Tages- u. Pflege -775.000 -750.000 -743.278 

  43180140 Förderung Verein für Jugendhilfe -875.000 -815.000 -719.152 

  43180150 Täter-Opfer-Ausgleich -81.000 -81.000 -78.700 

  43180380 Suchthilfe evangelischer Diakonieverband -282.000 -230.000 -222.099 

  43180410 Zuweisungen an Volkshochschulen -383.800 0 0 

  43180420 Zuweisungen an Träger Erwachsenenbildung -122.005 0 0 

  43180480 Zuschuss an den Sportkreis -11.400 0 0 

  43180580 Zuschuss Frühe Hilfen Unterst. ehrenamtl -100.000 -100.000 -41.765 

  43180610 Modellprojekt KVJS -100.000 0 -529 

  43180640 Jugendbildung Weil der Stadt auf Förderu -10.000 -10.000 -10.000 

  43180650 Zuschüsse Jugendwohnheim § 13 -46.500 -45.000 -43.155 

  43180660 Zuschüsse wirkungsorientierte Jugendhilf -8.000 -5.000 -6.088 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.569.420 -1.571.360 -1.232.504 

  44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -8.720 -8.360 -5.947 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -37.900 -21.000 -11.824 

  44310000 Geschäftsaufwendungen -259.000 -349.120 -168.622 

  44310010 Bürobedarf -25.400 -25.300 -24.303 

  44310020 Bücher und Zeitschriften -20.500 -16.650 -12.780 

  44310030 Postgebühren 0 -50 -94 

  44310060 Dienstreisekosten -127.200 -135.100 -72.274 

  44310070 Sachverst.-,Gerichts-, ähnliche Kosten ( -57.400 -41.100 -25.221 

  44310080 Mitgliedsbeiträge -4.500 -4.430 -4.789 

  44310090 Repräsentation,Besprechung(Catering),Tag -49.200 -27.100 -5.792 

  44310120 Öffentlichkeitsarbeit -97.800 -80.500 -37.360 

  44430000 Versicherungen -10.400 -11.000 -10.149 

  44580000 Erstattungen an übrige Bereiche -870.000 -850.000 -853.165 

  44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit -1.400 -1.650 -183 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -28.791.599 -25.565.809 -23.397.043 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -22.032.299 -19.001.109 -17.021.525 

22 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung 655.859 657.631 622.538 

  96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) 655.859 657.631 622.538 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen -2.987.610 -3.063.504 -2.754.005 

  92102004 Kfz-Haltung, direkt zuordenb. Fahrzeuge -30.500 -26.000 -26.000 

  92102005 Kilometerpauschale -4.021 -43.389 -16.780 

  92102006 IT-Standardarbeitsplatz -975.868 -947.100 -900.900 

  92102008 Zusch.Mobil.Arbeitsp.(Smartphone/Tablet) -133.110 -112.200 -110.500 

  92110000 Umlage Serviceleistungen -709.906 -618.051 -533.855 

  92112400 Umlage Gebäudekosten 0 -231.337 -143.807 

  92800000 Steuerung -478.346 -427.796 -399.626 

  96900500 umg. interne Lstg. (Sekund) -655.859 -657.631 -622.538 

27 - kalkulatorische Kosten 0 0 0 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.331.751 -2.405.873 -2.131.467 

29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -24.364.049 -21.406.982 -19.152.993 

 
Erläuterungen 
 
31400000 Zuwendungen lfd. Zwecke Bund 
Der Jahreszuschuss der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen sinkt 
nach Beendigung des Corona-Aufholprogramms wieder auf das bisherige Niveau (167.000 €) 
 
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 

- Arbeit des Präventionsbeauftragten (17.900 €) 
- Lehrkräfte HASA (35.000 €) 
- Zuschuss nach § 29 c FAG „Betriebsausgaben für die Kindertagespflege“ (4.842.000 €). 
- Aus dem Pakt für gute Bildung und Erziehung werden Betriebskostenzuschüsse des 

Landes in Höhe von 40.000 € für die Kindertagespflege von über 3-Jährigen erwartet  
(0,50 € je Betreuungsstunde und Kind) 

- Landeszuschüsse Bildungsbüro (501.000 €) 
 
31410010 FAG § 29d 
Zuschuss des Landes für den Verwaltungsaufwand für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger 
Ausländer (389.000 €). 
 
31490000 Zuweisungen und Zuschüsse der EU 
Die Projektförderung für HASA durch den Europäischen Sozialfonds wurde um 10% abgesenkt. 
Wir rechnen mit einer Förderung in Höhe von 50.000 €.  
 
33210000 Benutzungsgebühren 
Hierbei handelt es sich um Teilnehmergebühren von HASA (5.000 €), Gebühren für die sog. 
Lebensberatung durch die Psychologischen Beratungsstellen (27.500 €), sowie Kostenbeiträge der 
Eltern zur Kindertagespflege. Aufgrund der neuen Gebührensatzung zur Kindertagespflege werden 
Kostenbeteiligungen der Eltern i.H.v. 173.000 € erwartet.  
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33220000 Elternbeiträge für unter 3-jährige Kinder 
Da im Landkreis Böblingen die Kleinkindbetreuung im Rahmen von TAKKI über die Kommunen 
abgewickelt wird, werden hier nur Rückforderungen von zu Unrecht erbrachten Gebühren-
übernahmen verbucht (z.B. verspätete Mitteilung von Umzügen in andere Landkreise).  
 
34810000 Erstattungen vom Land 
Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen der Kindertagespflege (70.000 €) 
 
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 
Kostenbeteiligung der evangelischen und katholischen Kirchen im Landkreis an den vier 
Psychologischen Beratungsstellen im Rahmen der gemeinsamen Trägerschaft (194.000 €), 
Abrechnung Bildungsgutscheine HASA (10.000 €) und Verrechnungseinnahmen der 
Personalkosten des Kreisjugendrings (115.000 €). 
 
42620000 Aus- und Fortbildung 
Pauschalierter Ansatz pro Mitarbeiter/Jahr. Für die Inhouse-Fortbildungsreihe „Signs of Safety“ 
(KT-Drs 105/2020) sind für das Jahr 2022 noch 50.000 € eingeplant. Für das Bildungsbüro 
(Schulsozialarbeiter) stehen 18.500 € zur Verfügung. 
 
42720000 Aufwendungen für EDV 
291.860 € Prosoz-Lizenzen, 41.100 € SAP-Lizenzen, 33.320 € WS-Programm/Rommel,  
3.950 € SoPart (Beratungsstellen), 1.200 € für SPSS (Jugendhilfeplanung), 400 € Fa. Schwarz 
(HASA), 1.370 € Visual 4/Basis 1 (HASA).  
Neu eingeplant sind 5.280 € für die Onlineberatung in den Beratungsstellen (BeraDIG) und 4.800 € 
für den Support der neuen Schülerlaptops bei HASA. Zudem sind 50.200 € für Digitalisierungs-
maßnahmen in den Schulen vorgesehen (Bildungsbüro). 
 
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 
Für HASA 
 
42750000 Lernmittel 
Für HASA 
 
42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 
Handgelder der Vormünder für ihre Mündel. 
 
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 
Hierunter fallen Aufwendungen für Supervisionen der Fachkräfte, Kosten des Angebots 
Familienrat, Bewerberseminare zur Adoptionsvermittlung und auch die mittlerweile ausgelagerten 
Druckaufträge an die GWW. Außerdem werden über dieses Sachkonto Leistungen aufgrund 
Honorarvereinbarung für einzelne Dienstleistungen externer Anbieter abgewickelt, wie z.B. 
Haftpflichtversicherungen für Mündel, die keiner Familienversicherung angehören. 67.000 € der 
Mittel entfallen auf das Bildungsbüro. 
  
42910020 Fortbildung für Pflegepersonen 
Pflegefamilien benötigen für ihre wertvolle Tätigkeit eine Vorbereitung und laufende Fortbildungen. 
Alle zwei Jahre finden diese im Rahmen einer größeren Wochenendfortbildung statt (nächster 
Termin 2024). 
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43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 
-  „TRIAS – Hilfen für Schulverweigerer“ 123.150 €  
- Regionale Planungsgruppen 8.000 € 
- Multiplikatoren der Freien Träger für „Signs of Safety“ 84.000 € (Antrag der Verwaltung an den 

JBA im Herbst)  
- Weiterleitung der Mittel gem. § 29c FAG an die Kommunen im Rahmen des TAKKI-Modells 

sowie für Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen in der Kindertagespflege 4.225.000 €  
- Gruppenangebote „Drachenflieger“ für Kinder psychisch kranker Eltern 50.000 €  
- Ausgaben an die Kindertagespflegepersonen 450.000 €. 
- Modellprojekt „Eine Kita für alle“ 195.000 € 
- Kurskosten im Rahmen des neuen Qualifizierungskonzepts für Kindertagespflegepersonen 

QualiKIT 148.000 € 
- Soziale Kleinprojekte 20.000 € 
 
43180010 Förderung der Vereinsjugendarbeit 
Die Förderung der Vereinsjugendarbeit erfolgt auf der Basis der entsprechenden Richtlinie des 
Landkreises. 
 
43180040 Zuschuss AWO-Jugendbildungsstätte Heuwegflosche 
Eingefrorene laufende Förderung wegen einmalig geförderter Baumaßnahme in 2018 
 
43180050 Zuweisungen Kinderschutzbund 
Hierbei handelt es sich um die Finanzierung des Begleiteten Umgangs, der durch den Deutschen 
Kinderschutzbund Kreisverband Böblingen geleistet wird. 
 
43180060 Jugendwohngemeinschaft § 13 SGB VIII in Gärtringen 
Personalkostenförderung gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses KT-Drs 086/2019. 
 
43180110 Projektbudget „Frühe Hilfen“ 
Externe Personalkosten und Sachkosten für die Angebote von „Familie am Start“. 
 
43180130 Zuschuss für Tagespflegevereine 
Zwei Vereine für Kindertagespflege erledigen die Aufgaben in der Kindertagespflege im Auftrag 
des Landkreises und erhalten für die Fachkräfte und die entstehenden Sachkosten einen Zu-
schuss. Der Zuschuss orientiert sich an der Anzahl tatsächlich betreuter Kinder in Tagespflege. Der 
Fachkräfteschlüssel beträgt 1 VK je 100 Tagespflegeverhältnisse bzw. 1:50 bei Tageskindern mit 
erhöhtem Förderbedarf.  
 
43180580 Zuschuss Frühe Hilfen Unterstützung Ehrenamtlicher 
Hierbei handelt es sich um Mittel des Impulsprogramms „Familie am Start – kommunal“, mit 
dessen Hilfe ehrenamtliche Notfallhilfen für Familien mit Kindern unter 3 Jahren sowie sog. 
Willkommensbesuche auf kommunaler Ebene bezuschusst werden können (KT-Drs 050/2020). 
 
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 
Leistungsprämien für Mitarbeiter 
 
44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit 
Honorarkräfte der Familiencafés bzw. Eltern-Kind-Treffs bei Familie am Start 
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44310000 Geschäftsaufwendungen 
- Anschaffungen und Ausstattungen bis zu einem Nettowert von 1.000 €. Seit 2018 werden auch 

Kosten für Einrichtungsgegenstände/Möbel dezentral verbucht.  
- Der auf 26.000 € anstatt 50.000 € gekürzte Ansatz für Prämiengelder im Rahmen der 

Wirkungsorientierten Jugendhilfe kommt höheren Ausgaben für „Signs of Safety“ bei 42620000 
zugute. 

- Für das Bildungsbüro sind 131.000 € als Schuletats bereitgestellt. 
 
44310020 Bücher- und Zeitschriften 
Fachliteratur, Fachzeitschriften, Kommentare 
 
44310060 Dienstreisekosten 
Die Arbeit vieler Fachkräfte des Jugendamtes erfolgt aufsuchend (z.B. über Hausbesuche).  
Dienstreisen werden auch notwendig, um die regelmäßigen Hilfeplangespräche in Heimen führen 
zu können. Im Vormundschaftsrecht sind monatliche Mündelbesuche gesetzlich vorgeschrieben. 
Aufwendungen ergeben sich zudem durch Fahrtkosten der beim Landkreis geringfügig 
beschäftigten Erziehungsbeistände. Für das Bildungsbüro entstehen 18.500 €. 
 
44310070 Sachverständigen-, Gerichtskosten 
Gesundheitszeugnisse für künftige Pflegefamilien, Dolmetschergebühren und Kosten für 
Rechtsverfahren. 
 
44310120 Öffentlichkeitsarbeit 
Die Arbeit des Jugendamts muss in der Öffentlichkeit möglichst gut bekannt gemacht werden, 
damit Bürger/innen wissen, wohin sie sich im Bedarfsfall wenden können. So wird jedes Jahr z.B. 
in hoher Auflage ein Jahreskalender im Scheckkartenformat an die Schulen herausgegeben, der 
über Jugendschutzvorschriften und alle Angebote des Amtes informiert. Außerdem veranstaltet das 
Jugendamt regelmäßig Fachveranstaltungen für alle Fachkräfte und die Bevölkerung im Landkreis. 
In 2023 entsteht zudem Aufwand für das Projekt „100 Jahre Jugendamt“. 
Der Anteil des Bildungsbüros beträgt 45.800 €. 
 
44430000 Versicherungen 
Haftpflichtversicherung für Pflegekinder 
 
44580000 Erstattung an übrige Bereiche 
Übernahme der Beiträge zur Unfallversicherung und Zuschüsse zu den Beiträgen der Kranken- 
und Pflegeversicherung sowie zur Altersvorsorge der Kindertagespflegepersonen gemäß § 23 Abs. 
2 Nr. 3 u. 4 SGB VIII  
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5 TEIL-FINANZHAUSHALT 
 

lfd. 
Nr. 

 Teilfinanzhaushalt 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

VE 
 

2023 
 

EUR 

   1 2 3 4 

1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des 
Ergebnishaushalts 

6.759.300 6.564.700 6.378.154 0 

2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des 
Ergebnishaushalts 

-28.790.717 -25.564.840 -23.076.347 0 

3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

-22.031.417 -19.000.140 -16.698.193 0 

9 = Einzahlung aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Sachvermögen 

0 0 -10.784 0 

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 -10.784 0 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -10.784 0 

18 = Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 

-22.031.417 -19.000.140 -16.708.977 0 

 
 
 
 
2150-020 Sonstige schulische Aufgaben 
 
P21500020 Bildungsbüro 
 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Aufträge 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ansatz 
2023 

 
EUR 

Ansatz 
2022 

 
EUR 

Ergebnis 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 501.000 491.000 397.001 

  31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 32.669 

  31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land 501.000 491.000 313.519 

  31490000 Zuw. U Zusch. F lfd. Zwecke von EU 0 0 50.802 

  96310300 umg. lfd. Zuwendungen 0 0 11 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 57 57 -6 

  96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 57 57 -6 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 501.057 491.057 396.995 

12 - Personalaufwendungen -1.740.195 -1.654.713 -1.427.055 

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -294.864 -143.976 -69.664 

  42310000 Mieten und Pachten -144.850 0 0 

  42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -17.500 -18.500 -2.498 

  42620010 Reisekosten zu Fortbildungen -7.000 -7.400 -277 

  42720000 Aufwendungen für EDV -47.500 -45.000 -57.712 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -63.400 -57.000 -3.490 

  96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen -14.614 -16.076 -5.687 
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lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Aufträge 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ansatz 
2023 

 
EUR 

Ansatz 
2022 

 
EUR 

Ergebnis 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

17 - Transferaufwendungen -434.061 -110.935 -41.374 

  43180120 Zuschuss Berufseinstiegsbegleitung SBBZ -48.000 -105.900 -41.374 

  43180410 Zuweisungen an Volkshochschulen -383.800 0 0 

  96430300 umg. Transferaufwendungen -2.261 -5.035 0 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -214.792 -198.639 -59.639 

  44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -1.000 -1.000 -475 

  44310000 Geschäftsaufwendungen -124.100 -131.000 -25.356 

  44310010 Bürobedarf -1.900 -1.000 -1.655 

  44310020 Bücher und Zeitschriften -4.700 -500 -1.172 

  44310060 Dienstreisekosten -17.500 -18.500 -341 

  44310090 Repräsentation,Besprechung(Catering),Tag -14.200 -10.000 -559 

  44310120 Öffentlichkeitsarbeit -43.400 -28.800 -26.686 

  96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.992 -7.839 -3.395 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -2.683.912 -2.108.262 -1.597.731 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.182.856 -1.617.205 -1.200.736 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen -300.691 -247.823 -212.696 

  92102005 Kilometerpauschale 0 0 -321 

  92102006 IT-Standardarbeitsplatz -23.052 0 0 

  92102008 Zusch.Mobil.Arbeitsp.(Smartphone/Tablet) -14.355 0 0 

  92112400 Umlage Gebäudekosten 0 -8.196 -16.632 

  92800000 Steuerung -142.169 -117.841 -103.597 

  96900300 umg. interne Lstg. Preise -121.115 -121.786 -92.146 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -300.691 -247.823 -212.696 

29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -2.483.546 -1.865.028 -1.413.432 
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TH 21 Soziales und Teilhabe 
Budgetverantwortung: Michaela Morris, Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 GRUNDLAGEN 

 KURZBESCHREIBUNG 

Der Teilhaushalt 21 umfasst die in den sechs Sachgebieten des Amt für Soziales & Teilhabe und der 
Stabsstelle Sozialplanung erbrachten Leistungen, alle Aufwendungen, Erträge und kalkulatorischen 
Kosten - mit Ausnahme der im Sozialbudget dargestellten Transferleistungen.  
 
Soziale Hilfen: Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe 
zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Blinden-
hilfe, sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage, Grundsicherung für Arbeitsuchende. 
Teilhabe für Menschen mit Behinderung: Eingliederungshilfe für Menschen mit einer wesentlichen 
Behinderung. 
Sonderhilfen: Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Wohngeld und  Leistungen 
für Bildung und Teilhabe an Wohngeld- und Kinderzuschlagsberechtigte, Leistungen nach dem Bun-
desausbildungs- und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. 
Schuldnerberatung: Präventionsmaßnahmen zur Schuldenvermeidung, Beratung und Unterstüt-
zung überschuldeter Menschen, Durchführung von Insolvenzverfahren, Zusammenarbeit und Koordi-
nation ehrenamtlicher Schuldnerbegleiter. 
Betreuung und Vorsorge: Beratung/Zusammenarbeit mit Berufsbetreuern, Betreuungsvereinen, eh-
renamtlichen Betreuern, Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema „Vorsorgende 
Verfügungen“ (gemeinsam mit dem Kreisseniorenrat des Landkreises). 
Sozialer Dienst: Beratung/Unterstützung von Beziehern von Leistungen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, hauswirtschaftlicher Hilfen und Hilfe zur 
Pflege, psychosoziale Betreuung von SGB II-Leistungsempfängern, Gesamtplanverfahren im Bereich 
der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, allgemeine Orientierungsberatung. 
Sozialplanung: Sozialplanung für den gesamten Landkreis Böblingen, Durchführung von Vergü-
tungsverhandlungen, Beratung und Angebote für ältere Menschen. 

 ENTHALTENE PRODUKTE UND KOSTENSTELLEN 

Schlüssel- P311001 Hilfe zur Pflege 
positionen P3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II 
 P3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilfe 
Projekt K522006 Wohnraumakquise 
Produkte P311008 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
 P314002 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen 
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 P315001 Fürsorgeleist. nach dem Bundesversorgungsgesetz u. den Begleit-
gesetzen 

 P316001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 
 P317001 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz 
 P318001 Gewährung von Wohngeld 
 P318003 Schuldenregulierung im Rahmen d. Insolvenzordnung (Verbrau-

cherinsolvenz) 
 P318005 Leistungen nach BAföG und AFBG 
 P318006 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 
 P318007 Pflegestützpunkte  
 P318008 Beratung u. Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII 
 P3190 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG 

Kostenstellen 21001100 Allgemeine Verwaltung 
 21005100 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) 
 29005100 Sozialplanung und Controlling 

 AUFTRAGSGRUNDLAGEN 

 Gesetze / externe Vorgaben 

Sozialgesetzbücher (SGB) I, II, V - XII, Sozialhilferichtlinien BW, BTHG, HeimG, PSG Pflegestärkungs-
gesetz, BGB, BVFG, WoGG, BAföG, AFBG, BtBG, FGG, Bestimmungen zur Kriegsopferfürsorge, Bei-
hilfebestimmungen, u.a. 

 Beschlüsse / interne Regelungen 

KT-DS 004/2013 Freiwilligkeitsleistungen im sozialen Bereich 
KT-DS 061/2016 DRK Wohnraumanpassungsberatung 
KT-DS 180/2018 Sozialpsychiatrischer Dienst – Anpassung der Kreisförderung 
KT-DS 194/2018 Frauen helfen Frauen e.V. – Förderung der Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt 
KT-DS 078/2019 Gewaltsensibilisierungstraining Waldhaus – Neukonzeption 
KT-DS 079/2019 Erster Armuts- und Reichtumsbericht 
KT-DS 084/2019 Wohnungsleerstände aktivieren 
KT-DS 174/2019 Betreuungsverein FISH – Antrag auf Erhöhung Kreiszuschusses 
KT-DS 189/2019 Pflegestützpunkte – Konzeptionelle Weiterentwicklung der Beratungsstrukturen 
KT-DS 260/2019 Fortschreibung Teilhabeplan für Menschen mit wesentlicher Behinderung 
KT-DS 203/2020 Förderantrag Kommunale Pflegekonferenzen 
KT-DS 006/2021 Förderung ambulanter Hospizdienste 
KT-DS 007/2021 thamar – Erhöhung Landkreisförderung 
KT-DS 008/2021 Bericht Schuldnerberatung 
KT-DS 059/2021 Stationäres Hospiz Böblingen-Sindelfingen – Kreisförderung 
KT-DS 133/2021 Kreispflegeplan – Zwischenbilanz 2021 einschl. Bericht Pflegekonferenz  
KT-DS 030/2022 Alternative Kurzzeitunterbringung für Kinde und Jugendliche mit Behinderung 
KT-DS 115/2022 Jahresbericht Jobcenter 
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 KENNZAHLEN 

 GRUND- UND STRUKTURKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Vollzeitäquivalente besetzt [VZÄ] 134,6 135,2 146,2 156,5 158,4 160,7 
Neukunden Schuldnerberatung 
[Anz.] 640 654 515 514 600 600 

Dauer der Telefon-Schuldner-
beratungen [h] 327 317 310 320 330 330 

Durchgeführte Schuldner-Prä-
ventionsveranstaltungen 41 43 7 13 40 40 

Nettoressourcenbedarf TH 21 [€] 11.802.977 12.285.625 13.774.409 13.743.552 14.919.970 15.696.567 
 

 AKTIVITÄTS- UND STEUERUNGSKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Nettoressourcenbedarf TH 21  
je EW 30.06.JJ [€] 30,19 31,27 35,03 34,96 37,89 39,76 

 

 NACHHALTIGKEITSKENNZAHLEN  
UND -INDIKATOREN 

 2018  2019 2020 2021 ZIEL 2030 BW 2020 

SGB II-/SGB XII-Quote [%]1 4,5 4,4 4,5 k.A. 4,0 5,4 

Altersarmut [%]2 1,7 1,7 1,7 k.A. 1,5 2,4 
Langzeitarbeitslosenquote [%] 0,9 0,8 1,0 1,4 0,7 1,3 
Beschäftigungsquote – 
15- bis 64-Jährige [%] 64,8 66,0 66,0 67,0 73,0 62,8 

Beschäftigungsquote –  
55- bis 64-Jährige [%]3 57,4 58,6 59,1 59,6 65,0 57,2 

Aufstocker gesamt [%]4 26,4 27,1 24,2 23,4 20,0 24,0 

Wohnungsvermittlungen [Anz]5 k.A. k.A. 0 8 > 100 k.A. 

                                                
1 Anteil der Leistungsberechtigten nach SGB II und SGB XII im Alter von unter 65 Jahren, Bertelsmann Stiftung, https://www.wegweiser-kom-
mune.de/kommunen/boeblingen-lk. 
2 Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren, die Leistungen zur Grundsicherung im Alter nach SGB XII erhalten, Bertelsmann Stiftung, https://www.weg-
weiser-kommune.de/daten. 
3 Arbeitsagentur, Arbeitsmarktmonitor Region Böblingen, https://arbeitsmarktmonitor.arbeitsagentur.de/faktencheck.  
4 Anteil der erwerbstätigen ALG II-Bezieher an ALG II-Bezieher, Bertelsmann Stift., https://www.wegweiser-kommune.de/kommunen/boeblingen-lk. 
5 Vermittlungen von leerstehenden Wohnungen an sozial Benachteiligte innerhalb des Konzeptes „Wohnungsleerstände aktivieren“. Das Projekt 
startete im Herbst 2020. Ziel ist die Vermittlung von mindestens 100 Wohnungen pro Jahr. Stand 31.09. wurden im Jahr 2022 17 Wohnungen vermittelt. 
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 Schlüsselposition P 31 10 01 Hilfe zur Pflege 

Kurzbeschreibung 
 

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Finanzierung der pflegerischen Versorgung zuhause 
oder in Pflegeeinrichtungen (Rechtsgrundlage SGB XII). 
 
Allgemeine Ziele 
 

Erhalt eines selbstständigen und selbst bestimmten Lebens, Unterstützung der Pflegebereitschaft, Sicherstel-
lung notwendiger Pflegeleistungen, Informations-/Rechtsqualität, zeitnahe Bearbeitung. 
 
Schlüsselkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Fälle "Hilfe zur Pflege" [Anzahl]6 898 899 951 953 982 964 

Nettoressourcenbedarf je Fall [€] 13.568 15.674 17.333 20.291 19.556 13.966 

NRB je EW (30.6.JJ) [€] 31,16 35,87 41,92 49,19 48,76 34,10 
 
Finanzkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Transfererträge 2.731.238 3.103.568 2.412.893 2.379.911 2.059.000 2.146.500 

Ordentliche Erträge 2.782.205 3.132.521 2.434.537 2.399.418 2.084.267 2.167.246 
Personalaufwendungen 806.684 846.898 955.891 1.673.549 609.541 624.454 

Aufwend. f. Sach-/Dienstleist. 40.899 35.389 28.967 18.093 17.668 253.155 

Planmäßige Abschreibungen +198.713 415.459 +75.884 -63.296 300.310 150.000 

Transferaufwendungen 14.098.015 15.584.839 17.545.871 19.478.956 20.170.000 14.415.000 
davon Leistungen an Personen 
in Einrichtungen 12.358.715 13.517.599 15.052.691 16.835.017 17.320.000 11.565.000 

Ordentliche Aufwendungen 14.763.108 16.894.820 18.471.712 21.300.420 21.109.288 15.462.748 
Ordentliches Ergebnis -11.980.903 -13.762.299 -16.037.176 -18.901.001 -19.025.020 -13.295.502 
Kalkulatorisches Ergebnis7 -203.125 -328.969 -446.412 -435.881 -179.136 -168.242 

Nettoressourcenbedarf [€]8 12.184.028 14.091.268 16.483.588 19.336.882 19.204.156 13.463.744 
Kostendeckungsgrad [%]9 18,6 18,2 12,9 11,0 9,8 13,9 
 

 
                                                
6 Fälle "Hilfe zur Pflege" – Ergebnis Jahresstatistik Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), Plan LRA, Fälle nach 
§ 103 Abs. 2 SGB IX sind enthalten. 
7 Kalkulatorisches Ergebnis =  Interne Leistungsverrechnung + Kalkulatorische Kosten 
8 Nettoressourcenbedarf/-überschuss (NRB/NRÜ) = Ergebnis der Vollkostenrechnung, "Bedarf" belastet Gesamthaushalt 
9 Kostendeckungsgrad = Anteil der Erträge am Gesamtaufwand (=ordentl. Aufwendungen + kalkulierte Ergebnisse) 
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 Schlüsselposition P 3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliede-
rungshilfe 

Kurzbeschreibung 
 

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten, Teilhabemanagement/Hilfeplanung, Gewährung der 
notwendigen Eingliederungshilfeleistungen (Rechtsgrundlage SGB IX). 
 
Allgemeine Ziele 
 

Ermöglichung einer individuellen Lebensführung und Förderung einer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft; Sicherstellung der notwendigen Eingliederungshilfeleistungen; Informations-/Rechtsqualität; 
zeitnahe Bearbeitung. 
 
Schlüsselkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Fälle Eingliederungshilfe 31.12.JJ10 1.977 2.019 2.111 2.210 2.240 2.443 

Nettoressourcenbedarf je Fall [€] 28.733 29.232 29.329 29.973 29.718 31.535 

NRB je EW (30.6.JJ) [€] 145,29 150,24 157,47 168,52 169,03 195,13 
 
Finanzkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Transfererträge 8.727.927 9.041.802 3.608.395 3.837.885 3.563.000 3.990.000 

Ordentliche Erträge 9.059.726 10.623.838 5.945.284 6.103.413 5.773.000 11.764.500 
Personalaufwendungen 1.234.657 1.443.783 1.742.424 1.871.766 2.420.548 2.957.382 

Aufwend. f. Sach-/Dienstleist. 65.134 69.239 62.592 65.850 98.798 319.391 

Planmäßige Abschreibungen -155.929 392.240 -37.333 -159.664 11.221 20.000 

Transferaufwendungen11 64.410.313 67.164.757 65.579.979 70.028.060 69.019.000 84.726.000 

sonst. ordentliche Aufwendungen 9.700 34.424 16.780 43.074 87.899 85.969 

Ordentliche Aufwendungen 65.563.875 69.104.443 67.364.443 71.849.087 71.637.466 88.108.742 
Ordentliches Ergebnis -56.504.149 -58.480.605 -61.419.159 -65.745.674 -65.864.466 -76.344.242 
Kalkulatorisches Ergebnis -300.865 -539.686 -495.295 -494.341 -704.097 -695.833 

Nettoressourcenbedarf [€] 56.805.014 59.020.291 61.914.454 66.240.015 66.568.563 77.040.075 
Kostendeckungsgrad [%] 13,8 15,3 8,8 8,4 8,0 13,2 
 

 
                                                
10 Fälle Eingliederungshilfe – Ergebnis Jahresstatistik Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS), Plan LRA 
11 Transferaufwendungen sind im TH SB dargestellt. 
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 Schlüsselposition PG 31 20 Grundsicherung für Arbeitsuchende 

Kurzbeschreibung 
 

Leistung für Unterkunft und Heizung; Kommunale Eingliederungsleistungen: Betreuung minderjähriger oder be-
hinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung, Sucht-
beratung; einmalige Leistungen: Erstausstattung für die Wohnung, Erstausstattung für Bekleidung; Leistungen 
für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II. 
 
Allgemeine Ziele 
 

Erhalt/Beschaffung einer angemessenen Wohnung; Integration in den allgemeinen und den komplementären 
Arbeitsmarkt; Erhalt der eigenständigen, sozialen Handlungsfähigkeit; Beseitigung von Vermittlungshemmnis-
sen; Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes (auch für Berechtigte ohne lau-
fende Leistungen nach SGB II); Zugang zu Bildungs- und Teilhabeangeboten; Verbesserung der Chancengleich-
heit; Verringerung von Langzeitarbeitslosigkeit (§ 16 i Teilhabe am Arbeitsmarkt), berufliche und soziale Integra-
tion von Flüchtlingen. 
 
Schlüsselkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Bedarfsgemeinschaften Grundsiche-
rung SGB II (Jahresmittel)12 6.647 6.269 6.434 6.440 6.600 7.400 

Nettoressourcenbedarf je Fall (€) 2.729 2.816 1.585 1.665 2.044 2.177 

NRB je EW (30.6.JJ) [€] 46,40 44,94 25,93 27,28 34,26 40,81 
 
Finanzkennzahlen 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Ordentliche Erträge 26.632.677 26.776.563 36.002.203 37.411.329 36.784.743 40.969.487 
Personalaufwendungen 4.615.823 4.675.967 4.908.628 4.921.712 5.073.281 5.037.508 

Aufwend. f. Sach-/Dienstleist. 40.749 18.007 14.963 8.285 40.165 94.610 

sonst. ordentliche Aufwendungen 38.692.122 37.846.999 39.399.957 41.818.654 43.488.153 50.501.569 

Ordentliche Aufwendungen 43.348.693 42.540.973 44.323.547 46.748.651 48.605.370 55.633.687 
Ordentliches Ergebnis -16.716.017 -15.764.410 -8.321.345 -9.337.322 -11.820.627 -14.664.200 
Kalkulatorisches Ergebnis -1.426.057 -1.890.867 -1.874.759 -1.386.273 -1.672.261 -1.446.594 

Nettoressourcenbedarf [€] 18.142.073 17.655.277 10.196.103 10.723.595 13.492.888 16.110.793 
Kostendeckungsgrad [%] 59,5 60,3 77,9 77,7 73,2 71,8 
 

 

                                                
12 Bedarfsgemeinschaften - Statistik Bundesagentur f. Arbeit, revidierte Werte Jahresmittel, Plan LRA 

6.647 6.269 6.434 6.440 6.600 7.400

2.729 2.816
1.585 1.665 2.044 2.177

2018 2019 2020 2021 Plan
2022

Plan
2023

Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II 
Nettoressourcenbedarf je Fall in €
Bedarfsgemeinschaften [Anzahl]

46,40 44,94

25,93 27,28 34,26 40,8159,5 60,3

77,9 77,7 73,2 71,8

2018 2019 2020 2021 Plan
2022

Plan
2023

Grundsicherung Arbeitsuchende SGB II  
Nettoressourcenbedarf je EW [€] 
Kostendeckungsgrad [%]

172



TH 21 Soziales und Teilhabe 

 BUDGETBERICHT 
Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen 

Der Teilhaushalt 21 beinhaltet im Wesentlichen die Personal- und Sachkosten für den Aufgabenbe-
reich des Amts für Soziales & Teilhabe. Transferleistungen werden im Sozialbudget dargestellt. 

 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (P3110), insb. Hilfe zur Pflege (P311001) 

Als Folge des Angehörigen-Entlastungsgesetz sind die Fallzahlen im stationären Bereich seit 2020 
stärker angestiegen als in den Vorjahren (Fallzahlen Stand Jahresende: 748 (31.12.2018), 738 
(31.12.2019), 783 (31.12.2020), 780 (31.12.2021)). Im ersten Halbjahr 2022 führten die zusätzlichen 
Leistungen der Pflegeversicherung (Pflegezulage) zu einem Fallzahlenrückgang. Durch die Erhöhun-
gen der Vergütungsvereinbarungen im zweiten Halbjahr 2022 (insbesondere durch die Tarifbindung) 
ist mit einem Anstieg der Heimkosten und in Folge auch wieder mit einer Zunahme der Neuanträge zu 
rechnen. 
Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege steigen moderat. Durch die Erhöhung der 
Vergütungssätze und etliche Einzelfälle mit umfangreichen pflegerischen Bedarfen, die nur teilweise 
durch die höheren Leistungen der Pflegeversicherung ab 01.01.2022 aufgefangen wurden, kommt es  
zu einer Steigerung der Ausgaben im ambulanten Bereich. 
Im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes werden die existenzsichernden Leistungen 
(SGB XII) und die Fachleistungen (SGB IX) seit 01.01.2020 getrennt bewilligt. Dadurch gewährt das 
SG Soziale Hilfen zusätzlich in 353 Fällen (Stand 31.03.2022) Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung und in weiteren 18 Fällen (Stand 31.03.2022) Hilfe zum Lebensunterhalt. Der Auf-
wand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird zu 100 % vom Bund getragen.  
Das Gesetz zur Einführung der Grundrente ist am 01.01.2021 in Kraft getreten. Die Umsetzung ist 
abgeschlossen. Die Grundrente hat jedoch nicht zu einer Reduzierung der Fallzahlen geführt, da mit 
Berücksichtigung des Freibetrags nach § 82a SGB XII das anrechenbare Einkommen geringer, bzw. 
der sozialhilferechtliche Bedarf höher wird. 
Aufgrund des Rechtskreiswechsels zum 01.06.2022 erhalten im Rahmen des SGB XII 332 ukrainische 
Flüchtlinge Leistungen im SG Soziale Hilfen (Stand 30.06.2022). Es wird von einer weiteren Fallzu-
nahme ausgegangen. Durch die ukr. Flüchtlinge steigen insb. die Kosten der Hilfen zur Gesundheit, 
sowie die Leistungen zum Lebensunterhalt. Diese zusätzlichen Fälle haben auch einen zusätzlichen 
Personalbedarf im Bereich Soziales und Teilhabe ausgelöst. 
Mittlerweile liegt ein Referentenentwurf zum Bürgergeld-Gesetz vor. Eingeführt werden soll in den ers-
ten zwei Jahren des Leistungsbezugs u.a. eine Karenzzeit für Wohnen und Vermögen. Weitere Ände-
rungen im Hinblick auf die Gewährung der Sozialhilfe bleiben abzuwarten. 

 Grundsicherung für Arbeitsuchende (P3120) 

Das Jobcenter Landkreis Böblingen ist seit 2005 eine gemeinsame Einrichtung des Landkreises Böb-
lingen und der Agentur für Arbeit Stuttgart. Die Haushaltsmittel für das Jobcenter werden über den 
Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt. Die vom Landkreis Böblingen zum Jobcenter Landkreis Böb-
lingen übergeleiteten Beschäftigten erhalten, entsprechend dem Arbeitsverhältnis mit dem Landkreis 
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Böblingen, weiterhin die Bezüge direkt vom Landkreis Böblingen. Das Jobcenter Landkreis Böblingen 
erstattet diese aus Bundesmitteln dem Landkreis Böblingen.  
Der Stellenplan 2023 ist derzeit mit 171,3 Vollzeitäquivalente geplant (2022: 163,3 VZÄ, 2021: 159,3 
VZÄ). Der Anteil der kommunal Beschäftigten bleibt trotz der geplanten Erhöhung um 8 VZÄ bei 59,3 
Planstellen oder 34,6 % (2022: 36,3 %, 2021: 37,2%). 
Aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine, der weiteren Konjunkturentwicklung sowie der geplanten 
Einführung des neuen Bürgergeldes ist eine Vorhersage bei der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 
für 2023 im Jobcenter Landkreis Böblingen abhängig von vielen Faktoren und sehr schwer prognosti-
zierbar. Derzeit gehen wir von ca. 7.400 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt aus, allerdings 
hängt dies natürlich sehr stark von der weiteren Entwicklung des Krieges in der Ukraine ab. 

 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (P315001), Gewährung von 
Wohngeld (P318001), Leistungen nach BAföG und AFBG (P318005) und Bildung u. Teilhabe 
nach § 6b BKGG an Kinderzuschlags- u. Wohngeldempfänger (P3190) 

Hier handelt es sich um Transferleistungen, die von Bund bzw. Land erstattet werden. Unter die Für-
sorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz fallen die Kriegsopferfürsorge, Opferpension 
und die Opferentschädigung. Die Wohngeldstelle bewilligt Wohngeld für Antragsteller der Kreisge-
meinden, die Großen Kreisstädte bearbeiten Wohngeldanträge in eigener Zuständigkeit. Anspruch auf 
Bildung- und Teilhabeleistungen haben die Wohngeld- und Kinderzuschlagempfänger des Landkrei-
ses Böblingen. 

 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (P316001) 

Bei seinen vielfältigen sozialen Aufgaben wird der Landkreis als Sozialhilfeträger von vielen Institutio-
nen, Selbsthilfegruppen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Sie alle leis-
ten wertvolle Dienste im Sinne des Gemeinwohls für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis.  
Ziel des Landkreises ist es daher, diese Arbeit, die unverzichtbarer Bestandteil in unserem sozialen 
Hilfenetzwerk ist, entsprechend zu unterstützen (KT-DS 004/2013). Der Landkreis fördert diese wich-
tige Arbeit und hat hierfür für das Jahr 2023 insgesamt rund 1,3 Mio. € eingeplant. 

 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz (P317001) 

Fachbereich Vorsorge/Vollmacht: 
Das Sachgebiet Betreuung und Vorsorge hat im Jahr 2021 bei 932 Beratungsterminen insgesamt 
1.728 Einzelunterschriften unter Vorsorgevollmachten öffentlich beglaubigt. Mit 4,4 Beglaubigun-
gen/1.000 erwachsene Einwohner im Jahr 2021 belegt der Landkreis Böblingen hier bundesweit einen 
Spitzenplatz. 2021 hat der Kreisseniorenrat mit Beteiligung des SG Betreuung und Vorsorge 
coronabedingt leider nur zwei Veranstaltungen zu vorsorgenden Verfügungen durchführen können. 
Über den Betreuungsverein Fish bietet das SG Betreuung und Vorsorge weiterhin regelmäßig Beglau-
bigungstermine in Leonberg und Herrenberg an. 
 
Fachbereich Nachsorge/Betreuung: 
Mit aktuell 6,5 Betreuungen/1.000 Gesamteinwohner ist der Landkreis Böblingen einer der Landkreise 
mit der niedrigsten Betreuungsquote in ganz Deutschland.  
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Ende 2021 gab es im Kreis 2.539 gesetzliche Betreuungen bei den beiden Amtsgerichten Böblingen 
und Leonberg. Knapp 60 Prozent werden ehrenamtlich (Familienangehörige bzw. familienfremde eh-
renamtliche Betreuungen) und etwas über 40 Prozent beruflich geführt (Vereins- bzw. Berufsbetreu-
ungen). 
Im Landkreis Böblingen sind 45 freiberufliche Berufs- und hauptamtliche Vereinsbetreuer tätig (bei den 
beiden Vereinen DRK und Fish). Hauptberuflich werden mehr als 1.000 Menschen im Landkreis Böb-
lingen rechtlich betreut. Nachwuchs bei den Berufsbetreuerinnen und –betreuern ist schwer zu finden. 
Der Altersdurchschnitt der aktuell tätigen Berufsbetreuerinnen und -betreuer beträgt ca. 60 Jahre. Die 
Zukunft wird voraussichtlich größeren Berufsbetreuerbüros (mind. 2 Berufsbetreuer) gehören. 

 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (P3180) 

Schuldnerberatung (P318003) 
Die Schuldnerberatung hilft Einwohnern des Landkreises Böblingen bei finanziellen Problemen durch 
ein umfangreiches Beratungsangebot. Die telefonische Sprechstunde und Erstberatung ersetzt inzwi-
schen häufig die persönlichen Beratungen. Der Zugang für ALG II-Empfänger wurde durch die sofor-
tige telefonische Beratung ohne vorherigen Fragebogen oder Terminvereinbarung sehr niederschwel-
lig. 
Die Reduzierung der Wohlverhaltensphase im Insolvenzverfahren von 6 auf 3 Jahre führte dazu, dass 
viele ein schnelles Verbraucherinsolvenzverfahren wünschen und auch die Gläubiger keine Vereinba-
rungen über so kurze Zeiträume akzeptieren. Viele Neukunden können aufgrund von geringem Ein-
kommen und höheren Kosten für Wohnung, Energie und Lebensmittel weder die laufenden Kosten 
bestreiten noch ihren Unterhaltspflichten nachkommen, so dass die zu erwartende Neuverschuldung 
eine rasche Entschuldung durch ein Insolvenzverfahren verhindert. Mit einem Anstieg der Beratungs-
anfragen ist zu rechnen.  
Die umfangreichen Präventionsangebote, welche sowohl als Präsenzveranstaltungen als auch in 
Form von Onlineveranstaltungen möglich sind, wurden von den meisten Schulen und anderen Stellen 
von Frühjahr 2020 bis Anfang 2021 nicht mehr in Anspruch genommen, da die meisten Lehrkräfte 
Onlineveranstaltungen ablehnen. Von Februar 2021 bis November 2021 konnten einige Veranstaltun-
gen durchgeführt werden, danach wurde vieles auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Seit April 
2022 finden wieder Präsenzveranstaltungen statt und es wurde bereits für das nächste Schuljahr In-
teresse bekundet. 
 
Pflegestützpunkt (P318007) 
Pflegestützpunkte dienen der wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung der Bevölkerung 
rund um das Thema Pflege. Bereits seit 2010 gab es im Landkreis Böblingen einen Pflegestützpunkt 
im Oberen Gäu. Der Landkreis war an der Finanzierung nicht beteiligt. Seit 2016 ist die Errichtung von 
Pflegestützpunkten im § 7c Sozialgesetzbuch (SGB) XI verankert. Demnach teilen sich die Kranken-
kassen, die Pflegekassen und die Landkreise die Kosten zu je einem Drittel. Basis ist ein gedeckelter 
Betrag von 102.220 € pro Vollzeitstelle. Dem Landkreis Böblingen stehen insgesamt 6,99 Vollzeitäqui-
valente (VZÄ) zu. Um die wohnortnahe Beratung zu gewährleisten, werden sukzessive 4 Teilpflege-
stützpunkte eingerichtet (KT-DS 189/2019). Im Oktober 2020 erfolgte dies in den Planungsräumen 
Böblingen und Herrenberg, im November 2021 im Planungsraum Leonberg. Im Oktober 2022 folgt der 
Planungsraum Sindelfingen. 
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Beratung u. Angebote für ältere Menschen außerhalb SGB XII (P318008) 
Für ein Leben zuhause – auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit – gibt es im Landkreis Böblingen 
eine Vielzahl von Angeboten zur Beratung und Unterstützung im Alltag. Alle Anbieter sind Koopera-
tionspartner der Altenhilfefachberatung: 
• die kreisweit vertretenen iav-Stellen (Informations-Beratungs- und Vermittlungsstellen im Alter, 

bei Krankheit und bei Pflegebedürftigkeit) und weiteren Beratungsstellen sowie der Pflegestütz-
punkt bieten allen Rat- und Hilfesuchenden eine kostenlose und neutrale Beratung zu Fragen 
im Vor- und Umfeld einer Pflegesituation. Sie übernehmen als neutrale Lotsen eine Wegweiser-
funktion und informieren rund um das Thema Pflege und zu den Unterstützungsangeboten im 
Landkreis. 

• Ambulante Pflegedienste (2022: 51) 
• Nachbarschaftshilfen (2022: 24) und weitere Serviceangebote (2022: 9) 
• Ehrenamtliche Besuchsdienste (insgesamt 16, davon 4 Besuchsdienste für ältere türkisch/mus-

limische Menschen) 
• gem. § 45a SGB XI anerkannte und geförderte Betreuungsgruppen/Tagesbetreuungen für Men-

schen mit Demenz (2022: 33) und häusliche Betreuungsdienste (2022:4) 
• verschiedene Gesprächskreise für pflegende Angehörige 
• Ambulante Hospizdienste 
• Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 
• Tagespflege, Kurzzeitpflege 
• Beratungsstelle zur Wohnraumanpassung 
• Krisentelefon – Wenn Pflege an Grenzen stößt, ein anerkannter ehrenamtlicher Beratungs-

dienst gemäß § 45d SGB XI 
 
Die Altenhilfefachberatung stützt und stärkt das bürgerschaftliche Engagement durch regelmäßige 
Fort- und Weiterbildungen. Hierzu stellt der Landkreis 3.000 € für Schulungen von bürgerschaftlich 
Engagierten, deren anleitenden Fachkräften und Angehörigen als Freiwilligkeitsleistung zur Verfü-
gung.  

 Leistungen nach Teil 2 SGB IX Eingliederungshilfe (P3210) 

Zum 01.01.2020 erfolgte die Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetz (BTHG).  
Entsprechend der Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Baden-
Württemberg wurden dabei die bisherigen Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsi-
chernden Leistungen getrennt. Rechtsgrundlage für die Fachleistungen der Eingliederungshilfe ist das 
SGB IX, für die existenzsichernden Leistungen das SGB XII (KT-DS 213/2018). Zusätzlich wurde ein 
zeitintensives neues Bedarfsermittlungsinstrument (BEI-BW) eingeführt. 
Der Landesrahmenvertrag für Baden-Württemberg gemäß § 131 Abs. 1 SGB IX ist am 01.01.2021 in 
Kraft getreten. Er ist Grundlage für die abzuschließenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen 
der Eingliederungshilfe SGB IX. Mit Beschluss der Vertragskommission SGB IX vom 23.07.2021 
wurde die Übergangsvereinbarung Baden-Württemberg bis 31.12.2023 verlängert. Beim Landratsamt 
Böblingen als Träger der Eingliederungshilfe führt die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zu ei-
nem Personalmehraufwand im Haushaltsjahr 2023. 
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 Wohnraumakquise (K522006) 

Um dem drängenden Problem des Mangels an bezahlbarem Wohnraum und den damit verbundenen 
sozialen Folgen für die Betroffenen und die Gesellschaft zu begegnen, startete am 15.09.2020 das 
Projekt „Wohnungsleerstände aktivieren“ mit einem Vollzeit-Äquivalent für den „Wohnraum-Kümme-
rer“ (KT-DS 084/2019). 
Mit verschiedenen Anreizen wie zum Beispiel Mietgarantien, Investitionszuschüssen sowie sozialpä-
dagogischer Begleitung der Mietverhältnisse sollen Eigentümer leerstehender Wohnobjekte motiviert 
werden, diese zu sozialen Mieten an Bedürftige zu vermieten. 
Mit dem vom Land im Rahmen der Wohnraumoffensive BW aufgelegten Förderprogramm „Kommu-
nale Leerstandsaktivierung“ (Wiedervermietungsprämie) sollen Kommunen wie auch Landkreise un-
terstützt werden, leerstehenden Wohnraum wieder dem Wohnungsmarkt zuzuführen. 
Bei der Beratung und Vermittlung zur Vermietung von besonders lang andauernden Wohnungsleer-
ständen kann auf Antrag eine Prämie von 2 Monatsmieten, höchstens jedoch 2.000 € gewährt werden. 
Um die Zielerreichung in 2023 zu gewährleisten, wird eine personelle Erweiterung durch eine Koope-
rationsvereinbarung mit den Großen Kreisstädten und weiteren freien Trägern angestrebt (Koopera-
tion mit Caritas wurde bereits vereinbart). 

 Sozialer Dienst 

Die Aufgaben des Sozialen Dienstes sind im Wesentlichen gesetzlich verankert im SGB II und im 
SGB XII: 

• Psychosoziale Betreuung nach § 16a Abs. 3 SGB II 
• Psychosoziale Betreuung nach § 10 SGB XII  
• Bedarfsfeststellung und Fallmanagement in der Hilfe zur Pflege nach Kap. 7 SGB XII 

und der Hilfe im Haushalt nach den Kap. 3 und 9 SGB XII 
• Gesamtplanung der Hilfen nach §§ 67ff SGB XII in der Wohnungslosen- und Straffälli-

gen-Hilfe  
• Unterstützung der Sachbearbeitung bei Anträgen zur Sicherung der Unterkunft nach § 

36 SGB XII (Miet-, Energieschulden und Räumungsklagen) 
• Orientierungsberatung für Bewohner der Kreisgemeinden 
• Clearing 
• Prozesssteuerung im Rahmen der sozialpädagogischen Räumungshilfe 

 
Der Soziale Dienst unterstützt Menschen, die sich in einer wirtschaftlichen und/oder sozialen Not-
lage oder akuten gesundheitlichen Krise befinden. Unter Einbeziehung des sozialen Umfelds arbei-
tet der Soziale Dienst mit dem Klienten an Möglichkeiten zur Überwindung der Problemlage. Das 
Selbsthilfepotenzial des Klienten bleibt dabei im Fokus und soll möglichst ausgebaut werden. 
Für weitergehende, spezifische Hilfen findet eine Vermittlung an Beratungsstellen, ambulante 
Dienste oder Einrichtungen statt. 
Die Arbeit des Sozialen Dienstes ist geprägt von der aufsuchenden Hilfe und basiert auf einem lösungs- 
und ressourcenorientierten Beratungsansatz. 
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4 TEIL-ERGEBNISHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 45.000 43.000 45.628 

  31310000 Gebühr Untere Verwaltungsb. Land 10.000 8.000 10.628 

  31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen 0 0 35.000 

  31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. 35.000 35.000 0 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10.000 5.000 15.790 

  33110000 Verwaltungsgebühren 10.000 5.000 15.790 

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 650.000 0 42.929 

  34110000 Mieten und Pachten 650.000 0 42.929 

7 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 6.656.400 6.280.000 5.180.369 

  34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 1.074 

  34800040 Personalkostenerstattung Arbeitsagentur 5.051.900 4.870.000 4.296.899 

  34810000 Erstattungen vom Land 1.155.000 1.014.500 653.611 

  34840000 Erstattungen v.d. gesetzlichen Sozialver. 434.000 380.000 228.785 

  34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 15.500 15.500 0 

10 + Sonstige ordentliche Erträge 6.000 5.000 3.229 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 7.367.400 6.333.000 5.287.945 

12 - Personalaufwendungen -13.415.538 -12.654.625 -11.538.356 

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.854.620 -646.530 -359.005 

  42310000 Mieten und Pachten -1.248.120 -29.830 -160.778 

  42320000 Leasing, Miete,Wartung Büromaschinen -900 -900 0 

  42450000 Aufwand für Gebäudereinigung -2.400 -2.500 -1.034 

  42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -82.500 -90.300 -26.427 

  42620010 Reisekosten zu Fortbildungen -21.500 -17.900 -1.577 

  42720000 Aufwendungen für EDV -190.300 -150.800 -149.172 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -308.900 -354.300 -20.017 

15 - Abschreibungen -260.255 -268.345 -261.506 

17 - Transferaufwendungen -1.278.700 -1.175.800 -1.340.589 

  43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche -15.000 -15.000 -500 

  43180160 Zuweisung Arbeitskreis Leben Sifi u. Sui -7.500 -7.500 -6.500 

  43180170 Zuschuss für therapeutisches Schwimmen -1.500 -1.500 0 

  43180180 Zuschuss f. Menschen m. Behinderung -2.400 -2.400 0 

  43180190 Zuschuss an Behindertenclubs -1.300 -1.300 -532 

  43180200 Zuschuss Verein Frauen helfen Frauen -96.000 -93.200 -90.610 

  43180210 Förd.Freizeiten für Menschen mit Behind. -45.900 -43.900 -43.893 

  43180220 Zuschuss Betreuung Krebskranker -5.100 -5.100 -3.324 

  43180230 Zuweisungen an Arbeitslosentreffs -2.800 -2.800 -2.800 

  43180240 Zuweisungen Beratung Wohnungslose -5.000 -5.600 -5.000 

  43180250 Zuschuss VDK -1.800 -1.800 0 
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lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
 

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

  43180260 "Thamar" Beratung sexuell misshandelter -383.000 -371.800 -362.384 

  43180270 Zuschuss an den Betreuungsverein -64.400 -64.400 -64.411 

  43180280 Ambulante Dienste f. Familien m.behind.A -185.000 -185.000 -147.796 

  43180290 Schülernachmittagsbetr. in SBBZ 0 0 -225.138 

  43180300 Zuschuss Kreisseniorenrat -4.000 -2.300 -2.300 

  43180310 Zuschuss Hospizgruppen -5.000 -5.000 -22.361 

  43180370 Zuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst -361.000 -350.200 -344.000 

  43180400 Frauenselbsthilfe nach Krebs -2.000 -2.000 -500 

  43180510 Zuscchuss am AWO für Migrantenerstberatu 0 0 -8.000 

  43180540 Zuschuss DRK Berat.f.behind.ger.Wohnungs -15.000 -15.000 -10.540 

  43180670 Zuschuss Fachstelle Wohnraumerhalt -75.000 0 0 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.694.057 -2.652.500 -2.387.515 

  44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -5.857 -4.600 -3.911 

  44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -10.400 -5.500 -3.155 

  44310000 Geschäftsaufwendungen -70.200 -90.100 -35.471 

  44310010 Bürobedarf -22.200 -22.300 -12.847 

  44310020 Bücher und Zeitschriften -15.100 -16.350 -13.181 

  44310030 Postgebühren -3.800 -2.900 -4.159 

  44310040 Fernmeldegebühren -1.700 -1.800 0 

  44310060 Dienstreisekosten -37.300 -41.600 -5.844 

  44310070 Sachverst.-,Gerichts-, ähnliche Kosten ( -31.000 -25.100 -9.146 

  44310080 Mitgliedsbeiträge -2.000 -2.100 -1.975 

  44310090 Repräsentation,Besprechung(Catering),Tag -10.800 -12.250 -2.632 

  44310120 Öffentlichkeitsarbeit -52.200 -37.400 -2.314 

  44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -146.800 -121.000 -125.988 

  44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich -14.500 -14.500 -1.691 

  44540010 Sachkostenpauschale -426.200 -450.000 -404.875 

  44540020 Kostenerstattung KdU-Anteil -1.844.000 -1.805.000 -1.760.316 

  44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss. 0 0 -12 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -19.503.170 -17.397.800 -15.886.971 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -12.135.770 -11.064.800 -10.599.026 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen -3.560.797 -3.855.171 -3.144.526 

  92102005 Kilometerpauschale -33.084 -21.593 -2.825 

  92102006 IT-Standardarbeitsplatz -503.302 -524.800 -499.200 

  92102008 Zusch.Mobil.Arbeitsp.(Smartphone/Tablet) -37.845 -34.320 -33.800 

  92110000 Umlage Serviceleistungen -2.014.967 -1.759.153 -1.463.473 

  92112400 Umlage Gebäudekosten 0 -635.124 -348.733 

  92800000 Steuerung -971.599 -880.181 -796.495 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -3.560.797 -3.855.171 -3.144.526 

29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -15.696.567 -14.919.970 -13.743.552 
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Erläuterungen 
 
31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land  
Einnahmen der Schuldnerberatung für die Durchführung von Insolvenzverfahren. 
 
31460000 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 
Zuwendung der Kreissparkasse Böblingen zur Unterstützung der Aufgaben der Schuldner-
beratung. 
 
34110000/42310000 Mieten und Pachten 
Mieteinnahmen und –ausgaben der Wohnraumakquise in Fällen, in denen der Landkreis selbst 
Wohnungen anmietet und an Bedürftige mit gleicher Miethöhe weitervermietet. Durchlaufende 
Posten, da sich Mietausgaben und –einnahmen ausgleichen. 
 
34810000 Erstattungen vom Land  
Fördermittel des Landes für die Informations- Beratungs- und Beschwerdestelle (IBB-Stelle), 
Landesförderprogramm Kommunale Leerstandsaktivierung (Wiedervermietungsprämie) sowie 
Landeserstattung für die BTHG-bedingten Personalmehrkosten. 
  
34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung 
Die Konzeption der Pflegestützpunkte wurde mit KT-DS 189/2019 beschlossen. Die 
Krankenkassen, Pflegekassen und die Landkreise teilen sich die Kosten der Pflegestützpunkte zu 
je einem Drittel (gem. Rahmenvertrag zu § 7c Abs. 6 SGB XI). Bei Besetzung aller Stellen kann mit 
einer Kostenerstattung (Personal- und Sachkosten) durch die Kranken- und Pflegekassen in Höhe 
von 434.000 € gerechnet werden.  
 
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 
Der Europäische Sozialfonds (ESF) stellt Mittel für Projekte zur Beschäftigung und sozialen 
Integration bereit. Im Rahmen der vom Landkreis wahrgenommenen Verwaltung dieser 
ESF-Projektmittel fallen Sach- und Personalkosten an, die als Aufwandsentschädigung von der 
Europäischen Union erstattet werden (bzgl. Aufwendungen siehe Sachkonto 44540000). 
 
4272000 Aufwendungen für EDV 
Lizenz- und Wartungskosten für Fachverfahren, sowie Kosten für Arbeiten an diesen Verfahren 
(z.B. Updates- oder Anpassungskosten) durch betreuende Firmen sowie Sonderhardware, die für 
Fachverfahren benötigt wird. Ab 2023 kommen Kosten für INDILAKO (Digitalisierung der 
Leistungsabrechnung in der Eingliederungshilfe) sowie für XPERTISO (digitalisierte 
Sozialhilferichtlinien) dazu.  
 
42310000 Mieten und Pachten  
Miet- u. Pachtkosten für die Anmietung von Büroräumen in den Jobcentern für die Schuldner- und 
Suchtberatung sowie für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Pflegestützpunkte. Ebenfalls 
werden hier die Mieten, die im Rahmen der Wohnraumakquise als durchlaufende Posten anfallen, 
verbucht (vgl. Erläuterung zu Sachkonto 34110000). 
 
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 
Der Planansatz beinhaltet 250.000 € für Maßnahmen zur Beseitigung von Wohnungsleerständen 
(KT-DS 084/2019) und 24.000 € für die Unterstützung des KVJS bei der Fortschreibung des 
Psychiatrieplans sowie des Kreispflegeplans. Außerdem sind Kosten für die alle zwei Jahre 
erforderliche Fortschreibung der Mietobergrenzen (schlüssiges Konzept), Supervision und die 
Kosten für das Gewaltsensibilisierungstraining Waldhaus (vgl. KT-DS 078/2019) enthalten.  
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43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 
Zuschuss für Koordinationsstelle Hospiz- und Palliativversorgung – Förderung 3 Jahre 2023-2025 
(geplanter Beschluss im SGA 17.10.2022). 
 
43180160 Zuweisung Arbeitskreis Leben (Suizidberatung) 
Institutioneller Zuschuss an die Arbeitskreise Leben Böblingen/Sindelfingen u. Leonberg, u.a. zur 
Finanzierung von Fortbildung und Supervision, lt. Haushaltsbeschluss JHSA aus dem Jahr 1994.  
 
43180170 Zuschuss für therapeutisches Schwimmen 
Institutioneller Zuschuss an den Verein für Körperbehinderte Sindelfingen (VK Sifi) als Beteiligung 
an Honorar- und Sachkosten für das therapeutische Schwimmen.  
 
43180180 Zuschuss für Körperbehinderte 
Betriebskostenzuschuss an den Verein für Körperbehinderte Sindelfingen zur Förderung spastisch 
gelähmter und anderer Kinder mit Körperbehinderungen aus dem Kreis Böblingen.  
 
43180190 Zuschuss an Behindertenclubs 
Institutioneller Zuschuss an AMSEL-Gruppe Leonberg, Haus der Begegnung Böblingen zur 
Unterstützung diverser Angebote für behinderte Menschen zur Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft (Haushaltsbeschlüsse aus den Jahren 1975, 1977 und 1978).  
 
43180200 Zuschuss an Verein „Frauen helfen Frauen“ (AMILA - Beratungsstelle bei häuslicher 
Gewalt) 
Zuschuss für Aufgaben der Prävention, ambulanten Nachsorge, Opferberatung sowie für 
Koordinierungsaufgaben im Rahmen des Platzverweisverfahrens (vgl. KT-DS 194/2018). 
Der Ansatz wird jährlich um die Tarifkostensteigerung erhöht. 
 
43180210 Förderung von Freizeiten für Menschen mit Behinderung 
Zuschuss an Menschen mit Behinderung zur Teilnahme an teil- oder vollstationären  
Gruppenfreizeitmaßnahmen. Die Richtlinie wurde 2021 überarbeitet und angepasst (jährliche 
Dynamisierung entsprechend der Erhöhung der Regelsätze nach SGB XII, die bisher nicht 
berücksichtigt wurde). 
 
43180220 Zuschuss Betreuung Krebskranker 
Unterstützung der Beratungstätigkeit verschiedener caritativer Träger im Kreis Böblingen 
(Haushaltsbeschluss vom 18.12.1985). 
 
43180230  Zuweisung an Arbeitslosentreffs: 
Festzuschuss zur Miete für das Bonifatius Heim an die Katholische Betriebsseelsorge Sindelfingen 
(KT-Beschluss vom 14.12.1987). 
 
43180240 Zuweisung Beratung Wohnungslose: 
Die Auszahlung sozialer Leistungen im Bereich der Wohnungslosenhilfe nach dem 
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) hat der Landkreis BB auf Fortis e.V. übertragen. Der Landkreis 
beteiligt sich pauschal an den Personal-, Sach- und Gemeinkosten, die Fortis durch diese 
Aufgabenübertragung entstehen. Der jährliche Zuschuss entspricht den Aufwendungen, die 
ansonsten bei der Durchführung dieser Aufgabe durch Personal des Landkreises entstehen 
würden.  
 
43180250 Zuschuss VDK 
Institutioneller Zuschuss zur Unterstützung der Arbeit des VdK Kreisverband Böblingen. 
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43180260 Zuschuss an Verein „Frauen helfen Frauen“ (thamar - Beratungsstelle gegen 
sexualisierte Gewalt) 
Die Beratungsstelle thamar des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. Kreis Böblingen bietet 
insbesondere Beratung und Therapie für Mädchen, Jungen und Frauen, denen sexuelle Gewalt 
angetan wurde. Der Landkreis bezuschusst die Personal- und Sachkosten der Beratungsstelle 
(KT-DS Nr. 142/2012 und KT-DS 007/2021). Der Ansatz wird jährlich um die Tarifkostensteigerung 
erhöht. 
 
43180270 Zuschuss an Betreuungsvereine (DRK KV Böblingen und FISH Leonberg) 
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter der Betreuungsvereine unterstützen psychisch kranke, 
geistig behinderte, altersverwirrte oder körperlich schwer behinderte volljährige Menschen bei 
ihren persönlichen und rechtlichen Angelegenheiten. Das Land geht davon aus, dass sich die 
kommunalen Betreuungsbehörden an den Kosten der Querschnittsaufgaben der 
Betreuungsvereine in angemessenem Umfang beteiligen. Es handelt sich um eine weisungsfreie 
Pflichtaufgabe (Förderung je 32.200 € - KT-DS 174/2019). 
 
43180280 Ambulante Dienste für Familien mit behinderten Angehörigen 
Mit ihren familienentlastenden Diensten (FED) tragen die Lebenshilfen Böblingen, Herrenberg, 
Leonberg und Sindelfingen, der Verein für Körperbehinderte Sindelfingen, der DRK- Kreisverband 
Böblingen und der AWO-Kreisverband Böblingen zum Erhalt der Selbsthilfekräfte der Familien und 
zur Integration der betreuten Personen bei. Die Ziele und Aufgaben der FED sind im Teilhabeplan 
des Landkreises ausführlich beschrieben (KT-DS 260/2019 – Fortschreibung Teilhabeplan). 
Aufgrund einer Ausweitung der Angebote wurde der Planansatz ab 2016 auf 185.000 € erhöht.  
 
43180290 Erweiterte flexible Schülernachmittagsbetreuung in Sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren (SBBZ) 
Die Veranschlagung erfolgt ab 2022 im Eigenbetrieb Gebäudemanagement. 
 
43180300 Zuschuss Kreisseniorenrat 
Der Kreisseniorenrat Böblingen e.V. ist eine Arbeitsgemeinschaft von auf dem Gebiet der 
Seniorenarbeit tätigen Organisationen, Einrichtungen und Vereinigungen im Landkreis BB.  
Er vertritt die Interessen der älteren Menschen und wird vom Landkreis BB bezuschusst. 
 
43180310 Zuschuss Hospizgruppen: 
Die Hospizgruppen im Landkreis bieten Seminare, Gesprächskreise, Schulungen und Supervision 
sowie Vorbereitungskurse für Hospizhelfer. Die Förderung wurde reduziert, da ambulante 
Hospizgruppen zwischenzeitlich eine sichere bundesgesetzliche Finanzierung erhalten (vgl. KT-DS 
006/2021). 
 
43180370 Zuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst 
Der Evangelische Diakonieverband im Kreis Böblingen bietet Rat und Unterstützung bei der 
Bewältigung von Problemen, die im Zusammenhang mit einer seelischen Erkrankung der  
Hilfesuchenden entstehen. Voraussetzung für die Förderung durch das Land ist, dass sich der 
Landkreis mindestens in Höhe der Landesförderung beteiligt (Beschluss Schul- und Sozial-
ausschuss am 26.01.2009 sowie KT-DS 180/2018). Der Ansatz wird jährlich um die 
Tarifkostensteigerung erhöht. 
 
43180400  Frauenselbsthilfe nach Krebs 
Die Arbeit der Frauenselbsthilfegruppen in Böblingen, Herrenberg, Leonberg und Sindelfingen wird 
mit einem Zuschuss zu den Sachkosten gefördert (Haushaltsbeschluss vom 15.12.1986).  
 
43180510  Zuschuss an AWO für Migrantenberatung  
Die Veranschlagung erfolgt seit dem Jahr 2020 im TH 23, Migration und Flüchtlinge. 
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43180540  Zuschuss DRK Beratung für behindertengerechtes Wohnen 
Unterstützung der DRK-Wohnraumanpassungsberatung für ältere Menschen und Menschen mit 
Behinderung zu individuellen Anpassungsmöglichkeiten ihrer Wohnungen (vgl. auch KT-DS 
144/2013).  
 
43180670 Zuschuss Fachstelle Wohnraumerhalt 
Zuschuss an Fortis e.V. für eine Fachstelle Wohnraumerhalt (geplanter Beschluss im SGA 
28.11.2022). 
 
44310000 Geschäftsaufwendungen 
Anschaffungen mit einem Nettowert bis einschließlich 1.000 € einschl. Möbel, sowie Kosten für 
Druckaufträge (diese werden seit 2022 dezentral veranschlagt). 
 
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
Der Planansatz enthält die Verwaltungskostenerstattung an die Großen Kreisstädte bzgl. der 
Aufgabendelegation der Bearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b 
Bundeskindergeldgesetz. Die Berechnung der Verwaltungskostenerstattung für das Jahr 2023 
erfolgt auf der Grundlage der hochgerechneten Antragszahlen für 2022. 
Die Höhe der Verwaltungskostenerstattung für das Jahr 2022 wurde dementsprechend angepasst. 
Die tatsächliche Entwicklung im Jahr 2023 ist allerdings äußerst schwer abschätzbar. 
 
44540000 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich 
Sach- und Personalkosten im Rahmen der Co-Finanzierung für die Verwaltung der ESF-Mittel, die 
für Projekte zur Beschäftigung und sozialen Integration bereitgestellt werden (Einnahmen siehe 
Sachkonto 34880000). 
 
44540010 Sachkostenpauschale   
Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II sind die Stadt- und 
Landkreise neben der Bundesagentur für Arbeit als weiterer Aufgabenträger u.a. für die  
Unterkunftskosten zuständig. Der kommunale Finanzierungsanteil für die vom Bund vorgeleisteten 
Verwaltungskosten im Jobcenter Landkreis Böblingen beträgt 15,2 %.  
 
44540020 Kostenerstattung KdU-Anteil 
Verwaltungskostenanteil in Höhe von 15,2 % an den gesamten Personalkosten des Jobcenters 
Landkreis Böblingen.  
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5 TEIL-FINANZHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilfinanzhaushalt 
 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

VE 
 

2023 
 

EUR 

   1 2 3 4 

1 + Ergebniswirksame Einzahlungen des 
Ergebnishaushalts 

7.367.400 6.333.000 5.286.105 0 

2 - Ergebniswirksame Auszahlungen des 
Ergebnishaushalts 

-19.242.915 -17.129.455 -15.534.080 0 

3 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. 
Verwaltungstätigkeit 

-11.875.515 -10.796.455 -10.247.976 0 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Sachvermögen 

-14.600 -3.000 0 0 

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.600 -3.000 0 0 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -14.600 -3.000 0 0 

18 = Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag 

-11.890.115 -10.799.455 -10.247.976 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teilhaushalt 
Auftrag 

Produktgruppe 
Vorgesehene Beschaffungen  2023 2024 2025 2026 

€ € € € 
21 Soziales   

  721007001014 EDV-Beschaffung 14.600       

    
Anwendungsprogramm Cabs - 
Betreuungsbehörde - BTB 13.300       

    Erstinstallation Cabs 1.300        

    Gesamtsumme 14.600 0 0 0 
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3120  Verwaltung der Grundsicherung Arbeitsuchende nach SGB II 
 
21005100 Jobcenter Landkreis Böblingen 
 

lfd. 
Nr. 

 Schlüsselprodukt 
über Kostenstellen 

 
Ertrags- und Aufwandsarten 

Ansatz 
2023 

 
EUR 

Ansatz 
2022 

 
EUR 

Ergebnis 
2021 

 
EUR 

   1 2 3 

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0 0 5 

  96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0 5 

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.073.327 4.888.660 4.300.996 

  34800040 Personalkostenerstattung Arbeitsagentur 5.051.900 4.870.000 4.296.899 

  34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 15.500 15.500 0 

  96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 5.927 3.160 4.098 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 5.073.327 4.888.660 4.301.001 

12 - Personalaufwendungen -4.877.956 -4.892.189 -4.680.509 

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -58.934 -39.426 -8.275 

  42310000 Mieten und Pachten -4.800 -5.100 -5.056 

  42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -1.900 -2.000 0 

  42620010 Reisekosten zu Fortbildungen -2.800 -3.000 -249 

  42720000 Aufwendungen für EDV -1.200 -1.300 -2.627 

  96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen -48.234 -28.026 -342 

15 - Abschreibungen 0 -3.674 0 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.311.097 -2.297.633 -2.177.259 

  44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -1.800 -1.000 -1.242 

  44310000 Geschäftsaufwendungen -4.300 -4.500 0 

  44310020 Bücher und Zeitschriften -400 -400 -276 

  44310060 Dienstreisekosten -1.900 -2.000 -119 

  44310070 Sachverst.-,Gerichts-, ähnliche Kosten ( -500 -500 0 

  44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich -14.500 -14.500 -1.691 

  44540010 Sachkostenpauschale -426.200 -450.000 -404.875 

  44540020 Kostenerstattung KdU-Anteil -1.844.000 -1.805.000 -1.760.316 

  96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.497 -19.733 -8.740 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -7.247.986 -7.232.922 -6.866.043 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -2.174.659 -2.344.262 -2.565.042 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.403.896 -1.621.296 -1.322.970 

  92110000 Umlage Serviceleistungen -802.396 -730.314 -613.188 

  92112400 Umlage Gebäudekosten 0 -263.673 -146.040 

  92800000 Steuerung -385.881 -373.090 -352.198 

  96900300 umg. interne Lstg. Preise -215.620 -254.220 -211.545 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.403.896 -1.621.296 -1.322.970 

29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -3.578.555 -3.965.558 -3.888.012 

30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss -3.578.555 -3.965.558 -3.888.012 
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Erläuterung 
 
Das Jobcenter Landkreis Böblingen ist eine gemeinsame Einrichtung des Landkreises Böblingen 
und der Agentur für Arbeit Stuttgart. Die Haushaltsmittel für das Jobcenter werden über den 
Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt. 
  
Die vom Landkreis Böblingen zum Jobcenter Landkreis Böblingen übergeleiteten Beschäftigten 
erhalten, entsprechend dem Arbeitsverhältnis mit dem Landkreis Böblingen, weiterhin die Bezüge 
direkt vom Landkreis Böblingen. 
  
Das Jobcenter Landkreis Böblingen erstattet diese aus Bundesmittel dem Landkreis Böblingen. 
  
Der Stellenplan 2023 ist derzeit aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine mit  
171,3 Vollzeitäquivalente geplant (2022: 163,3 VZÄ). Der Anteil der kommunal Beschäftigten bleibt 
trotz der geplanten Erhöhung bei 59,3 Planstellen oder 34,6 % (2022: 36,3 %). 
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TH 22 Versorgung 
Budgetverantwortung: Eva Roth-Städele, Sozial- und Gesundheitsausschuss 

 GRUNDLAGEN 

 KURZBESCHREIBUNG 

Schwerbehindertenrecht: Im Bereich des Schwerbehindertenrechts wird der Schweregrad dauer-
hafter Gesundheitsbeeinträchtigungen per Bescheid fest- und ggf. ein Schwerbehindertenausweis 
ausgestellt. Dadurch können Menschen mit Behinderungen finanzielle und sonstige Nachteilsausglei-
che erhalten. 
 
Soziales Entschädigungsrecht (SER): Im SER werden bei der Kriegsopferversorgung den Kriegs-
beschädigten, Witwen, Witwern, Voll-, Halbwaisen und Eltern monatliche Rentenzahlungen sowie ein-
malige Leistungen (orthopädische Versorgung, Heil- und Krankenbehandlung) zuerkannt. Gleiches 
gilt für die Versorgungsempfänger der sogenannten Nebengesetze. Hierzu zählen Opfer von Gewalt-
taten, Impfgeschädigte, ehemalige Zivildienstleistende und Opfer von SED-Unrecht. 
 
Einnahmen (bzw. Erträge) erhält das Versorgungsamt durch den Zuweisungsbetrag des Landes und 
die übergeleiteten Anteile der Landkreise Esslingen und Rems-Murr-Kreis aus dem Kooperationsver-
trag im Bereich des SER. 
 
Neben der Beratung im Amt werden auch Veranstaltungen mit Vorträgen und Informationen angebo-
ten, z.B. bei Behinderten- und Kriegsopferverbänden, im Rahmen von Schwerbehindertenversamm-
lungen in Betrieben und bei Behörden sowie bei Behindertenselbsthilfegruppen. 

 ENTHALTENE PRODUKTE UND KOSTENSTELLEN 

Produkte P371001 Schwerbehindertenrecht 
 P372001 Kriegsopfer 
 P372002 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht 

Kostenstelle 20001100 Allgemeine Verwaltung 

 AUFTRAGSGRUNDLAGEN 

 Gesetze / externe Vorgaben 

SGB IX, VersMedVO, BVG, OEG, IfSG, ZDG, StrRehaG, VwRehaG, OrthV, VRG. 
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 Beschlüsse / interne Regelungen 

Verwaltungsstruktur-Reformgesetz - VRG (2004), KT-DS 033/2013 Versorgungsamt / geplante 
Eingliederung ins Landratsamt, KT-DS 218/2015 Fremd-/Eigenleistung der Befundscheine und exter-
nen Aufträge im versorgungsärztlichen Dienst. 

 KENNZAHLEN 

 

 GRUND- UND STRUKTURKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Vollzeitäquivalente besetzt1 46,9 45,3 44,4 43,4 41,7 43,2 

Vollzeitäquivalente unbesetzt 3,4 2,7 3,6 3,8 5,5 8,6 

Befundscheine [Anzahl] 18.964 19.099 18.581 17.894 19.500 18.750 

Befundscheinkosten [€] 417.042 426.985 427.255 464.583 445.000 510.000 
 
Schwerbehinderte 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Einwohnerzahl Kreis BB 31.12.JJ 391.640 392.807 392.898 393.195 394.446 395.164 

Schwerbehinderte Kreis BB  28.191 30.031 29.579 30.797 30.500 30.500 

Schwerbehindertenquote BB [%] 7,2 7,6 7,5 7,8 7,7 7,7 

Einwohnerzahl Stuttgart 31.12.JJ 614.365 614.599 630.035 626.300 645.000 647.000 

Schwerbehinderte Stuttgart 43.957 46.293 45.847 46.939 46.800 47.000 

Schwerbehindertenquote S [%] 7,2 7,5 7,2 7,5 7,3 7,5 

Erst- , Änderungsanträge [Anzahl] 17.590 17.578 15.686 15.508 17.500 18.000 

Widerspruchsverfahren [Anzahl] 2.976 2.974 2.830 2.291 2.900 2.950 
 
Versorgungsberechtigte 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Kriegsopferversorgung  1.337 1.100 891 724 750 600 

Nebengesetze 1.786 1.849 1.931 1.961 2.100 2.100 

Orthopädische Versorgung 2.889 3.777 2.146 2.022 2.500 2.050 

Heil- u. Krankenbehandlung 693 802 898 694 750 700 
 

                                                
1 Im Budget nicht abgebildet sind die Vollzeitäquivalente der Landesbeamten des höheren Dienstes (2,0 Juristen und 5,25 Ärzte). 
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 AKTIVITÄTS- UND STEUERUNGSKENNZAHLEN 

 2018  2019 2020 2021 Plan 2022 Plan 2023 
Schwerbehindertenrecht       
Widerspruchsquote [%] 16,9 16,9 18,0 14,8 16,6 16,4 
Verfahrensdauer [Wochen] 17,6 20,5 19,5 19,2 18,0 17,0 
Befundscheinkosten je  
Erst-, Änderungsantrag [€] 23,71 24,29 27,24 29,96 25,43 28,33 

Nettoressourcenbedarf2 
je EW LKR BB 30.06.JJ [€] 

9,68 10,50 10,47 9,81 11,13 12,43 

 

 

                                                
2 Zuweisungen nach §11 Abs. 4 FAG werden im Finanzbudget veranschlagt. Für die Leistungen des Versorgungsamtes erhält der Landkreis Böblingen 
jährlich Zuweisungen in Höhe von ca. 4,2 Mio. €. 

2.889 3.777
2.146 2.022 2.500 2.050

1.337
1.100

891 724 750 600

1.786
1.849

1.931 1.961 2.100 2.100

693
802

898 694
750 700

6.705
7.528

5.866 5.401 6.100 5.450

2018 2019 2020 2021 Plan
2022

Plan
2023

Versorgungsberechtigte
Versorgungsberechtigte Gesamt
Heil- u. Krankenbehandlung
Nebengesetze
Kriegsopferversorgung
Orthopädische Versorgung

43.957 46.293 45.847 46.939 46.800 47.000

28.191 30.031 29.579 30.797 30.500 30.500
72.148 76.324 75.426 77.736 77.300 77.500

7,2 7,6 7,4 7,7 7,5 7,5

2018 2019 2020 2021 Plan
2022

Plan
2023

Schwerbehinderte
Gesamtzahl
Schwerbehinderte LKR BB
Schwerbehinderte Stuttgart
Ø Schwerbehindertenquote [%]

16,9 16,9
18,0

14,8
16,6 16,4

2018 2019 2020 2021 Plan
2022

Plan
2023

Versorgung Widerspruchsquote 
Schwerbehindertenrecht [%]

17,6
20,5 19,5 19,2 18,0 17,0

2018 2019 2020 2021 Plan
2022

Plan
2023

Versorgung Verfahrensdauer 
Schwerbehindertenrecht [Wochen]
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 BUDGETBERICHT 
Leistungsziele, Maßnahmen, Budgetbedarf, KT-Drucksachen 

 Schwerbehindertenrecht (P371001) 

Im Rahmen des Schwerbehindertenrechts stellt das Versorgungsamt die Behinderung, den Grad der 
Behinderung (GdB) sowie die Nachteilsausgleiche (Merkzeichen) fest. Ab einem Grad der Behinde-
rung von 50 besteht eine Schwerbehinderung - dann stellt das Versorgungsamt einen Schwerbehin-
dertenausweis aus. Durch weitere spezielle Regelungen (Zuerkennung von Merkzeichen) ergeben 
sich weitere Vergünstigungen, die vor allem die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben fördern. 
Steigende Antragszahlen im Schwerbehindertenrecht sind neben den Folgen aus der demografischen 
Entwicklung auch wirtschaftskonjunkturell abhängig und damit kaum steuerbar. Eine Steigerung um 
1.000 Anträge im Jahr führt beispielsweise zu einem Personalmehrbedarf von einem Sachbearbeiter 
und zu steigenden Sachkosten bei den Arzt- und Gutachterkosten, Porto, etc. Die Aufwendungen bei 
den Sachverständigen- und Gerichtskosten, die sog. Beweiserhebungskosten, bergen ein sehr hohes 
Potenzial zu höheren Ausgaben. Zur Erledigung der Vielzahl der eingehenden Anträge und Wider-
sprüche müssen neben den Ärztinnen und Ärzten des Versorgungsärztlichen Dienstes des Versor-
gungsamtes Außengutachterinnen und Außengutachter für die Erstellung von Aktengutachten heran-
gezogen werden (ca. 70 %). Hier ist das größte Problem die Nachbesetzung von Arztstellen durch das 
Land. Die Antragsteller haben einen Rechtsanspruch auf Aufgabenerledigung in einem entsprechen-
den Zeitraum – daher müssen dann weitere Außengutachter auf Kosten des Landkreises beauftragt 
werden. 

 Kriegsopfer (P372001) und sonstiges Soziales Entschädigungsrecht (P372002) 

Antrags- und Bestandszahlentwicklung im Bereich des Opferentschädigungsgesetzes - OEG: 
Die Antragsentwicklung im Bereich der Opfer von Gewalttaten verhält sich seit Jahren relativ stabil.  
Corona-bedingt gingen die OEG-Antragszahlen Jahr 2021 leicht zurück (- 6 %). Durch die Einschrän-
kung des öffentlichen Lebens mit Schließungen von Gastronomie, Konzerten, Sportveranstaltungen, 
Stadt- und Volksfesten gab es weniger Gewalttaten im öffentlichen Raum. Nach Ende der Corona-
Krise ist damit zu rechnen, dass die Antragszahlen wieder ansteigen. Die OEG-Bestandszahlen haben 
infolge von anerkannten Neuanträgen um + 1,6 % zugenommen. 
 
Antragsentwicklung im Bereich der Versorgung von Impfschäden - IfSG: 
Die Antragszahlen im Zusammenhang mit den Impfungen zum Schutz vor Covid-19 haben sich dyna-
misch entwickelt. Ohne Covid-19-Impfungen gab es im Jahr 2020 insgesamt 6 IfSG-Erstanträge, im 
Jahr 2021 13 (+ 117% zum VJ) und im Jahr 2022 bei gleichbleibenden Antragsentwicklung wie im 1. 
HJ voraussichtlich 85 (+ 554% zum VJ). Bei dieser Entwicklung ist zu beachten, dass im Zuständig-
keitsbereich des Versorgungsamtes rund 1,6 Mio. Menschen mindestens 1x gegen Covid-19 geimpft 
wurden. 
 
Personalplanung und –entwicklung im Kontext der Antragsentwicklung: 
Der Personalbedarf wird im Versorgungsamt anhand langjährig erprobter und regelmäßig evaluierter  
Personalkennzahlen ermittelt, die auf den Bestands- und Antragszahlen basieren. 
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Ausblick: 
Zum 01.01.2024 wird das Sozialgesetzbuch XIV in Kraft treten und u. a. das Bundesversorgungsge-
setz (BVG) und das Opferentschädigungsgesetz (OEG) ersetzen. Schwerpunkte werden dabei sein: 
eine Einbeziehung von Fällen erheblicher psychischer Gewalt, eine professionelle Begleitung der An-
tragsteller durch die Fallmanager und die Einrichtung von Fallkoordinierungsstrukturen. Die Umset-
zung der Reform erfordert zusätzliche personelle Ressourcen, insbesondere für das neue Fallma-
nagement. Darüber hinaus ist die Verlagerung des Personals bzw. der Personalstellen der Kriegsop-
ferfürsorge aus der Sozialhilfe der Landkreise Böblingen, Esslingen, Rems-Murr-Kreis, der Stadt Stutt-
gart und der Hauptfürsorgestelle beim KVJS BW zum SER-Kooperations- und Kompetenzzentrum des 
Versorgungsamtes vorgesehen. Dies erfordert entsprechende Organisationsänderungen bereits vor 
Inkrafttreten des Gesetzes. 
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4 TEIL-ERGEBNISHAUSHALT 

lfd. 
Nr. 

 Teilergebnishaushalt 
  

Ertrags- und Aufwandsarten 
 

Ansatz 
 

2023 
 

EUR 

Ansatz 
 

2022 
 

EUR 

Ergebnis 
 

2021 
 

EUR 

   1 2 3 

7 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 764.740 764.740 764.740 

  34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 764.740 764.740 764.740 

11 = Anteilige ordentliche Erträge 764.740 764.740 764.740 

12 - Personalaufwendungen -3.067.132 -2.888.980 -2.601.641 

  40110000 Dienstaufwendungen für Beamte -1.283.936 -1.245.567 -1.023.776 

  40120000 Dienstaufwendungen für tarifl.Beschäftig -1.045.780 -998.522 -1.068.708 

  40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte -276.428 -260.139 -157.940 

  40220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Beschä -106.232 -82.687 -77.272 

  40320000 SozVS-Beiträge Beschäftigte/Arbeitnehmer -274.006 -224.823 -211.237 

  40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete -80.750 -77.241 -62.708 

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -533.164 -68.850 -21.846 

  42310000 Mieten und Pachten -453.364 0 0 

  42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -17.500 -8.350 -1.918 

  42620010 Reisekosten zu Fortbildungen -4.800 -2.700 0 

  42720000 Aufwendungen für EDV -22.500 -23.800 -1.022 

  42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren -12.800 -13.500 -18.905 

  42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. -22.200 -20.500 0 

15 - Abschreibungen -3.365 -5.007 -7.633 

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.054.592 -1.078.300 -1.032.473 

  44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. -2.192 0 -100 

  44310000 Geschäftsaufwendungen -27.000 -13.500 -12.093 

  44310010 Bürobedarf -2.300 -4.500 -2.653 

  44310020 Bücher und Zeitschriften -4.000 -4.200 -3.019 

  44310030 Postgebühren -72.300 -71.000 -69.534 

  44310060 Dienstreisekosten -1.700 -2.600 -1.084 

  44310070 Sachverst.-,Gerichts-, ähnliche Kosten ( -944.200 -981.500 -943.535 

  44310090 Repräsentation,Besprechung(Catering),Tag -900 -1.000 -456 

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -4.658.254 -4.041.137 -3.663.593 

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -3.893.514 -3.276.397 -2.898.853 

24 - Aufwendungen für interne Leistungen -1.012.713 -1.106.573 -957.515 

  92102005 Kilometerpauschale 0 0 -34 

  92102006 IT-Standardarbeitsplatz -222.836 -274.700 -261.300 

  92102008 Zusch.Mobil.Arbeitsp.(Smartphone/Tablet) -2.610 -2.640 -2.600 

  92110000 Umlage Serviceleistungen -531.446 -445.423 -390.437 

  92112400 Umlage Gebäudekosten 0 -160.816 -92.902 

  92800000 Steuerung -255.821 -222.994 -210.241 

28 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.012.713 -1.106.573 -957.515 

29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -4.906.227 -4.382.970 -3.856.367 
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